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21013671 (11.21)

1. Vertragspartner

AXA Versicherung AG 
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln 
Postanschrift: 51171 Köln 
Internet: www.AXA.de  
Vorsitzender des Vorstandes: Dr. Thilo Schumacher 
Sitz der Gesellschaft: Köln 
Handelsregister Köln HRB Nr. 21298

2. Weitere Ansprechpartner

Den Namen und die Anschrift Ihres Vermittlers finden Sie im Antrag oder im Angebot.

3. Ladungsfähige Anschriften des Vertragspartners/
Vermittlers

Die ladungsfähige Anschrift der AXA Versicherung AG ist unter Punkt 1 genannt, die Ihres 
Vermittlers finden Sie im Antrag oder im Angebot.

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 

Die Geschäftstätigkeit der AXA Versicherung AG bezieht sich hauptsächlich auf
	 a.  �den Betrieb aller Zweige der Privatversicherung, in der Lebens-, Rechtsschutz- und 

Krankenversicherung jedoch nur der Rückversicherung;
	 b.  �die Vermittlung von Versicherungen aller Art, von Bauspar- und anderen  

Sparverträgen.

5. Garantiefonds

Ein Garantiefonds ist gesetzlich nicht vorgesehen.

6. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Antrag oder dem Angebot. Es gelten die zu 
Vertragsbeginn gültigen und Ihnen zuvor ausgehändigten Versicherungsbedingungen.

7. Gesamtpreis der Versicherung

Bei dem im Antrag oder im Angebot genannten Preis handelt es sich um den Beitrag 
gemäß vereinbarter Zahlweise inklusive der Versicherungsteuer.
Der vom Gesetzgeber erhobene Versicherungsteuersatz beträgt in der:
Schadenversicherung allgemein 	 19,00 % 
Feuerversicherung 	 13,20 % 
Gebäudeversicherung mit Feueranteil 	 16,34 % 
Gebäudeversicherung o. Feueranteil 	 19,00 % 
Hausratversicherung mit Feueranteil	 16,15 %

8. Zusätzlich anfallende Kosten und/oder Gebühren

Für Tätigkeiten, die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages hinausgehen, 
stellen wir Gebühren in Rechnung, insbesondere Gebühren für Mahnungen (zurzeit 7,50 
Euro), für Lastschriftrückläufer (zurzeit 10,- Euro) und angemessene Geschäftsgebühren 
bei Rücktritt vom Vertrag wegen Nichtzahlung des Erstbeitrages. Hierzu verweisen wir auf 
§ 39 Abs. 1 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit den dem Vertrag 
zugrunde liegenden Bedingungen.

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und 
Erfüllung

Angaben zur Fälligkeit des Beitrags finden Sie in den dem Vertrag zugrundeliegenden 
Bedingungen.
Sie haben Ihre Pflicht zur Zahlung des Beitrags erfüllt, wenn die Zahlung bei uns einge-
gangen ist. Das ist bei einer Überweisung der Zeitpunkt, zu dem der Beitrag auf unserem 
Konto gutgeschrieben wird. Bei Zahlung im Wege des SEPA-Lastschrifteinzugsverfahrens 
ist zusätzlich die wirksame Belastung Ihres Kontos erforderlich.

Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn
■	� bei einem Überweisungsauftrag an Ihre Bank der Beitrag innerhalb der Zahlungsfrist 

von Ihrem Konto abgebucht wurde;
■	� Einzahlungen auf unser Konto bei Bank oder Post innerhalb der Zahlungsfrist 

vorgenommen werden.
Haben Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt, haben Sie lediglich dafür zu sorgen, 
dass der Beitrag zum Zeitpunkt der Fälligkeit von Ihrem Konto abgebucht werden kann, 
also ausreichende Kontodeckung besteht.

10. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur  
Verfügung gestellten Informationen bzw. der  
Gültigkeit befristeter Angebote

Sofern wir die Gültigkeit von Informationen oder Angeboten begrenzt haben, finden Sie 
dort einen entsprechenden Hinweis. Im Übrigen gelten die Regelungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB), insbesondere des § 147 BGB. Danach kann der einem Abwesenden 
gemachte Antrag nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, in welchem der Antrag- 
ende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf.

11. Spezielle Risiken

Für die Unfallversicherung mit Beitragsrückzahlung gilt: 
Die Leistungen aus der Überschussbeteiligung können nicht garantiert werden, da die 
Überschussentwicklung von den künftigen Kapitalerträgen und der Entwicklung der 
Kosten abhängig ist.

12. Angaben zum Vertragsabschluss, zum Beginn 
der Versicherung und des Versicherungsschutzes 
sowie zur Antragsfrist

Der Vertrag mit uns kommt zustande, wenn wir den von Ihnen gestellten Antrag auf Ab-
schluss eines Versicherungsvertrages annehmen. Dies geschieht, indem wir Ihnen den Ver-
sicherungsschein oder eine ausdrückliche Annahmeerklärung übersenden und dieser/diese 
Ihnen zugeht.
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheines durch 
Zahlung des Erstbeitrages und der Versicherungsteuer, jedoch nicht vor dem vereinbarten 
Zeitpunkt.
Für Sach- und Unfallversicherungen gilt: 
Wird der erste Beitrag erst nach diesem Zeitpunkt eingefordert, alsdann aber ohne Verzug 
gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz mit dem vereinbarten Zeitpunkt.
Die Angaben zum Beginn der Versicherung ergeben sich im Übrigen aus dem Antrag oder 
dem Angebot sowie den dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen.
Eine Frist, während der Sie an den Antrag gebunden sind, besteht nicht.

Vertragsinformationen
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13. Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen

	� der Versicherungsschein,
	� �die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Vertragsverhältnis gelten-

den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der 
Tarifbestimmungen,

	� diese Belehrung,
	� das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,
	� und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 

jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an:
AXA Versicherung AG 
Colonia-Allee 10 – 20, 51067 Köln 
Postanschrift: 51171 Köln
Fax : 0221 / 148 215 99
E-Mail: service@axa.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir er-
statten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Bei-
trags, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende 
der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang 
des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es 
sich um einen Betrag, der sich je nach Zahlweise wie folgt berechnet: 

Anzahl der Tage  
an denen 
Versicherungs-
schutz 
bestanden hat

X

1/360 des im Antrag ausgewiesenen Jahresbeitrags
1/180 des im Antrag ausgewiesenen Halbjahresbeitrags
1/90 des im Antrag ausgewiesenen Vierteljahresbeitrags
1/30 des im Antrag ausgewiesenen Monatsbeitrags

Die Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 
Tage nach Zugang des Widerrufs. 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der 
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren 
und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.
Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages wirksam 
ausgeübt, so sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhän-
genden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, 
wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung 
des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen 
dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart 
noch verlangt werden.  

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufs-
recht ausgeübt haben.

Abschnitt 2 
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die 
Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt.

Wir haben Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:
1. 	� Angaben zu unserer Identität und der etwaigen Niederlassung, über die der 

Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei 
dem unser Unternehmen eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer;

2. 	� die Identität unserer Vertreterin oder unseres Vertreters in dem Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, wenn es eine solche 
Vertreterin oder einen solchen Vertreter gibt, oder die Identität einer anderen 
gewerblich tätigen Person als uns, wenn Sie mit dieser geschäftlich zu tun haben, 
und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber Ihnen tätig wird;

3. 	� a) �unsere ladungsfähige Anschrift und jede andere Anschrift, die für die Geschäfts-
beziehung zwischen uns und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, 
Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsbe-
rechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmun-
gen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen 
die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

	 b) �jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen unserer Ver-
treterin oder unserem Vertreter oder einer anderen gewerblich tätigen Person 
gemäß Nummer 2 und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Perso-
nenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberech-
tigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen 
die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

4. 	 unsere Hauptgeschäftstätigkeit;
5.	� Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungs

regelungen; Name und Anschrift des Garantiefonds sind anzugeben;
6.	� die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben 

über Art, Umfang und Fälligkeit unserer Leistung;
7.	� den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preis-

bestandteile, wobei die Beiträge einzeln auszuweisen sind, wenn das Versiche-
rungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, 
wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundla-
gen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen;

8.	� gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter Angabe des insgesamt zu 
zahlenden Betrages sowie mögliche weitere Steuern, Gebühren oder Kosten, die 
nicht über uns abgeführt oder von uns in Rechnung gestellt werden;

9.	� Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zah-
lungsweise der Beiträge;

10.	� die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, 
beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsicht-
lich des Preises;

11.	� Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Be-
ginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, 
während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;

12.	� das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, 
Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, 
gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs 
einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gege-
benenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertrags-
bestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, 
bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

13.	 a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 
	 b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;
14.	� Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen 

Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die 
Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen 
einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

15.	� die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, deren Recht wir der Aufnahme von 
Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legen;

16.	� das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Ver-
trag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;

17.	� die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt ge-
nannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen wir uns 
verpflichten, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses 
Vertrags zu führen;

18.	� einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen 
Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den 
Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt;

19.	� Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit 
einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung
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14. Laufzeit

Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Antrag oder dem Angebot.

15. Angaben zur Beendigung des Vertrages,  
insbesondere zu den vertraglichen Kündigungs- 
bedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen

Wenn Sie den Erstbeitrag nicht oder nicht rechtzeitig zahlen, ist der Versicherer berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten.
Wenn Sie Ihre vorvertragliche Anzeigepflicht verletzen, kann der Versicherer ebenfalls vom 
Vertrag zurücktreten oder kündigen.
Der Vertrag kann von beiden Seiten zum vereinbarten Ablauf und nach Eintritt eines 
Versicherungsfalles gekündigt werden.
Der Wohngebäude – Versicherungsvertrag kann außerdem von beiden Seiten (Erwerber 
und Versicherer) im Fall der Veräußerung der versicherten Immobilie gekündigt werden.
Darüber hinaus können Sie den Vertrag aus Anlass einer Beitragserhöhung ohne Änderung 
des Umfangs des Versicherungsschutzes kündigen.
Der Versicherer kann außerdem bei Zahlungsverzug mit einem Folgebeitrag und bei Insol-
venz des Versicherungsnehmers kündigen. Unser Kündigungsrecht im Falle der Insolvenz 
des Versicherungsnehmers besteht nicht für Unfallversicherungen und Kraftfahrzeugver-
sicherungen.
Unrichtige Angaben zu den Tarifmerkmalen können zu Vertragsstrafen führen.
Weitere Einzelheiten, insbesondere zu den Kündigungsfristen und etwaigen Vertrags-
strafen, sind den dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen zu entnehmen.

16. Angabe des Rechts, welches der Versicherer 
bei der Vertragsanbahnung der Beziehung zum 
Versicherungsnehmer zugrunde legt

Den vorvertraglichen Beziehungen liegt deutsches Recht zugrunde.

17. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht

Dem Vertrag liegt deutsches Recht zugrunde. Der Gerichtsstand ist in den dem Vertrag 
zugrunde liegenden Bedingungen geregelt.

18. Maßgebliche Vertragssprache

Wir teilen Ihnen alle Vertragsbedingungen und die vorliegenden Vertragsinformationen 
in deutscher Sprache mit. Während der Laufzeit dieses Vertrages kommunizieren wir mit 
Ihnen auf Deutsch.

19. Außergerichtliche Beschwerde und  
Rechtsbehelfsverfahren

Unser Ziel ist es, Ihnen einen optimalen Service zu bieten. Wenn uns das einmal nicht 
gelingt, informieren Sie uns. Wir reagieren unverzüglich und suchen eine Lösung.
Sollten Sie mit unseren Entscheidungen nicht einverstanden sein, haben Sie zur 
außergerichtlichen Streitbeilegung die Möglichkeit, als unabhängigen und neutralen 
Schlichter den Versicherungsombudsmann anzurufen:
Informationen über den Versicherungsombudsmann, das Beschwerdeverfahren und die 
Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Internet unter.
www.versicherungsombudsmann.de
„Versicherungsombudsmann e.V.” 
Postfach 080632, 10006 Berlin, 
Tel.: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwerdewert von 100.000,- Euro möglich 
und für Sie kostenfrei. Es bleibt Ihnen unbenommen, Ihr Anliegen auf dem ordentlichen 
Rechtsweg vorzubringen.

20. Möglichkeit der Beschwerde bei der  
zuständigen Aufsichtsbehörde

Sollten Sie mit unserer Entscheidung nicht einverstanden sein, haben Sie die Möglichkeit, 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
Tel.: +49 (0) 228/4108-0, Fax: + 49 (0)228 4108-1550 
www.bafin.de
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für Wohnungseigentümergemeinschaften und Hausverwalter - VGB 2014 (09.14)
Allgemeine Wohngebäudeversicherungsbedingungen nach dem Konzept

Abschnitt A + B
Allgemeine Wohngebäudeversicherungsbedingungen -
VGB 2014 (09.14)
Abschnitt C
Erweiterungen des Versicherungsschutzes -
VGB 2014 (09.14)

Abschnitt A - Umfang und Leistungen

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle
Ausschlüsse

§ 2 Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Imp-
losion, Verpuffung, Luftfahrzeuge

§ 3 Leitungswasser
§ 4 Sturm/Hagel
§ 5 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort
§ 6 Wohnungs- und Teileigentum
§ 7 Versicherte Kosten, Aufwendungsersatz
§ 8 Mehrkosten
§ 9 Mietausfall, Mietwert
§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme/Wohneinheiten
§ 11 Ermittlung der Versicherungssumme in der Gleitenden Neuwert-

versicherung, Wohneinheiten, Unterversicherung
§ 12 Beitrag in der Gleitenden Neuwertversicherung und deren

Anpassung
§ 12 a Anpassung des Beitrages
§ 12 b Tarifmerkmale
§ 12 c Beitragsstaffel nach Gebäudealter
§ 13 Entschädigungsberechnung
§ 14 Selbstbeteiligung
§ 15 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
§ 16 Sachverständigenverfahren

Abschnitt B - Rechte und Pflichten

§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters
bis zum Vertragsschluss

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag und
Versicherungsteuer

§ 3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger
Beitrag

§ 4 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
§ 5 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat
§ 6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
§ 7 Dauer und Ende des Vertrages, Wegfall des versicherten

Interesses
§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
§ 9 Gefahrerhöhung
§ 10 Überversicherung
§ 11 Mehrere Versicherer
§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
§ 13 Übergang von Ersatzansprüchen
§ 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall
§ 15 Veräußerung der versicherten Sachen
§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
§ 17 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
§ 18 Repräsentanten, mehrere Versicherungsnehmer
§ 19 Verjährung
§ 20 Bedingungsanpassungsklausel
§ 21 Zuständiges Gericht
§ 22 Anzuwendendes Recht
§ 23 Sanktionsklausel
§ 24 Begriffsbestimmung - Versicherungsjahr
§ 25 Wenn der Versicherungsnehmer mit dem Versicherer einmal

nicht zufrieden ist

Abschnitt C - Erweiterungen des Versicherungsschutzes
Für die Gefahren:
- Feuer (Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion,

Implosion, Verpuffung, Luftfahrzeuge - Abschnitt A § 2),
- Leitungswasser (Abschnitt A § 3) und
- Sturm/Hagel (Abschnitt A § 4)
unabhängig der ausgewählten versicherten Gefahren

1. Sonstige Grundstücksbestandteile und weiteres Zubehör; Neben-
gebäude bis 10 qm

2. Verzicht auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit
3. Schwimmbad (inkl. Abdeckungen auf dem Versicherungsgrund-

stück)
4. Schwimmbecken (inkl. Abdeckungen) im Gebäude
5. In fremden Eigentum stehende Gas-, Elektrizitäts- und Wasser-

zähler
6. Abgang von Lawinen/Dachlawinen, Schneedruck, naturbedingter

Erdfall-/rutsch
7. Schäden durch radioaktive Isotope
8. Mietausfall (Wohnraum)
9. Mietausfall für gewerblich genutzte Räume
10. Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten
11. Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs-

beschränkungen
12. Mehrkosten für den alters-/ behindertengerechten Wiederaufbau
13. Mehrkosten für Technologiefortschritt
14. Mut- und böswillige Beschädigungen (inkl. Graffiti)
15. Gebäudebeschädigung durch unbefugte Dritte
16. Regiekosten
17. Reparaturkosten für vorläufige, eilbedürftige Maßnahmen
18. Verkehrssicherungsmaßnahmen
19. Sachverständigenkosten
20. Vorsorge bei Um-, An- oder Ausbauten
21. Hotelkosten
22. Rückreisekosten aus dem Urlaub
23. Schäden durch Innere Unruhen/Streik/Aussperrung
24. Datenrettungskosten im privaten Bereich
25, Externe Lagerkosten
26. Transport und Lagerkosten für Hausrat
27. Verlust von Arbeitsmaschinen und -geräten durch Einbruchdieb-

stahl
28. Kehrmaschinen, Leitern und Gerüste
29. Einbruchdiebstahl in Gemeinschaftswaschräumen - Inhalt des

Münzzählers
30. Einfacher Diebstahl von außen am Gebäude angebrachte Sachen
31. Vom Wohnungseigentümer bereitgestellte Sachen
32. Als Gebäudezubehör gelten auch Sachen, die künftig in das Ge-

bäude eingefügt werden sollen
33. Schäden durch Nagetiere
34. Entsorgungskosten für Mieterhausrat
35. Kosten im Zusammenhang mit unbemerkten Todesfällen von

Mietern

Für die Gefahr Feuer (Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz,
Explosion, Implosion, Verpuffung, Luftfahrzeuge - Abschnitt A § 2),
sofern Versicherungsschutz besteht
36. Blindgängerschäden
37. Sengschäden
38. Anprall von Straßen-, Schienen- und Wasserfahrzeugen
39. Kosten für die Dekontamination von Erdreich
40. Schäden durch Rauch/Ruß/Überschallknall
41. Gebäudeschäden bei Fehlalarm von Rauch-/Gasmeldern
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Für die Gefahr Leitungswasser (Abschnitt A § 3),
sofern Versicherungsschutz besteht
42. Fußbodenheizungen
43. Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes
44. Medienverlust infolge Rohrbruch
45. Armaturen
46. Gasleitungen innerhalb des Gebäudes sowie auf und außerhalb

des versicherten Grundstücks
47. Wasserzuleitungs- und Heizungsrohre auf dem Versicherungs-

grundstück
48. Wasserzuleitungs- und Heizungsrohre außerhalb des Versiche-

rungsgrundstücks
49. Wasserableitungsrohre außerhalb des Gebäudes auf dem versi-

cherten Grundstück
50. Wasserableitungsrohre außerhalb des versicherten Grundstücks
51. Entlüftungsrohre von Abwasserleitungen im und außerhalb des

Gebäudes
52. Bruch- und Frostschäden an Regenwassernutzungsanlagen

(Zisternen)
53. Beseitigung von Rohrverstopfungen
54. Leckortungskosten bei nicht versicherten Schäden
55. Leckage von stationären Brandschutzanlagen

Für die Gefahr Sturm/Hagel (Abschnitt A § 4),
sofern Versicherungsschutz besteht
56. Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter Bäume
57. Wiederaufforstungskosten für durch Blitz oder Sturm beschädig-

te oder entwurzelte Bäume
58. Wiederherstellung der Gartenanlage



Abschnitt A - Umfang und Leistungen
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle
Ausschlüsse

1. Versicherungsfall
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
a) Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Implo-
sion, Verpuffung, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges oder eines
unbemannten Flugkörpern, seiner Teile oder seiner Ladung,
b) Leitungswasser,
c) Sturm, Hagel
zerstört oder beschädigt werden oder dabei abhandenkommen. Jede
der Gefahrengruppen nach a), b) und c) kann auch einzeln versichert
werden.

2. Ausschlüsse
a) Ausschluss Krieg
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf Schäden durch Kriegsereignisse jeder Art, dazu gehören
auch: kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion
oder Aufstand.
b) Ausschluss Innere Unruhen
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf Schäden durch innere Unruhen.
c) Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder ra-
dioaktive Substanzen.
d) Ausschluss Erdbeben und Vulkanausbruch
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf Schäden durch Erdbeben und Vulkanausbruch.

§ 2 Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Implosion,
Verpuffung, Luftfahrzeuge

1. Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
a) Brand,
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd ent-
standen ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft aus-
zubreiten vermag.
Mitversichert sind Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch
entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung
oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt auch für Sa-
chen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermit-
telt oder weitergeleitet wird.
b) Blitzschlag,
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.
Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen
Einrichtungen und Geräten sind nur versichert, wenn ein Blitz unmit-
telbar in versicherte Sachen eingeschlagen ist.
c) Überspannung durch Blitz,
Überspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch Überspannung,
Überstrom oder Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige
atmosphärisch bedingte Elektrizität an versicherten elektrischen Ein-
richtungen und Geräten entsteht.
d) Explosion, Implosion, Verpuffung,

aa) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur
vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird,
dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und
außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters
eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist
ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.
bb) Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall
eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren
Unterdruckes.
cc) Verpuffung ist die Umsetzung von Gasen, Dämpfen oder Stäu-
ben, die im Gegensatz zur Explosion mit geringerer Geschwindig-
keit und Druckwirkung verläuft.

e) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges oder eines unbemannten
Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung,
zerstört oder beschädigt werden oder dabei abhandenkommen.

2. Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind
a) Sengschäden;
b) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbren-
nungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltor-
ganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gas-
druck entstehen.
Die Ausschlüsse gemäß a) und b) gelten nicht für Schäden, die dadurch
verursacht wurden, dass sich an anderen Sachen eine versicherte Gefahr
gemäß Nr. 1 verwirklicht hat.

§ 3 Leitungswasser

1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden
Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden
eintretende
a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren:

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit
verbundenen Schläuchen (auch von Wasch-/Geschirrspülmaschi-
nen);
bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen;
cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen;

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder
vergleichbaren Anlagen sind;
b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installatio-
nen:

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen
(z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse,
Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche;
bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-
oder Solarheizungsanlagen.

c) Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließ-
lich der Bodenplatte. Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach
gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes. Soweit nicht etwas anderes
vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte
nicht versichert.

2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden
Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden
eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zulei-
tungsrohren der Wasserversorgung und an den Rohren der Warmwas-
serheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarhei-
zungsanlagen soweit
a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen die-
nen und
b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden und
c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

3. Nässeschäden
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die
durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört oder
beschädigt werden oder dabei abhandenkommen.
b) Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserversorgung (Zu-
und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen (auch von
Wasch-/Geschirrspülmaschinen), den mit diesem Rohrsystem verbun-
denen Einrichtungen, aus Einrichtungen der Warmwasser- oder
Dampfheizung, aus Klima- Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen,
aus Wasserlösch- und Berieselungsanlagen sowie aus Wasserbetten und
Aquarien bestimmungswidrig ausgetreten sein.
c) Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder
Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser
gleich.

4. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
Schäden durch

aa) Regenwasser aus Fallrohren;
bb) Plansch- oder Reinigungswasser;
cc) Schwamm;
dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Über-
schwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese
Ursachen hervorgerufenen Rückstau; es sei denn, es handelt sich
um Nässeschäden durch einen hierdurch verursachten Rohrbruch;



ee) Erdsenkung/-fall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswas-
ser nach Nr. 3 die Erdsenkung/-fall oder den Erdrutsch verursacht
hat;
ff) Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Imp-
losion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges oder eines unbe-
mannten Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung,
gg) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen we-
gen eines Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten oder
Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude oder an der Was-
serlösch- oder Berieselungsanlage;
hh) Sturm, Hagel;
ii) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder sonstigen mobilen
Behältnissen.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an Gebäu-
den oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in
diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen.

§ 4 Sturm, Hagel

1. Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
Sturm, Hagel zerstört oder beschädigt werden oder dabei abhanden-
kommen.

2. Sturm, Hagel
a) Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Wind-
stärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens
62 km/Stunde). Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar,
so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass

aa) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrund-
stücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an
ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder
dass
bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicher-
ten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sa-
chen befunden haben, oder mit diesem Gebäude baulich verbunde-
nen Gebäuden, nur durch Sturm entstanden sein kann.

b) Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.
c) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die
zerstört oder beschädigt werden oder dabei abhandenkommen

aa) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels
auf versicherte Sachen (siehe Abschnitt A § 5);
bb) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder
andere Gegenstände auf versicherte Sachen (siehe Abschnitt A § 5),
wirft;
cc) als Folge eines Schadens nach aa) oder bb) an versicherten Sa-
chen;
dd) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels
auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude (siehe Abschnitt
A § 5), baulich verbunden sind;
ee) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder
andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem versicherten
Gebäude (siehe Abschnitt A § 5), baulich verbunden sind.

3. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
Schäden durch

aa) Sturmflut;
bb) Lawinen oder Schneedruck;
cc) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch
nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder an-
dere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm
oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind
oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind;
bb) Laden- und Schaufensterscheiben.

§ 5 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort

1. Beschreibung des Versicherungsumfangs
a) Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäu-
de mit ihren Gebäudebestandteilen und Gebäudezubehör einschließlich
unmittelbar an das Gebäude anschließender Terrassen auf dem im Ver-
sicherungsschein bezeichneten Versicherungsgrundstück.

b) Privat genutzte Garagen/Carports, soweit sich diese in der Nähe des
Versicherungsortes befinden.
c) Sonstige Grundstückbestandteile sind nur versichert, soweit diese
ausdrücklich in den Versicherungsumfang einbezogen sind.
2. Definitionen
a) Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdboden ver-
bundene Bauwerke, die für die überwiegende Nutzung zu Wohnzwek-
ken bestimmt sind und gegen äußere Einflüsse schützen können.
b) Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sachen, die
durch ihre feste Verbindung mit dem Gebäude ihre Selbständigkeit
verloren haben. Dazu gehören auch Einbaumöbel bzw. Einbauküchen,
die individuell für das Gebäude raumspezifisch geplant und gefertigt
sind sowie auf den versicherten Gebäuden befestigte oder in den Bau-
körper integrierte, betriebsfertige Photovoltaik- oder Solarthermieanla-
gen, soweit der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt.
c) Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude be-
finden oder außen am Gebäude angebracht sind und der Instandhaltung
bzw. überwiegenden Zweckbestimmung des versicherten Gebäudes die-
nen. Als Gebäudezubehör gelten ferner Müllboxen sowie Klingel- und
Briefkastenanlagen auf dem Versicherungsgrundstück.
d) Als Grundstückbestandteile gelten die mit dem Grund und Boden
des Versicherungsgrundstücks fest verbundenen Sachen.

3. Versicherungsort
Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flurstücke, auf dem
das versicherte Gebäude steht (Versicherungsort). Teilen sich mehrere
Gebäude ein Flurstück, so gilt als Versicherungsort derjenige Teil des
Flurstücks, der durch Einfriedung oder anderweitige Abgrenzung
dem/den im Versicherungsschein bezeichneten Gebäude(n) ausschließ-
lich zugehörig ist.

4. Ausschlüsse
a) Nicht versichert sind in das Gebäude nachträglich eingefügte - nicht
aber ausgetauschte - Sachen, die ein Mieter oder Wohnungseigentümer
auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und daher hierfür die
Gefahr trägt. Eine anderweitige Vereinbarung über die Gefahrtragung
ist vom Versicherungsnehmer nachzuweisen.
b) Elektronisch gespeicherte Daten und Programme sind keine Sachen.
Kosten für die Wiederherstellung von elektronisch gespeicherten Daten
und Programmen sind nur versichert, soweit dies gesondert im Versi-
cherungsvertrag vereinbart ist.

5. Ergänzender Versicherungsschutz
Als Grundstückbestandteile gelten mitversichert, soweit sie sich auf
dem im Versicherungsschein bezeichneten Grundstück befinden:
a) Grundstückseinfriedungen (auch Hecken);
b) Hof- und Gehwegbefestigungen;
c) Hundehütten;
d) Masten- und Freileitungen;
e) Wege- und Gartenbeleuchtungen.

§ 6 Wohnungs- und Teileigentum

1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern
der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer
ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er sich hierauf gegenüber den
übrigen Wohnungseigentümern wegen deren Sondereigentums sowie
deren Miteigentumsanteile nicht berufen.
2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der Ver-
sicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber einzelnen Mit-
eigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche Entschädigung
zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums verwendet
wird.
3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und
Nr. 2 entsprechend.

§ 7 Versicherte Kosten, Aufwendungsersatz

1. Versicherte Kosten
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen und
tatsächlich angefallenen
a) Aufräumungs- und Abbruchkosten
für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen sowie für das
Wegräumen und den Abtransport von Schutt und sonstigen Resten
dieser Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern
und Vernichten;



b) Bewegungs- und Schutzkosten
die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere Sachen bewegt, verän-
dert oder geschützt werden müssen.
Die Entschädigung für versicherte Kosten gemäß a) und b) ist auf den
vereinbarten Betrag begrenzt.
c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er
auch den Kostenersatz nach a) und b) entsprechend kürzen.

2. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach
zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte
oder die er auf Weisung des Versicherers macht.
b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmit-
telbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen
Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwen-
dungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen
objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich
waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.
c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er
auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend kürzen; dies
gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers
entstanden sind.
d) Der Ersatz dieser Aufwendungen beträgt höchstens die Entschädi-
gung für die versicherten Sachen; dies gilt jedoch nicht, soweit Auf-
wendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.
e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderli-
chen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

3. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die
Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens,
sofern diese den Umständen nach geboten waren. Zieht der Versiche-
rungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden
diese Kosten nur ersetzt, soweit er vom Versicherer aufgefordert wur-
de.
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er
auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen.

4. Nicht versicherte Kosten
Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfelei-
stung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse
kostenfrei zu erbringen sind.

§ 8 Mehrkosten
1. Versicherte Mehrkosten
Der Versicherer ersetzt bis zu dem hierfür vereinbarten Betrag die in-
folge eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen Aufwendungen
für notwendige Mehrkosten durch
a) behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen;
b) Preissteigerungen nach Eintritt des Versicherungsfalles.

2. Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
a) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die versicherte und
vom Schaden betroffene Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wie-
derbeschafft werden darf.
b) Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versicherungsfal-
les erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht
versichert. War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nut-
zung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teil-
weise untersagt, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versi-
chert.
c) Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden be-
troffenen Sache aufgrund behördlicher Wiederherstellungsbeschrän-
kungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur
in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bis-
heriger Stelle entstanden wären.
d) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass
sich die Wiederherstellung durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen verzögert, werden gemäß Nr. 3 ersetzt.
e) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten
nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt.

3. Mehrkosten durch Preissteigerungen nach Eintritt des Versicherungs-
falles
a) Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendungen für Preis-
steigerungen versicherter und vom Schaden betroffener Sachen zwi-
schen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung.
b) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung nicht unverzüglich veranlasst, werden die Mehrkosten nur
in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung entstanden wären.
c) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behördli-
chen Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen oder Kapital-
mangel sind nicht versichert. Sofern behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der
versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen verzögern, werden
die dadurch entstandenen Preissteigerungen jedoch ersetzt.
d) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten
nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert ersetzt.

§ 9 Mietausfall, Mietwert

1. Mietausfall, Mietwert
Der Versicherer ersetzt
a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn
Mieter von Wohnräumen infolge eines Versicherungsfalles zu Recht die
Zahlung der Miete ganz oder teilweise verweigert haben;
b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen einschließlich fortlau-
fender Nebenkosten im Sinne des Mietrechts, die der Versicherungs-
nehmer selbst bewohnt und die infolge eines Versicherungsfalles unbe-
nutzbar geworden sind, falls dem Versicherungsnehmer die Beschrän-
kung auf einen benutzbar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zuge-
mutet werden kann;
c) auch einen durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
verursachten zusätzlichen Mietausfall bzw. Mietwert.

2. Haftzeit
a) Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in
dem die Räume wieder benutzbar sind, höchstens jedoch für 12 Monate
seit dem Eintritt des Versicherungsfalles.
b) Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie der Ver-
sicherungsnehmer die mögliche Wiederbenutzung nicht schuldhaft ver-
zögert.
c) Haftzeit bei Nachweis der unterbliebenen Vermietung infolge des
Schadens.
War das Gebäude zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles nicht
vermietet und weist der Versicherungsnehmer die Vermietung zu einem
in der Haftzeit liegenden Termin nach, wird der ab diesem Zeitpunkt
entstandene Mietausfall bis zum Ablauf der Haftzeit gezahlt.

3. Gewerblich genutzte Räume
Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung des Mietausfal-
les oder des ortsüblichen Mietwertes gesondert vereinbart werden.

§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme/Wohneinheiten

1. Vereinbarte Versicherungswerte
Als Versicherungswert kann der Gleitende Neuwert, der Neuwert, der
Zeitwert oder der Gemeine Wert vereinbart werden. Im Versicherungs-
fall kann der Gemeine Wert Anwendung finden, wenn die versicherte
Sache dauerhaft entwertet ist (siehe d). Der Versicherungswert bildet
die Grundlage der Entschädigungsberechnung.
a) Gleitende Neuwert

aa) Der Gleitende Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um
Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand herzustellen,
ausgedrückt in Preisen des Jahres 1914. Maßgebend ist der ortsüb-
liche Neubauwert einschließlich Architektengebühren sowie sonsti-
ge Konstruktions- und Planungskosten.
bb) Der Versicherer passt den Versicherungsschutz nach a) aa) an
die Baukostenentwicklung an (siehe Abschnitt A § 12 Nr. 2). Es
besteht insoweit Versicherungsschutz auf der Grundlage des orts-
üblichen Neubauwertes zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.
cc) Wenn durch bauliche Maßnahmen ein der Beitragsberechnung
zugrunde liegender Umstand (Gleitender Neuwert, Wohneinheiten
oder sonstige vereinbarte Merkmale) innerhalb des Versicherungs-
jahres werterhöhend verändert wird, besteht bis zum Schluss dieses
Jahres auch insoweit Versicherungsschutz (beitragsfreie Vorsorge).



b) Neuwert
Der Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher
Art und Güte in neuwertigem Zustand herzustellen. Maßgebend ist der
ortsübliche Neubauwert einschließlich Architektengebühren sowie son-
stige Konstruktions- und Planungskosten.
c) Zeitwert
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes (siehe b) ab-
züglich der Wertminderung insbesondere durch Alter und Abnutzungs-
grad.
d) Gemeiner Wert
Der Gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude
oder für das Altmaterial. Ist Versicherung zum Gleitenden Neuwert,
Neuwert oder Zeitwert vereinbart und ist das Gebäude zum Abbruch
bestimmt oder sonst dauernd entwertet, so ist Versicherungswert ledig-
lich der gemeine Wert. Eine dauernde Entwertung liegt insbesondere
vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck nicht mehr zu verwenden ist.
e) Der Versicherungswert von Gebäudezubehör und Grundstücksbe-
standteilen, die nicht Gebäude sind, entspricht dem für das Gebäude
vereinbarten Versicherungswert.

2. Versicherungssumme/Wohneinheiten
a) Grundlage des Versicherungsvertrags ist der zwischen Versicherer
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem
Versicherungswert entsprechen soll (Versicherungssumme oder Wohn-
einheiten).
b) Wenn bauliche Änderungen vorgenommen werden, soll der Versi-
cherungsnehmer die Versicherungssumme oder die Anzahl der Wohn-
einheiten an den veränderten Versicherungswert anpassen.
c) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, soll
der Versicherungsnehmer die Versicherungssumme für die versicherte
Sache für die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gülti-
gen Versicherungswert anpassen.
d) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versiche-
rungssumme oder die Anzahl der Wohneinheiten nicht dem Versiche-
rungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwen-
dung kommen (siehe Abschnitt A §13 Nr. 9).

§ 11 Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden Neuwertver-
sicherung, Unterversicherung

1. Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden Neuwertversi-
cherung
Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen Neubauwert (siehe
Abschnitt A § 10 Nr. 1 a) zu ermitteln, der in den Preisen des Jahres
1914 ausgedrückt wird (Versicherungssumme "Wert 1914"). Die Versi-
cherungssumme gilt als richtig ermittelt, wenn der Versicherungsneh-
mer Antragsfragen nach Größe, Ausbau und Ausstattung des Gebäu-
des zutreffend beantwortet und der Versicherer hiernach die Versiche-
rungssumme "Wert 1914)" berechnet.

2. Definition Wohn-/Nutzfläche
a) Wohnfläche ist die Grundfläche aller Räume (kein Abzug für Dach-
schrägen) des Gebäudes einschließlich der dazugehörigen Hobbyräume
sowie Wintergärten; ausgenommen sind dabei Treppen, Keller- und
Speicherräume, Balkone, Loggien und Terrassen, soweit sie nicht zu
Wohnzwecken ausgebaut sind. Dem gleichgestellt ist die Übernahme
der Angaben aus Mietverträgen oder Bauplänen.
Wohnflächen, die nach Erstellung des Mietvertrages oder Bauplans
hinzugekommen sind, sind ebenfalls zu berücksichtigen. Die Bodenflä-
che eines sich im Gebäude befindlichen Schwimmbeckens muss nicht
berücksichtigt werden. Zusätzlich ist - sofern vorhanden - die Nutzflä-
che von ausschließlich zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken ge-
nutzten Räumen und Anbauten anzugeben. Anzugeben ist die Wohn-
fläche ohne einen ausgebauten Keller. Dieser wird separat im Rahmen
der Wertermittlung erfasst.
b) Änderungen der Wohnfläche/Nutzfläche hat der Versicherungsneh-
mer anzuzeigen.

3. Wohneinheiten
a) Die Anzahl der versicherten Einheiten (Wohneinheiten) ergibt sich
aus der Addition der zu Wohnzwecken genutzten Einheiten und der
Gewerbefläche. Die Umrechnung von Gewerbefläche in Wohneinheiten
erfolgt über die Quadratmeter der vorhandenen Gewerbeeinheiten (sie-
he b).
b) Vorhandene Gewerbeflächen werden durch den Versicherer wie folgt
auf Wohneinheiten umgerechnet:

aa) je 85qm Gewerbefläche,
ohne Gastronomieanteil = 1 Wohneinheit;
bb) je 85qm Gewerbefläche
nur für den Gastronomieanteil = 2 Wohneinheiten;

c) Die Anzahl der Garagen/Tiefgaragenstellplätze werden separat be-
rücksichtigt.

4. Unterversicherungsverzicht
a) Wird die nach Nr. 1 ermittelte Versicherungssumme "Wert 1914"
oder nach Nr. 3 ermittelte Anzahl der Wohneinheiten vereinbart,
nimmt der Versicherer bei der Entschädigung (einschließlich Kosten
und Mietausfall) keinen Abzug wegen Unterversicherung vor (Unter-
versicherungsverzicht).
b) Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung des Gebäu-
des und seiner Ausstattung gemäß Nr. 1, 2 oder 3 von den tatsächli-
chen Verhältnissen bei Vertragsabschluss abweicht und ist dadurch die
Versicherungssumme "Wert 1914" bzw. die Anzahl der Wohneinheiten
zu niedrig bemessen, so kann der Versicherer nach den Regelungen
über die Anzeigepflichtverletzungen vom Vertrag zurücktreten, kündi-
gen oder eine Vertragsanpassung vornehmen; ferner kann er bezüglich
der Differenz zwischen vereinbarter Versicherungssumme und tatsäch-
lichem Versicherungswert nach den Regeln der Unterversicherung lei-
stungsfrei sein.
c) Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, wenn der der Ver-
sicherungssummenermittlung zugrunde liegende Bauzustand nach Ver-
tragsabschluss durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen verändert
wurde und die Veränderung dem Versicherer nicht unverzüglich ange-
zeigt wurde. Dies gilt nicht, soweit der ortsübliche Neubauwert inner-
halb des zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles laufenden Versiche-
rungsjahres durch bauliche Maßnahmen erhöht wurde.

§ 12 Beitrag in der Gleitenden Neuwertversicherung und deren Anpas-
sung

1. Berechnung des Beitrages
Grundlagen der Berechnung des Beitrages sind die Versicherungssum-
me "Wert 1914" oder die Anzahl der Wohneinheiten, der vereinbarte
Beitragssatz sowie der gleitende Neuwertfaktor (siehe Nr. 2 a). Der
jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird berechnet durch Multiplikation
des vereinbarten Grundbeitrages 1914 (Versicherungssumme "Wert
1914" multipliziert mit dem Beitragssatz) bzw. durch Multiplikation der
Anzahl der Wohneinheiten mit dem jeweils gültigen gleitenden Neu-
wertfaktor bzw. mit dem Beitrag je Wohneinheit.

2. Anpassung des Beitrages - gleitender Neuwertfaktor
a) Der Beitrag verändert sich entsprechend der Anpassung des Versi-
cherungsschutzes (siehe Abschnitt A § 10 Nr. 1 a) gemäß der Erhöhung
oder Verminderung des gleitenden Neuwertfaktors. Der jeweils zu zah-
lende Jahresbeitrag wird berechnet durch Multiplikation des bei Ver-
tragsabschluss vereinbarten Jahresgrundbeitrages 1914 mit dem verän-
derten gleitenden Neuwertfaktor.
b) Der Neuwertfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Ja-
nuar eines Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versicherungsperi-
ode entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der jeweils für den
Monat Mai des Vorjahres vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte
Baupreisindex für Wohngebäude und der für den Monat April des
Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe geändert
haben. Bei dieser Berechnung wird die Änderung des Baupreisindexes
für Wohngebäude zu 80 Prozent und die Tariflohnindexes für das
Baugewerbe zu 20 Prozent berücksichtigt. Bei dieser Berechnung wird
jeweils auf 2 Stellen hinter dem Komma gerundet.
Der jeweilige Neuwertfaktor wird auf eine Stelle nach dem Komma er-
rechnet und gerundet. Soweit bei Rundungen die zweite Zahl nach dem
Komma eine fünf oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst
abgerundet.
c) Der Versicherungsnehmer kann der Erhöhung des Beitrages inner-
halb eines Monats, nachdem ihm die Mitteilung über die Erhöhung des
gleitenden Neuwertfaktors zugegangen ist, durch Erklärung in Text-
form (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widersprechen. Zur Wahrung der Frist
genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhöhung nicht
wirksam. Die Versicherung bleibt dann als Neuwertversicherung (siehe
Abschnitt A § 10 Nr.1 b) in Kraft, und zwar zum bisherigen Beitrag
und mit einer Versicherungssumme, die vom Versicherungsnehmer zu
benennen ist. In diesem Fall gilt der Unterversicherungsverzicht nicht
mehr.
d) Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der Versi-
cherungssumme wegen erheblicher Überversicherung bleibt unberührt.

§ 12 a Anpassung des Beitrages

1. Der Beitrag wird unter Berücksichtigung der in den Kalkulationsun-
terlagen des Versicherers niedergelegten Beitragsfaktoren (z.B. Scha-
den- und Kostenaufwand, Bestandszusammensetzung, Stornoquote) für
eine ausreichend große Anzahl gleichartiger Wohngebäuderisiken eines
Tarifs (Bestandsgruppe) unter Beachtung der anerkannten Grundsätze
der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik ermittelt.



Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den
Tarifmerkmalen, die sich aus dem Tarif des Versicherers, aus Abschnitt
A § 12 b Nr.1 und aus sonstigen Vereinbarungen ergeben (z.B. Wohn-
fläche, Risikoart und Berufsgruppe). Tarifmerkmale sind alle Informa-
tionen, die der Versicherer zur Bestimmung des versicherten Risikos
und zur Berechnung des Beitrages im Antrag abfragt und im Versiche-
rungsschein dokumentiert.
2. Der Versicherer überprüft jährlich unter Berücksichtigung der tat-
sächlichen Werte der letzten 3 Kalenderjahre, ob sich die von ihm kal-
kulierten Werte der einzelnen Bestandsgruppen bestätigt haben. Un-
ternehmensübergreifende Daten dürfen für den Fall herangezogen wer-
den, dass eine ausreichende Grundlage unternehmenseigener Daten
nicht zur Verfügung steht.
3. Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jedes Versiche-
rungsjahres, zu dem er ein ordentliches Kündigungsrecht hat, berech-
tigt, den für bestehende Verträge geltenden Beitrag, auch soweit dieser
für erweiterten Versicherungsschutz vereinbart ist, für die einzelnen
Bestandsgruppen anzupassen, wenn
a) die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezogenen
Beitragsfaktoren beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der letzten
Beitragsanpassung eingetreten sind und weder vorhersehbar noch be-
einflussbar waren und
b) die Abweichung mindestens 3 Prozent beträgt (Bagatellgrenze).
Der neue Beitrag ist unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der
Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik den tatsächlichen
Werten angemessen anzupassen und darf nicht höher sein als der Bei-
trag des Tarifs für neu abzuschließende Verträge mit gleichen Tarif-
merkmalen und gleichem Deckungsumfang.
Ist der Beitrag nach der festgestellten Abweichung zu senken, so ist der
Versicherer dazu verpflichtet.
Die Beitragsanpassung wird unabhängig von Beitragsveränderungen
nach Anpassung des Neuwertfaktors nach § 12 Nr. 2 (Anpassung des
gleitenden Neuwertfaktors) und nach § 12 c (Beitragsanpassung auf-
grund Gebäudealter) vorgenommen.
4. Steht dem Versicherer zum Ende einer Versicherungsperiode kein
ordentliches Kündigungsrecht zu, darf er den Beitrag nach obigen
Grundsätzen zu Beginn einer neuen Versicherungsperiode nur anpas-
sen, wenn und soweit der kalkulierte Schaden- und Kostenaufwand von
den tatsächlichen Werten abweicht. Die weiteren Beitragsfaktoren blei-
ben bei einer solchen Anpassung außer Betracht.
5. Der neue Beitrag wird mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres
wirksam. Für eine Beitragserhöhung gilt dies aber nur, wenn der Ver-
sicherer dem Versicherungsnehmer in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail)
a) die Beitragserhöhung unter Hinweis auf den Unterschied zwischen
altem und neuen Beitrag einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens mitgeteilt und
b) ihn über sein Recht nach Nr. 7 belehrt hat.
6. Liegen die berechneten Beitragsänderungen unterhalb der Bagatell-
grenze (Nr. 3 b), sind die festgestellten Abweichungen bei der nächsten
Beitragsanpassung zu berücksichtigen.
7. Bei Erhöhung des Beitrages kann der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, kündigen. Andernfalls
wird der Vertrag mit dem geänderten Beitrag fortgeführt.

§12 b Tarifmerkmale

Der Versicherer geht unternehmensbezogen nach den bisherigen Scha-
denverläufen davon aus, dass das versicherte Risiko unter anderem
durch die nachfolgenden Tarifmerkmale und Tarifmerkmalsklassen be-
stimmt wird.

1. Tarifmerkmal Berufsgruppe
a) Der Beitrag richtet sich nach der Berufsgruppe, der der im Versi-
cherungsschein erstgenannte Versicherungsnehmer angehört.
b) Es gilt folgende Einteilung:

Tarifmerkmalsklasse Bezeichnung

Berufsgruppe B: Beamte
Berufsgruppe V: Versicherungsangestellte
Berufsgruppe N: alle weiteren Berufsgruppen

Die Berufsgruppe B wird ausschließlich unter der Marke DBV Deut-
sche Beamtenversicherung angeboten.

c) Definition der Berufsgruppen:
aa) Berufsgruppe B:
Die Berufsgruppe B wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich
bei den Versicherungsnehmern handelt um:
(1) Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter folgender juristischer
Personen und Einrichtungen:
- Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen

des deutschen öffentlichen Rechts;
- juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck

Aufgaben wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen
würden;

- mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenord-
nung);

- gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung),
die im Hauptzweck der Gesundheitspflege, Fürsorge, der Jugend-
und Altenpflege oder im Hauptzweck der Förderung der Wissen-
schaft, Kunst, Religion, Erziehung oder der Volks- und Berufsbil-
dung dienen;

- Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes;
- überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen;
sofern ihre nicht selbständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätig-
keit für diese mindestens 50 Prozent der normalen Arbeitszeit bean-
sprucht und sie von diesen besoldet oder entlohnt werden;
(2) die bei den unter (1) genannten juristischen Personen und Einrich-
tungen in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden Perso-
nen;
(3) Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr-
bzw. Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer);
(4) Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen
Dienstes, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) bis (3) unmittelbar
vor ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt
haben und nicht anderweitig berufstätig sind;
(5) nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Be-
amten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten
auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei ih-
rem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllt haben;
(6) Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbei-
tern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionä-
ren und Rentnern, die die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllen.
Voraussetzung ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind
und mit den vorher genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft le-
ben und von ihnen unterhalten werden.

bb) Berufsgruppe V:
Die Berufsgruppe V wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich
bei dem Versicherungsnehmer handelt um
(1) angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von Versicherungsunter-
nehmen im Sinne von § 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes;
(2) Inhaber und angestellte Mitarbeiter einer hauptberuflichen Versi-
cherungsagentur;
(3) Ehegatten und eingetragene Lebenspartner von berechtigten Perso-
nen gemäß (1) und (2), sofern sie nicht erwerbstätig sind, mit den Be-
rechtigten in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten
werden,
(4) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1)
und (2) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht an-
derweitig berufstätig sind, sowie Witwen und Witwer von Berechtigten,
die jeweils bei ihrem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) und (2) er-
füllt haben.
(5) Die Berufsgruppe V kann nur dann Anwendung finden, wenn der
Versicherungsnehmer den Beitragseinzug im Wege des SEPA-Last-
schrifteinzugsverfahrens zustimmt.

cc) Berufsgruppe N:
Die Berufsgruppe N wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn der Be-
ruf des Versicherungsnehmers nicht den unter aa) bis bb) genannten
Berufsgruppen zuzuordnen ist.

2. Tarifmerkmal Gebäudealter
a) Der Beitrag richtet sich nach dem Alter des Gebäudes zu Beginn ei-
nes jeden Versicherungsjahres.
b) Das Gebäudealter ergibt sich aus der Differenz der vollen Jahre
zwischen dem jeweiligen Versicherungsjahr (Hauptfälligkeit des Ver-
trages) und dem Jahr der ersten Bezugsfertigstellung des versicherten
Gebäudes (Baujahr).
c) Die Beitragsveränderung ergibt sich aus Abschnitt A § 12 c (Bei-
tragsstaffel nach Gebäudealter).



3. Zuordnung zu den Tarifmerkmalen
a) Die Zuordnung zu den Tarifmerkmalen gilt, solange die jeweiligen
Voraussetzungen erfüllt sind. Änderungen hat der Versicherungsneh-
mer dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Bewirkt die Änderung
auch eine Änderung der Zuordnung zu einer der Tarifmerkmalsklassen,
wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Änderung nach der neuen Ta-
rifmerkmalsklasse berechnet.
b) Fehlen die zur Zuordnung des Vertrages zu einer Tarifmerkmals-
klasse notwendigen Angaben bei Abschluss des Vertrages, gilt die Ta-
rifmerkmalsklasse mit dem höchsten Beitrag als vereinbart. Werden die
Angaben später nachgeholt, gilt der Beitrag nach der zutreffenden Ta-
rifmerkmalsklasse ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Meldung beim
Versicherer als vereinbart.
c) Der Versicherer ist berechtigt, jährlich einmal die Angaben für die
Zuordnung des Vertrages zu Tarifmerkmalsklassen zu prüfen und vom
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten entsprechende Nachweise an-
zufordern. Kommt der Versicherungsnehmer der Aufforderung des
Versicherers nicht binnen eines Monats nach, wird der Beitrag vom
Beginn des laufenden Versicherungsjahres an nach der Tarifmerkmals-
klasse mit dem höchsten Beitrag berechnet.
d) Wurde der Versicherungsvertrag aufgrund schuldhaft unrichtiger
Angaben des Versicherungsnehmers einer günstigeren Tarifmerkmals-
klasse zugeordnet oder diese Zuordnung während der Vertragslaufzeit
schuldhaft beibehalten, wird der Beitrag rückwirkend ab Beginn des
laufenden Versicherungsjahres nach der bei richtiger Zuordnung gel-
tenden Tarifmerkmalsklasse berechnet und die Differenz nacherhoben.
Zusätzlich wird eine Vertragsstrafe in Höhe eines Jahresbeitrages für
das laufende Versicherungsjahr erhoben, die sofort fällig ist und nach
der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse berechnet wird. Insoweit werden
die Rechte des Versicherers nach Abschnitt B § 1 und § 9 ausgeschlos-
sen.

4. Änderungen von Tarifmerkmalen
a) Der Versicherer ist berechtigt, die Regelungen über die Tarifmerk-
male zu ändern, aufzuheben, zu ersetzen oder zu ergänzen, wenn sich
anhand der zukünftigen, unternehmensbezogenen Schadenentwicklung
herausstellt, dass die vereinbarten Tarifmerkmale gar nicht, nicht in
dem kalkulierten Umfang oder nicht allein für den Umfang des versi-
cherten Risikos bestimmend sind. Außerdem ist er verpflichtet, einzelne
Tarifmerkmalsklassen zusammenzufassen, wenn die tatsächliche An-
zahl der Versicherungsnehmer einer Tarifmerkmalsklasse nicht groß
genug ist, um Zufallsschwankungen mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit auszuschließen.
b) Die neue Regelung muss das versicherte Risiko, dessen Umfang und
die veränderte Schadenentwicklung widerspiegeln. Beitrag und Versi-
cherungsleistung müssen weiterhin in einem angemessenen Verhältnis
stehen.
c) Änderungen nach a) gelten ab Beginn des nächsten Versicherungs-
jahres, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer
- einen Monat vor Inkrafttreten über die Anpassung unter Erläute-

rung der Unterschiede zwischen altem und neuen Tarif sowie altem
und neuem Beitrag und

- über sein Kündigungsrecht nach d) in Textform (z.B. Brief, Fax,
E-Mail) informiert hat.

d) Im Fall einer Änderung nach a) kann der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers zum Ablauf des laufenden Versicherungsjahres
kündigen, und zwar auch dann, wenn die Anpassung nicht zu einer
Beitragserhöhung führt.

§ 12 c Beitragsstaffel nach Gebäudealter

Die Beiträge richten sich weiter nach den folgenden in der Tabelle auf-
geführten Altersklassen und Prozentsätzen. Ausgehend von dem nach
den vorhergehenden Vorschriften berechneten Beitrag, erhöht sich die-
ser abhängig von der Altersklasse des versicherten Gebäudes um den
aus der nachfolgend abgedruckten Tabelle ersichtlichen Prozentsatz.
Dieser Prozentsatz bleibt auch bei späteren Anpassungen des Beitrages
unverändert.
Die Beitragsänderungen aufgrund der Änderung des Gebäudealters
werden in der Beitragsrechnung gesondert ausgewiesen.

Altersklasse Gebäudealter Prozentsatz

01 0-2 -
02 3-4 7,0%
03 5-6 7,0%
04 7-8 7,0%
05 9-10 5,5%
06 11-12 5,5%
07 13-14 5,5%
08 15-16 4,0%
09 17-18 2,0%
10 19-20 2,0%
11 21-24 2,0%
12 25-28 2,0%
13 29-32 2,0%
14 33-36 2,0%
15 37-40 0,0%
16 41+ 0,0%

§ 13 Entschädigungsberechnung

1. Gleitende Neuwert- und Neuwertversicherung
a) Der Versicherer ersetzt

aa) bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungs-
kosten des Gebäudes (einschließlich der Architektengebühren sowie
sonstiger Konstruktions- und Planungskosten) unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalles,
bb) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen
die notwendigen Reparaturkosten unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur nicht auszu-
gleichenden Wertminderung, höchstens jedoch der Versicherungs-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles,
cc) bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen
den Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im
neuwertigen Zustand unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfal-
les.

b) Öffentlich-rechtlicher Vorschriften, nach denen die noch vorhandene
und technisch brauchbare Sachsubstanz der versicherten und vom
Schaden betroffenen Sache für die Wiederherstellung nicht wieder ver-
wendet werden darf, werden bei der Entschädigungsberechnung
gemäß a) berücksichtigt, soweit

aa) es sich nicht um behördliche Anordnungen handelt, die vor
Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden oder
bb) nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung
der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teil-
weise untersagt war.

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die
dadurch entstehen, dass die versicherte und vom Schaden betroffene
Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben
Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf, wer-
den im Rahmen der Entschädigungsberechnung gemäß a) nicht ersetzt,
es sei denn, dass diese Mehrkosten als Technologiefortschritt im Versi-
cherungswert zu berücksichtigen sind. Versicherungsschutz für diese
Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten
Mehrkosten.
c) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädi-
gungsberechnung gemäß a) angerechnet.

2. Zeitwert
Der Versicherer ersetzt
a) bei zerstörten Gebäuden den Neuwert unmittelbar vor Eintritt des
Versicherungsfalles abzüglich der Wertminderung insbesondere durch
Alter und Abnutzungsgrad;
b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die
notwendigen Reparaturkosten unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur nicht ausgeglichenen
Wertminderung, höchstens jedoch der Zeitwert unmittelbar vor Eintritt
des Versicherungsfalles;



c) bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen den
Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im neu-
wertigen Zustand zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unter Berück-
sichtigung eines Abzuges entsprechend dem insbesondere durch das
Alter und den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;
d) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädi-
gungsberechnung gemäß a) bis c) angerechnet.

3. Gemeiner Wert
Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft ent-
wertet ist, werden versicherte Sachen nur unter Zugrundelegung des
erzielbaren Verkaufspreises ohne Grundstücksanteile (gemeiner Wert)
entschädigt.

4. Kosten
Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten (siehe
Abschnitt A §§ 7 und 8) ist der Nachweis tatsächlich angefallener Ko-
sten unter Berücksichtigung der jeweils vereinbarten Entschädigungs-
grenzen.

5. Mietausfall, Mietwert
Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert bis
zum Ende der vereinbarten Haftzeit (siehe Abschnitt A § 9 Nr.2).

6. Mehrwertsteuer
a) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsneh-
mer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht zahlt bzw. nicht gezahlt
hat.
b) Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten (siehe
Abschnitt A §§ 7 und 8) und versicherten Mietausfalls bzw. Mietwerts
(siehe Abschnitt A § 9) gilt a) entsprechend.

7. Neuwertanteil
a) In der Gleitenden Neuwertversicherung und der Neuwertversiche-
rung erwirbt der Versicherungsnehmer den Anspruch auf Zahlung des
Teils der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwert-
anteil) nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt
des Versicherungsfalles sicherstellt, dass er die Entschädigung verwen-
den wird, um versicherte Sachen in gleicher Art und Zweckbestimmung
an der bisherigen Stelle wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen. Ist
dies an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich
nicht zu vertreten, so genügt es, wenn die Gebäude an anderer Stelle
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt werden.
b) Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des vom Versicherer
entschädigten Neuwertanteils verpflichtet, wenn die Sache infolge eines
Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.
c) Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach Nr.
1 a), Nr. 1 b) und Nr. 1 c) unter Berücksichtigung eines Abzuges ent-
sprechend dem insbesondere durch das Alter und den Abnutzungsgrad
bestimmten Zustand.
8. Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des Versicherers
In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschädigung für
versicherte Sachen (siehe Abschnitt A § 5), versicherte Kosten (siehe
Abschnitt A §§ 7 und 8) und versicherten Mietausfalls bzw. Mietwerts
(siehe Abschnitt A § 9) je Versicherungsfall auf die Versicherungssum-
me begrenzt. Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, die
auf Weisung des Versicherers entstanden sind, werden unbegrenzt er-
setzt.
9. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalles in
der Gleitenden Neuwertversicherung (A § 10 Nr. 1 a) ohne Vereinba-
rung eines Unterversicherungsverzichts, in der Neu- und Zeitwertversi-
cherung sowie in der Versicherung zum gemeinen Wert (siehe Ab-
schnitt A § 10 Nr. 1 b) - Nr. 1 c) niedriger als der Versicherungswert
der versicherten Sachen (Unterversicherung), wird die Entschädigung
gemäß Nr. 1 bis Nr. 3 in dem Verhältnis von Versicherungssumme
zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:
Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungs-
summe dividiert durch den Versicherungswert. Entsprechendes gilt für
die Berechnung versicherter Kosten (siehe Abschnitt A §§ 7 und 8) und
versicherten Mietausfalles bzw. Mietwerts (siehe Abschnitt A § 9).
b) Sind die letzten vor Eintritt des Versicherungsfalles gemeldeten
Wohn- bzw. Geschäftseinheiten niedriger als die am Schadentag vor-
handenen, so wird bei nicht auf Erstes Risiko versicherten Positionen
nur der Betrag ersetzt, der sich zum ganzen Schaden verhält, wie die
Zahl der gemeldeten Einheiten zu jener der vorhandenen Einheiten.

§ 14 Selbstbeteiligung
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag
wird je Versicherungsfall um die vereinbarte und im
Versicherungsschein/seinen Nachträgen ausgewiesene Selbstbeteiligung
gekürzt. Dies gilt nicht für Schadenabwendungs- oder Schadenminde-
rungskosten (siehe Abschnitt A § 7 Nr. 2), die auf Weisung des Versi-
cherers angefallen sind.

§ 15 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung
a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versiche-
rers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Scha-
dens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der
Sache mindestens zu zahlen ist.
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung
wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versi-
cherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer
nach Nr. 1 b) geleisteten Entschädigung einschließlich etwaiger nach
Nr. 3 b) gezahlter Zinsen verpflichtet, wenn die Sache infolge eines
Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund
eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens zu verzinsen, soweit
sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet
werden kann.
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung
ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die
Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versi-
cherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat.
c) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz
des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4
Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.
d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und Nr. 3 b) ist
der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht ge-
zahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers
bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versi-
cherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versi-
cherungsfalles läuft;
c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.

§ 16 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles
verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenver-
fahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren können
Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere
Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.



3. Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) einen Sachver-
ständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt
hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverstän-
digen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) auffordern, den zweiten
Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht
innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt,
so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zu-
ständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese
Folge hinzuweisen.
b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Personen benennen,
die Mitbewerber des Versicherungsnehmers sind oder mit ihm in dau-
ernder Geschäftsverbindung stehen; ferner keine Personen, die bei Mit-
bewerbern oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in ei-
nem ähnlichen Verhältnis stehen.
c) Beide Sachverständige benennen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail) vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen
als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benen-
nung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die
Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschä-
digten versicherten Sachen sowie deren Wiederherstellungs- und Wie-
derbeschaffungskosten und die Zeitwerte zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles;
b) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den
versicherten Mietausfall bzw. Mietwert.

5. Verfahren nach Feststellung
Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen beiden Parteien
gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen vonein-
ander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann.
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der
durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. Die Fest-
stellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Ver-
tragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie of-
fenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund die-
ser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschä-
digung. Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen
die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten
ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Partei-
en je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des
Versicherungsnehmers nicht berührt.



Abschnitt B - Rechte und Pflichten

§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumstän-
den
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach
denen der Versicherer in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) gefragt hat
und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem ver-
einbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch inso-
weit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber
vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail) zusätzliche Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich ver-
letzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Ge-
fahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen,
so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers
rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer
unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. Erhöht sich
durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder
schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeig-
ten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers oh-
ne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertrags-
änderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen
Kündigungsrecht hinzuweisen.
b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1,
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versi-
cherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt. Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers
ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen
Bedingungen abgeschlossen hätte. Tritt der Versicherer nach Eintritt
des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet,
es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung
der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig
verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1
leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, der
Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
ständen zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.
d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt
(b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige An-
zeige kannte.
e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt (Nr. 2 b)
oder zur Kündigung (Nr. 2 c) muss der Versicherer innerhalb eines
Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben,
auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich
weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände
Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht be-
gründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt (Nr. 2 b)
und zur Kündigung (Nr. 2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) auf die Folgen der Verletzung der Anzeige-
pflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und Nr. 2 sowohl die
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Nr. 2a), zum
Rücktritt (Nr. 2b) und zur Kündigung (Nr. 2c) erlöschen mit Ablauf
von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versiche-
rungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft
sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter
die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag und Versicherungsteuer

1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitpunkt - mittags 12:00 Uhr -, wenn der Versicherungs-
nehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von
Abschnitt B § 3 Nr. 1 zahlt.
Endet bei einem Versichererwechsel die Vorversicherung mit Ablauf
des Tages vor dem im Versicherungsschein ausgewiesenen Tag des
Versicherungsbeginns, beginnt die Versicherung mit dessen Tagesbe-
ginn, damit keine Lücke im Versicherungsschutz entsteht.

2. Beitrag
Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Betrag
(Einmalbeitrag), durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jah-
resbeiträge (laufende Beiträge) entrichtet werden. Die Versicherungspe-
riode umfasst bei unterjähriger Beitragszahlung entsprechend der Zah-
lungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

3. Versicherungsteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die
der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe
zu entrichten hat.

§ 3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger
Beitrag

1. Der erste oder einmalige Beitrag ist, abweichend von der gesetzlichen
Regelung (§ 33 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz) nach Zugang des
Versicherungsscheins fällig und ist unverzüglich zu zahlen, jedoch nicht
vor dem vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginn.
2. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu
vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags
eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch einen auffälligen Hin-
weis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung
des Beitrags aufmerksam gemacht hat.
3. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, so-
lange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurück-
treten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

§ 4 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

1. Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am
Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. Die Zahlung
gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der
Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.
2. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-
rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die ver-
spätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt,
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform (z.B. Brief,
Fax, E-Mail) eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wo-
chen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die
rückständigen Beträge des



Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfol-
gen angibt, die nach Nr. 3 und Nr.4 mit dem Fristablauf verbunden
sind.
3. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in Verzug,
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz,
wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Nr. 2 Absatz 3 darauf
hingewiesen wurde.
4. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit
der Zahlungsaufforderung nach Nr. 2 Absatz 3 darauf hingewiesen hat.
5. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so ver-
bunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versi-
cherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist;
hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich
hinzuweisen. Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag,
besteht der Vertrag fort. Das gleiche gilt, wenn die Kündigung zusam-
men mit der Mahnung ausgesprochen wird und der Versicherungsneh-
mer innerhalb eines Monats nach Ablauf der in der Mahnung genann-
ten Zahlungsfrist zahlt. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zu-
gang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch
kein Versicherungsschutz. Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach
Nr. 3 bleibt unberührt.

§ 5 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat

1. Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht.
2. Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsneh-
mers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) abgegebenen Zahlungsaufforderung des Ver-
sicherers erfolgt.
3. Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der
Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Bei-
trag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt,
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der
Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflich-
tet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail) aufgefordert worden ist.

§ 6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit
durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den
Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat.

§ 7 Dauer und Ende des Vertrages, Wegfall des versicherten Interesses

1. Dauer und Ende des Vertrages
a) Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr.
b) Der Vertrag kann vom Versicherungsnehmer auch während des er-
sten Versicherungsjahres zum ersten eines jeden Monats in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) gekündigt werden.
c) Der Vertrag kann vom Versicherer jeweils zum Ende des Versiche-
rungsjahres, frühestens zum vereinbarten Ablauf, gekündigt werden.
d) Die Kündigung muss dem Versicherungsnehmer oder dem Versiche-
rer spätestens einen Monat vor dem Kündigungstermin zugegangen
sein. Der Vertrag endet an dem jeweiligen Tag, Mittags 12:00 Uhr.
e) Der Vertrag verlängert sich um ein Jahr und weiter von Jahr zu
Jahr, wenn er zu dem vereinbarten Vertragsablauf ungekündigt ist.
f) Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht durch Realgläubiger
Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, ist eine Kün-
digung des Versicherungsverhältnisses durch den Versicherungsnehmer
im Hinblick auf die Gefahrengruppe Brand, Blitzschlag, Überspannung
durch Blitz , Explosion, Implosion, Verpuffung, Absturz oder Anprall
eines Luftfahrzeuges nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer
mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrags nachge-
wiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung spätestens
zulässig war, das Grundstück nicht mit dem Grundpfandrecht belastet
war oder dass der Realgläubiger der Kündigung zugestimmt hat. Diese
gilt nicht für eine Kündigung nach Veräußerung oder im Versiche-
rungsfall.

2. Wegfall des versicherten Interesses
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so er-
lischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht
der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung
dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu
dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles (Sicherheitsvor-
schriften)
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer
vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich
vereinbarten Sicherheitsvorschriften;
bb) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen
und Einrichtungen, Dächer und außen angebrachte Sachen stets in
ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und Mängel oder Schäden
unverzüglich beseitigen zu lassen
cc) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jahreszeit
genügend häufig zu kontrollieren und dort alle wasserführenden
Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert
zu halten;
dd) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu be-
heizen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle
wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu ent-
leeren und entleert zu halten;

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig
eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber
dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer

aa) innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. Das Kündi-
gungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich
noch grobfahrlässig verletzt hat.
bb) nach Nr. 3 ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

c) Führt die Obliegenheitsverletzung zu einer Gefahrerhöhung, so gilt
Abschnitt B § 9 Nr. 2. Danach kann der Versicherer zur Kündigung
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen;
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich - ggf. auch mündlich oder tele-
fonisch - anzuzeigen;
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minde-
rung - ggf. auch mündlich oder telefonisch - einzuholen, wenn die
Umstände dies gestatten;
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minde-
rung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an
dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem
Ermessen zu handeln;
ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum un-
verzüglich der Polizei anzuzeigen;
ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis
aller abhanden gekommenen Sachen (Stehlgutliste) einzureichen.
Sind abhandengekommene Sachen der Polizeidienststelle nicht oder
nicht unverzüglich angezeigt, so kann der Versicherer für diese Sa-
chen von der Entschädigungspflicht frei sein.
gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Scha-
denstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer frei-
gegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos)
und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den
Versicherer aufzubewahren;
hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft -
auf Verlangen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) - zu erteilen,
die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der
Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Unter-
suchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Um-
fang der Entschädigungspflicht zu gestatten;
ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Be-
schaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann.



b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem
Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr.2 a) ebenfalls zu
erfüllen - soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Um-
ständen möglich ist.
c) Ferner ist der Versicherungsnehmer- soweit zumutbar - verpflichtet,
dem Versicherer Auskünfte zu möglichen Ansprüchen gegenüber scha-
denverursachenden Dritten zu erteilen.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder
Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Lei-
stung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.
b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Ver-
sicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist.
c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der
Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 9 Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragser-
klärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Um-
stände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles
oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.
b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - dann
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem
der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat, wenn also z.B.:

aa) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Ver-
tragsschluss gefragt hat;
bb) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht
genutzt wird;
cc) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, in
deren Verlauf das Dach ganz oder teilweise entfernt wird oder die
das Gebäude überwiegend unbenutzbar machen;
dd) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenom-
men oder verändert wird;

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) und b) liegt nicht vor, wenn sich die
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mit-
versichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsneh-
mer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhö-
hung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.
b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorhe-
rige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen
oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich an-
zeigen,
c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung
unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer
dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis
erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a),
kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versi-
cherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. Beruht die Verletzung
auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung ei-
ner Frist von einem Monat kündigen. Wird dem Versicherer eine Ge-
fahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann
er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündi-
gen.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Ge-
fahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöh-
ten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr aus-
schließen. Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der
erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuwei-
sen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung
nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab
Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhö-
hung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt
der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.
b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) ist der Ver-
sicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zu-
gegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer
seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungs-
nehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3
entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die An-
zeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.
c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrer-
höhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles
oder den Umfang der Leistungspflicht war oder
bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung
nicht erfolgt war oder
cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden
erhöhten Beitrag verlangt.

§ 10 Überversicherung

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interes-
ses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versiche-
rungsnehmer verlangen, dass die Versicherungssumme mit sofortiger
Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens,
ist für die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versi-
cherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit
der richtigen Versicherungssumme geschlossen worden wäre.

§ 11 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr
versichert hat, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer
und der Versicherungsumfang anzugeben.
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vor-
sätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in Abschnitt
B § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein,
wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von
der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr
versichert und übersteigt die Summe der Entschädigungen, die von je-
dem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen
wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.



b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet,
dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach
seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Gan-
zen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlan-
gen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versi-
cherer bestehen. Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben
Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag
in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt
nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen,
aus denen die Beiträge errechnet wurden, nur in diesem Vertrag in
Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädi-
gungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen
Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag
in Deckung gegeben worden wäre.
c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag
nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu,
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis
erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfach-
versicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der
Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter
verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabge-
setzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. Die
Aufhebung des Vertrages wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die
Erklärung dem Versicherer zugeht.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen
Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die
Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn
der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versi-
cherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine
Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlan-
gen.

3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers
von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde
Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu
berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsneh-
mers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsneh-
mer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten
nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versi-
cherungsnehmers ist.
b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich
oder nicht zumutbar war.
c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der
Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten ge-
schlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

§ 13 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Drit-
ten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Ver-
sicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil
des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der
Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der
er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der
Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat
den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Si-
cherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der gelten-
den Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch

den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versi-
cherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur
Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz
von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragspar-
teien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Text-
form (z.B. Brief, Fax, E-Mail) zu erklären. Sie muss dem Vertrags-
partner spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der
Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis
mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ab-
lauf des Versicherungsjahres in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) zu
kündigen.

3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 15 Veräußerung der versicherten Sachen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so
tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Da-
tum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die
während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis
sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.
b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf
das zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsjahr
entfällt, als Gesamtschuldner.
c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gel-
ten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2.Kündigungsrechte
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsver-
hältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.
Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats
ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.
b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofor-
tiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des
Versicherungsjahres in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats
nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen
der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis,
ausgeübt wird.
c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein
für die Zahlung des Beitrages.

3. Anzeigepflichten
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwer-
ber unverzüglich in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) anzuzeigen.
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Lei-
stung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen,
und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer beste-
henden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet,
wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm
die Anzeige hätten zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes
des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungs-
falles
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich
herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. Ist die
Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen
Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt
die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.



b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei,
so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis
zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versi-
cherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den
Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht
oder zu täuschen versucht. Ist die Täuschung oder der Täuschungs-
versuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsneh-
mer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die
Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 17 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

1. Zuständige Stelle
Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen
an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versiche-
rungsschein oder seinen Nachträgen als zuständig bezeichnete Ge-
schäftsstelle gerichtet werden.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes
als zugegangen. Das gilt entsprechend für den Fall einer Namensände-
rung des Versicherungsnehmers.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift
seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entspre-
chend Anwendung.

§ 18 Repräsentanten, mehrere Versicherungsnehmer

1. Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten
seiner Repräsentanten zurechnen lassen.
2. Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, muss sich
jeder Versicherungsnehmer Kenntnis und Verhalten der übrigen Versi-
cherungsnehmer zurechnen lassen.

§ 19 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begrün-
denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller
nicht mit.

§ 20 Bedingungsanpassungsklausel

1. Der Versicherer ist berechtigt, die jeweils betroffenen Bedingungen
des Versicherungsvertrages zu ändern, zu ergänzen oder zu ersetzen
(Anpassung), wenn
a) sich Änderungen bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechtsvor-
schriften unmittelbar auf sie auswirken,
b) sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zu ihnen ändert,
c) ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechtskräftig feststellt oder
d) sie durch das Versicherungsaufsichts- oder Kartellamt durch be-
standskräftigen Verwaltungsakt für mit geltendem Recht nicht verein-
bar erklärt werden oder gegen Leitlinien oder Rundschreiben dieser
Behörden verstoßen.
2. Die Anpassung kommt nur in Betracht für Bedingungen über Ge-
genstand und Umfang der Versicherung, Ausschlüsse, Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers nach Vertragsschluss, Beitragsanpassung,
Vertragsdauer und Kündigung.

3. Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genannten Ände-
rungsanlässe das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhältnis zwi-
schen Leistung und Gegenleistung in nicht unbedeutendem Maße ge-
stört ist. In den Fällen der Unwirksamkeit und der Beanstandung ein-
zelner Bedingungen ist die Anpassung darüber hinaus nur dann zuläs-
sig, wenn die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen enthalten, die
an die Stelle der unwirksamen oder beanstandeten Bedingungen treten.
4. Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte
Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bei Gesamtbetrach-
tung der Anpassung nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers ge-
ändert werden (Verschlechterungsverbot). Die Anpassung muss nach
den Grundsätzen einer ergänzenden Vertragsauslegung unter Wahrung
der beiderseitigen Interessen erfolgen.
5. Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten Voraus-
setzungen für im Wesentlichen inhaltsgleiche Bedingungen des Versi-
cherers, wenn sich die gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen
gegen Bedingungen anderer Versicherer richten.
6. Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpassung muss von ei-
nem unabhängigen Treuhänder überprüft und bestätigt werden. Die
Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes für die Bestellung
eines Treuhänders gelten entsprechend.
7. Die angepassten Bedingungen werden dem Versicherungsnehmer in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) bekanntgegeben und erläutert. Der
Versicherungsnehmer kann den Vertrag bis und zum Zeitpunkt des In-
krafttretens der Änderung kündigen.

§ 21 Zuständiges Gericht

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver-
mittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung ei-
nes solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es sich bei dem
Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versiche-
rungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Nie-
derlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver-
mittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es sich bei dem Vertrag um
eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine An-
sprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewer-
bebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

§ 22 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 23 Sanktionsklausel

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - Versi-
cherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertrags-
parteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsank-
tionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepu-
blik Deutschland entgegenstehen.

§ 24 Begriffsbestimmung - Versicherungsjahr

Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf
Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus gan-
zen Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt.
Die folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf
sind jeweils ganze Jahre.

§ 25 Wenn der Versicherungsnehmer mit dem Versicherer einmal nicht
zufrieden ist

1. Versicherungsombudsmann

Wenn der Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Verbraucher
mit der Entscheidung des Versicherers nicht zufrieden ist oder eine
Verhandlung mit dem Versicherer einmal nicht zu dem gewünschten
Ergebnis geführt hat, kann der Verbraucher sich an den Ombudsmann
für Versicherungen wenden:



Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Telefon: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000
(kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz).
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für
Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle.
Der Versicherer hat sich verpflichtet an dem Schlichtungsverfahren
teilzunehmen.
Verbraucher, die diesen Vertrag online (z.B. über eine Webseite oder
per E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde
auch an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre
Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsom-
budsmann weitergeleitet.

2. Versicherungsaufsicht
Ist der Versicherungsnehmer mit der Betreuung des Versicherers nicht
zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsab-
wicklung auf, kann der Versicherungsnehmer sich auch an die für den
Versicherer zuständige Aufsicht wenden. Versicherungsunternehmen
unterliegen der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
Telefon: 0228 4108-0, Fax: 0228 4108-1550
Es ist zu beachten, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

3. Rechtsweg
Außerdem hat der Versicherungsnehmer die Möglichkeit, den Rechts-
weg zu beschreiten.
Bei Meinungsverschiedenheiten zur Höhe des Schadens in der Wohn-
gebäudeversicherung kann der Versicherungsnehmer auch das Sach-
verständigenverfahren nach Abschnitt A § 16 der diesem Vertrag zu-
grunde liegenden Bedingungen nutzen.



Abschnitt C - Erweiterungen des Versicherungsschutzes
In Erweiterung zu den Allgemeine Wohngebäude Versicherungsbedin-
gungen nach dem Konzept für Wohnungseigentümergemeinschaften
und Hausverwalter Abschnitte A und B gelten folgende Erweiterungen
jeweils zu den nachstehend genannten Gefahren, soweit diese durch den
Vertrag versichert sind.

Für die Gefahren:
- Feuer (Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion,

Implosion, Verpuffung, Luftfahrzeuge - Abschnitt A § 2),
- Leitungswasser (Abschnitt A § 3) und
- Sturm/Hagel (Abschnitt A § 4)
unabhängig der ausgewählten versicherten Gefahren

1. Sonstige Grundstücksbestandteile und weiteres Zubehör;
Nebengebäude bis 10 qm
a) In Erweiterung von Abschnitt A § 5 Nr. 5 sind sonstige Grund-
stücksbestandteile und weiteres Zubehör mitversichert. Als sonstige
Grundstücksbestandteile und weiteres Zubehör gelten z.B. Antennen
auf dem Grundstück, Zisternen, Stützmauern, Wäschespinnen, im Bo-
den verankerte Spielgeräte, Pergolen und Trennwände.
b) Mitversichert gelten unbedeutende Nebengebäude auf dem Versiche-
rungsgrundstück, und zwar Gebäude ohne gewerbliche Nutzung aus
Stein, Beton, Blech, Steinfachwerk bis 10 qm Grundfläche sowie Gar-
tenhäuser und Gartengeräteschuppen aus Holz und Hobbygewächs-
häuser.
c) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500.000,- Euro be-
grenzt

2. Verzicht auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit
a) Abweichend von Abschnitt B § 16 Nr. 1 b) verzichtet der Versicherer
bei der grob fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalls darauf,
die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechendem Verhältnis zu kürzen.

b) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
Schäden,

aa) die der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant vorsätz-
lich herbeiführen (siehe Abschnitt B §16 Nr. 1 a) und B § 18) und
bb) durch Verletzung der Obliegenheiten, Sicherungsvorschriften
(siehe Abschnitt B § 8).

3. Schwimmbad (inkl. Abdeckungen) auf dem Versicherungsgrundstück
a) In Erweiterung von Abschnitt A § 5 Nr. 5 sind versicherte Schäden
an Schwimmbecken (inkl. ihrer Abdeckungen) mitversichert, die sich
auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Grundstück befinden.
b) Sturmschäden an Abdeckungen sind nur versichert, wenn handels-
übliche Sicherungen gegen Sturm (z. B. Verankerungen) vorhanden
sind und diese bei Nichtbenutzung des Schwimmbeckens betätigt wur-
den.
c) Die Sicherungen sind in einem gebrauchsfähigen Zustand zu halten
und Mängel und Schäden unverzüglich zu beseitigen.
d) Mitversichert sind Schäden an Grundstückszubehör (z. B. Um-
wälzpumpe), das der Nutzung oder Instandhaltung des Schwimmbek-
kens dient.

4. Schwimmbecken (inkl. Abdeckungen) im Gebäude
In Erweiterung von Abschnitt A § 5 Nr. 2 sind Schwimmbecken (inkl.
Abdeckungen) im Gebäude mitversichert.

5. In fremdem Eigentum stehende Gas-, Elektrizitäts- und Wasserzähler
In Erweiterung zu Abschnitt A § 5 sind in fremdem Eigentum stehende
Gas-, Elektrizitäts- und Wasserzähler mitversichert, sofern aus einem
anderen Versicherungsvertrag keine Leistung erbracht wird.

6. Abgang von Lawinen/Dachlawinen, Schneedruck, naturbedingter
Erdfall-/rutsch
a) In Erweiterung von Abschnitt A §1, § 3 Nr. 4 a) ee) und § 4 Nr. 3
a) bb) leistet der Versicherer Entschädigung für versicherte Sachen, die
durch

aa) Lawinen / Dachlawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende oder von Hausdächern
herabstürzende Schnee- oder Eismassen.
bb) Schneedruck
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eis-
massen.
cc) Erdfall
Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens über natürli-
chen Hohlräumen.

dd) Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von
Erd- oder Gesteinsmassen.

zerstört oder beschädigt oder dabei abhanden kommen.

b) Nicht versichert sind Schäden an Gebäuden oder Gebäudeteilen, die
nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäude-
teilen befindlichen Sachen.

7. Schäden durch radioaktive Isotope
In Erweiterung Abschnitt A § 1 Nr. 1 ersetzt der Versicherer auch
Schäden an versicherten Sachen, die als Folge einer versicherten Gefahr
durch auf dem Versicherungsgrundstück befindliche radioaktive Isotope
entstehen, insbesondere Schäden durch Verseuchung.

8. Mietausfall (Wohnraum)
Abweichend von Abschnitt A § 9 Nr. 2 ist die Haftzeit für Mietausfall
oder Mietwertersatz auf 36 Monate verlängert.

9. Mietausfall für gewerblich genutzte Räume
In Erweiterung von Abschnitt A § 9 Nr. 3 ist der Mietausfall oder
Mietwertersatz für gewerblich genutzte Räume mitversichert. Der
Entschädigungszeitraum beträgt 36 Monate.

10. Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten
In Erweiterung von Abschnitt A § 7 ermittelt sich die Versicherungs-
summe auf Erstes Risiko für Aufräumungs-, Abbruchs-, Bewegungs-
und Schutzkosten gemäß Abschnitt A § 7 anhand der Anzahl dekla-
rierter Wohneinheiten je Risiko multipliziert mit einer Summe von
150.000,- Euro.

11. Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
In Abänderung von Abschnitt A § 8 Nr. 2 und § 13 Nr. 1 ermittelt sich
die Versicherungssumme auf Erstes Risiko für Mehrkosten durch be-
hördliche Wiederherstellungsbeschränkungen durch die Anzahl der de-
klarierten Wohneinheiten je Risiko, multipliziert mit einer Summe von
150.000,- Euro.

12. Mehrkosten für den alters-/ behindertengerechten Wiederaufbau
1. Soweit der entschädigungspflichtige Schaden die Höhe von 25.000,-
Euro übersteigt, werden die Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass
durch einen Versicherungsfall (siehe Abschnitt A § 13) zerstörte bzw.
beschädigte versicherte Gebäude bzw. Gebäudeteile (siehe Abschnitt A
§ 5 Nr. 1 und 2)
a) alters- bzw. behindertengerecht wiederaufgebaut werden müssen.
b) Der alters- bzw. behindertengerechte Wiederaufbau (siehe Nr. 1) gilt
für

aa) den schwellenlosen rollstuhl- bzw. rollatorgerechten Umbau,
bb) die Installation von Handläufen im Treppenhaus und eines
Treppenliftes,
cc) den die Selbstständigkeit unterstützenden Umbau des Badezim-
mers und der Küche.

13. Mehrkosten für Technologiefortschritt
In Erweiterung zu Abschnitt A § 8 und A § 13 ersetzt der Versicherer
auch die notwendigen Mehraufwendungen für die Wiederbeschaffung
oder Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen
Sache, wenn die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der Sache
in derselben Art und Güte infolge Technologiefortschritts nicht mehr
möglich ist. Maßgebend ist der Betrag, der für ein Ersatzgut aufzu-
wenden ist, das der vom Schaden betroffenen Sache in Art und Güte
möglichst nahe kommt.

14. Mut- und böswillige Beschädigungen (inkl. Graffiti)
a) In Erweiterung von Abschnitt A § 7 gelten auch angefallene Kosten
versichert für die Beseitigung von Sachschäden durch vorsätzliche Zer-
störung oder Beschädigung von versicherten Sachen durch unbefugte
Dritte. Ebenso sind die notwendigen und angefallenen Kosten für die
Beseitigung von Schäden durch Graffiti, die durch unbefugte Dritte an
Außenseiten von versicherten Sachen im Sinne dieses Vertrages verur-
sacht werden.
b) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf

aa) Schäden, die von dem Versicherungsnehmer selbst, seinen Re-
präsentanten oder fremden im betroffenen Gebäude tätigen Perso-
nen verursacht werden;
bb) Schäden, die der Mieter an der eigenen Mietsache verursacht
hat.



c) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem Versi-
cherer und der zuständigen Polizeidienststelle unverzüglich anzuzeigen.
d) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000,- Euro be-
grenzt.

15. Gebäudebeschädigung durch unbefugte Dritte
a) Versichert sind notwendige und angefallene Kosten für die Beseiti-
gung von Schäden an Teilen des versicherten Gebäudes wie z. B. Dä-
chern, Decken, Fußböden, Türen (auch Wohnungstüren, sofern aus ei-
nem anderen Versicherungsvertrag keine Entschädigung erlangt werden
kann), Fenstern (ausgenommen Schaufensterverglasungen), Rollläden
und Schutzgittern, soweit diese dem allgemeinen Gebrauch dienen und
das Gebäude von mehreren Parteien genutzt wird, wenn die Schäden
dadurch entstanden sind, dass ein unbefugter Dritter in Diebstahlsab-
sicht

aa) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher
Schlüssel oder anderer Werkzeuge eingedrungen ist;
bb) versucht, durch eine Handlung gemäß a) aa) in ein versichertes
Gebäude einzudringen.

b) Schäden, die der Täter an dem versicherten Gebäude von außen
verursacht, sind nur versichert, soweit sie Folge einer Handlung
gemäß a) sind.

16. Regiekosten
Der Versicherer vergütet dem Versicherungsnehmer als Ausgleich für
den infolge eines Versicherungsfalles angefallenen Verwaltungsaufwand
(Regiekosten) 5% des bedingungsgemäß ermittelten Entschädigungsbe-
trages, wenn dieser 1.500,- Euro übersteigt. Die Entschädigung für Re-
giekosten ist je Versicherungsfall auf max. 3.000,- Euro begrenzt.

17. Reparaturkosten für vorläufige, eilbedürftige Maßnahmen
In Erweiterung zu Abschnitt A § 7 sind die durch einen Versicherungs-
fall entstandenen notwendigen Reparaturkosten für vorläufige, eilbe-
dürftige Maßnahmen zum Schutz versicherter Sachen mitversichert.

18. Verkehrssicherungsmaßnahmen
Entsteht durch den Eintritt des Versicherungsfalles eine Gefahr inner-
halb und/oder außerhalb des Versicherungsortes, zu deren Beseitigung
oder Verhütung der Versicherungsnehmer auf Grund öffentlich-rechtli-
cher Vorschriften verpflichtet ist, so ersetzt der Versicherer die dadurch
entstehenden Aufwendungen.

19. Sachverständigenkosten
Abweichend von Abschnitt A § 16 Nr. 6 ersetzt der Versicherer die
durch den Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverstän-
digenverfahrens, soweit der entschädigungspflichtige Schaden den Be-
trag von 50.000,- Euro übersteigt.

20. Vorsorge bei Um-, An- oder Ausbauten
a) Für wertsteigernde Um-, An- oder Ausbauten während der Ver-
tragslaufzeit, die die gemeldeten Einheiten verändern, an den nach Ab-
schnitt A § 5 versicherten Sachen besteht gemäß Abschnitt A § 10 und
§ 11 bis zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode entsprechend
Versicherungsschutz.
b) Der Versicherungsschutz besteht sofort mit dem Beginn der bauli-
chen Maßnahmen und endet mit der ersten auf das Ende der Baumaß-
nahmen folgenden Beitragsfälligkeit.
c) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer binnen eines Monats
die Beendigung der baulichen Maßnahmen in Textform (z.B. Brief,
Fax, E-Mail) anzuzeigen.
d) Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige oder
kommt innerhalb Monatsfrist nach Eingang der Anzeige bei dem Ver-
sicherer eine Vereinbarung über die neuen Konditionen nicht zustande,
erlischt die Vorsorgeversicherung für das folgende Versicherungsjahr.
e) Tritt der Versicherungsfall ein, bevor die Anzeige über die Verände-
rung der baulichen Maßnahmen erfolgt ist, so hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der
Versicherung und in einem Zeitpunkt eingetreten ist, in dem die Anzei-
gefrist nicht verstrichen war.
f) Die Bestimmungen über die anzeigepflichtigen Gefahrerhöhungen
gemäß Abschnitt B § 9 bleiben unberührt.

21. Hotelkosten
a) Erweiterung von Abschnitt A § 7 ersetzt der Versicherer - soweit
dafür aus einem anderen Versicherungsvertrag keine Entschädigung er-
langt werden kann - die notwendigen Kosten für eine Hotel- oder ähn-
liche Unterbringung ohne Nebenkosten (z.B. Frühstück, Telefon),
wenn die vom Wohnungseigentümer selbst genutzte Wohnung infolge
eines Versicherungsfalles unbewohnbar wurde und eine Beschränkung
auf einen benutzbar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet
werden kann.

b) Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Woh-
nung wieder bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 100 Tagen.
c) Die Entschädigung ist pro Tag auf 100,- Euro begrenzt.

22. Rückreisekosten aus dem Urlaub
a) In Erweiterung von Abschnitt A § 7 ersetzt der Versicherer - soweit
dafür aus einem anderen Versicherungsvertrag keine Entschädigung er-
langt werden kann - den Mehraufwand für Fahrtkosten, wenn der
Wohnungseigentümer wegen eines erheblichen Versicherungsfalls der
selbst genutzten Wohnung vorzeitig eine Urlaubsreise abbricht und an
den Schadenort (Versicherungsort) gemäß Abschnitt A § 5 reist.
b) Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraussichtlich
5.000,- Euro übersteigt.
c) Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des Woh-
nungseigentümers von mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von
höchstens 3 Monaten.
d) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000,- Euro begrenzt.

23. Schäden durch Innere Unruhen/Streik/Aussperrung
a) Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 2 sowie in Erweiterung von
Abschnitt A §1 Nr. 1 ersetzt der Versicherer auch Schäden durch In-
nere Unruhen, Streik oder Aussperrung, soweit dafür keine öffentlich-
rechtliche Entschädigungsleistung verlangt werden kann.
b) Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche
Teile des Volkes in einer die öffentliche Ruhe und Ordnung störenden
Weise in Bewegung geraten und Gewalttätigkeiten gegen Personen oder
Sachen verüben (z. B. Bürgerkrieg).

aa) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen,
die durch Gewalthandlungen im Zusammenhang mit Inneren Un-
ruhen zerstört oder beschädigt werden.
bb) Eingeschlossen sind unmittelbare Schäden durch die Wegnahme
bei Plünderungen in unmittelbarem Zusammenhang mit Inneren
Unruhen.

c) Als Streik gilt die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein be-
stimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhältnismäßig gro-
ßen Zahl von Arbeitnehmern. Aussperrung ist die auf ein bestimmtes
Ziel gerichtete planmäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen
Zahl von Arbeitnehmern. Der Versicherer leistet Entschädigung für
versicherte Sachen, die durch Handlungen der streikenden oder ausge-
sperrten Arbeitnehmer im Zusammenhang mit einem Streik oder beim
Widerstand gegen eine Aussperrung zerstört oder beschädigt werden.

24. Datenrettungskosten im privaten Bereich
a) Datenrettungskosten
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles am Versicherungs-
ort tatsächlich entstandenen, notwendigen Kosten für die technische
Wiederherstellung - und nicht der Wiederbeschaffung - von elektronisch
gespeicherten, ausschließlich für die private Nutzung bestimmte Daten
(maschinenlesbare Informationen) und Programme.
Voraussetzung ist, dass die Daten und Programme durch eine ersatz-
pflichtige Substanzbeschädigung an dem Datenträger, auf dem sie ge-
speichert waren, verloren gegangen, beschädigt oder nicht mehr ver-
fügbar sind.
Ersetzt werden auch die Kosten einer versuchten technischen Wieder-
herstellung.
b) Ausschlüsse

aa) Nicht ersetzt werden derartige Wiederherstellungskosten für
aaa) Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versicherungs-
nehmer nicht berechtigt ist (z. B. so genannte Raubkopien);
bbb) Programme und Daten, die der Versicherungsnehmer auf ei-
nem Rücksicherungs- oder Installationsmedium vorhält;
bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für die Kosten ei-
nes neuerlichen Lizenzerwerbs.

c) Entschädigungsgrenzen
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 3.000,- Euro begrenzt.

25. Externe Lagerkosten
Werden versicherte Sachen infolge eines eingetretenen Versicherungs-
falles vom Versicherungsgrundstück entfernt und für die Dauer der
Wiederherstellung des versicherten Gebäudes extern gelagert, so ersetzt
der Versicherer die Lagerkosten bis zu einer Dauer von 12 Monaten.



26. Transport und Lagerkosten für Hausrat
a) Infolge eines ersatzpflichtigen Schadens sind - soweit dafür aus einem
anderen Versicherungsvertrag keine Entschädigung erlangt werden
kann - auch Kosten für Transport und Lagerung des Hausrats der
Wohnungsnutzer versichert, wenn die Wohnung unbenutzbar wurde
und dem Wohnungsnutzer auch die Lagerung in einem benutzbaren
Teil der Wohnung nicht zumutbar ist.
b) Die Kosten für die Lagerung werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt,
in dem die Wohnung wieder benutzbar oder eine Lagerung in einem
benutzbaren Teil der Wohnung wieder zumutbar ist, längstens für die
Dauer von 12 Monaten.
c) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 75.000,- Euro be-
grenzt.

27. Verlust von Arbeitsmaschinen und -geräten durch Einbruchdiebstahl
a) Versichert ist das Abhandenkommen und die Beschädigung von Ar-
beitsmaschinen und -geräten, die der Gebäudeeigentümer oder die Ei-
gentümergemeinschaft zur Gartenpflege und zur Reinigung bereitstellt,
wenn die Schäden dadurch entstanden sind, dass ein unbefugter Dritter
in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher
Schlüssel oder anderer Werkzeuge eingedrungen ist oder versucht,
durch eine dieser Handlungen in das Gebäude einzudringen.
b) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 3.000,- Euro be-
grenzt.

28. Kehrmaschinen, Leitern und Gerüste
Kehrmaschinen, Leitern, Gerüste gelten als Zubehör.

29. Einbruchdiebstahl in Gemeinschaftswaschräumen - Inhalt des Münz-
zählers
a) Wird der Münzzähler einer Gemeinschaftswaschküche aufgebrochen,
ist der Inhalt mitversichert.
b) Der Schaden an Waschmaschinen/Wäschetrocknern oder dem
Münzzähler selbst ist nicht mitversichert.
c) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem Versi-
cherer und der zuständigen Polizeidienststelle unverzüglich anzuzeigen.
d) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500,- Euro begrenzt.

30. Einfacher Diebstahl von außen am Gebäude angebrachte Sachen
a) In Erweiterung von Abschnitt A § 1 Nr. 1 a) bis c) ist auch der
Diebstahl fest mit dem Gebäude verbundener Sachen wie z.B. Marki-
sen, Schutzgitter, Rollläden, Antennen, Satellitenanlagen mitversichert.
b) Versicherungsschutz besteht nicht, soweit aus einer anderen Versi-
cherung Entschädigung erlangt werden kann.
c) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.500,- Euro begrenzt.

31. Vom Gebäude-/Wohnungseigentümer bereitgestellte Sachen
Vom Gebäude-/Wohnungseigentümer in den Wohnungen bereitgestell-
te Einbaumöbel, -herde, Türen, Badewannen, Handwaschbecken und
sonstige zur Wohnung gehörenden Gebäudeteile sind auch dann versi-
chert, wenn sie von den Mietern vom ursprünglichen Bestimmungsort
entfernt und an anderer Stelle auf dem jeweiligen Versicherungsgrund-
stück eingelagert werden.

32. Als Gebäudezubehör gelten auch Sachen die künftig in das Gebäude
eingefügt werden sollen
In Erweiterung von Abschnitt A § 5 Nr. 1 und 2 c) zählen zum Ge-
bäudezubehör auch Sachen, die künftig in das Gebäude eingefügt wer-
den sollen (z.B. Vorräte an Fliesen, Bodenbelägen, Tapeten).

33. Schäden durch Nagetiere
a) In Erweiterung von Abschnitt A §1 Nr. 1 a) bis c) ersetzt der Versi-
cherer auch Schäden an versicherten Gebäuden, Gebäudebestandteile
und Gebäudezubehör (Abschnitt A § 5 Nr. 1 und 2 a) bis c)) die un-
mittelbar durch ein wildlebendes Nagetier entstehen.
b) Folgeschäden aller Art, z.B. Schäden aufgrund fehlender elektrischer
Spannung, fallen nicht unter den Versicherungsschutz.
c) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500,- Euro begrenzt.

34. Entsorgungskosten für Mieterhausrat
a) Infolge eines ersatzpflichtigen Schadens sind - soweit dafür aus einem
anderen Versicherungsvertrag keine Entschädigung erlangt werden
kann - auch Kosten für die Entsorgung von Mieterhausrat versichert,
sofern ein berechtigtes Interesse des Versicherungsnehmers vorliegt.
b) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 3.000,- Euro be-
grenzt.

35. Kosten im Zusammenhang mit unbemerkten Todesfällen von Mietern
1. Versichert sind Kosten für die Instandsetzung von Wohnraum, so-
fern dieser durch einen unbemerkt gebliebenen Todesfall eines Mieters
nicht unmittelbar weitervermietet werden kann.

2. Dieses können insbesondere sein:
a) Kosten für aufgebrochene Türen oder Fenster,
b) Beseitigung des Hausrats
c) Desinfektion und Renovierung der betroffenen Wohn-/Gewerbeein-
heit.
3. Nicht versichert sind:
a) ausfallende Mieten,
b) Aufwendungen für durch Mieter zu dessen Lebzeiten verursachte
Schäden am Mietobjekt oder für geplante Renovierungen,
c) Ein Anspruch auf Entschädigung besteht nur in dem Umfang, in
dem kein Schadenersatz aus anderen Versicherungen, hinterlegten
Kautionen oder von den Erben erlangt werden kann.
4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 3.000,- Euro begrenzt.

Für die Gefahr Feuer (Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz,
Explosion, Implosion, Verpuffung, Luftfahrzeuge - Abschnitt A § 2),
sofern Versicherungsschutz besteht

36. Blindgängerschäden
Mitversichert sind Explosionsschäden durch Kampfmittel aus beende-
ten Kriegen.

37. Sengschäden
Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 2 a) sind auch die dort bezeich-
neten Brandschäden versichert.

38. Anprall von Straßen-, Schienen- und Wasserfahrzeugen
a) In Erweiterung von Abschnitt A § 2 leistet der Versicherer Entschä-
digung für versicherte Gebäude (gemäß Abschnitt A § 5 Nr. 1), die
durch Anprall eines Straßen-, Schienen- oder Wasserfahrzeuges zerstört
oder beschädigt werden.
b) Für den Anprall von Straßen- und Wasserfahrzeugen besteht Versi-
cherungsschutz nur, wenn diese nicht vom Versicherungsnehmer be-
trieben werden.

39. Kosten für die Dekontamination von Erdreich
a) In Erweiterung von Abschnitt A § 7 ersetzt der Versicherer die not-
wendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher
Anordnungen infolge eines Versicherungsfalls entstehen, um

aa) Erdreich des im Versicherungsschein bezeichneten Grundstücks
zu untersuchen oder zu dekontaminieren oder auszutauschen;
bb) den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie zu trans-
portieren und dort abzulagern oder zu vernichten;
cc) insoweit den Zustand des im Versicherungsschein bezeichneten
Grundstücks vor Eintritt des Versicherungsfalles wiederherzustel-
len.

b) Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern die be-
hördlichen Anordnungen

aa) rechtswirksam aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen er-
gangen sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen waren
und
bb) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses
Versicherungsfalles entstanden ist;
cc) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfal-
les ergangen sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf Rechts-
mittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntnis der Anord-
nung gemeldet wurden.

c) Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des
Erdreichs erhöht, so werden nur die Aufwendungen ersetzt, die den für
eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag
übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Be-
trag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre.
d) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder
aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versicherungsnehmers ein-
schließlich der so genannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt.
e) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer
aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.
f) Kosten gemäß a) gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß Ab-
schnitt A § 7 Nr. 1 a).
g) In Abänderung von Abschnitt A § 13 ermittelt sich die Versiche-
rungssumme auf Erstes Risiko für Dekontaminationskosten anhand
der Anzahl deklarierter Wohneinheiten je Risiko multipliziert mit einer
Summe von 150.000,- Euro.



40. Schäden durch Rauch/Ruß/Überschallknall
In Erweiterung von Abschnitt A § 1 Nr. 1 leistet der Versicherer Ent-
schädigung für versicherte Sachen, die durch Rauch, Ruß oder Über-
schallknall zerstört oder beschädigt werden. Überschallknall ist eine
durch einen Flugkörper entstehende Druckwelle. Nicht versichert sind
Schäden, die durch dauerhafte Einwirkung von Rauch oder Ruß ent-
stehen.

41. Gebäudeschäden bei Fehlalarm von Rauch-/Gasmeldern
a) Sofern ein Rauch-/Gasmelder gemäß den anerkannten Regeln der
Technik eingebaut wurde, gilt:
Veranlasst der Alarm eines Rauch-/Gasmelders Polizei oder Feuer-
wehr, sich gewaltsam Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen, so
sind die Kosten für die Beseitigung der Aufbruchschäden auch dann
versichert, wenn der Alarm durch eine Fehlfunktion des Rauch-/Gas-
melders ausgelöst wurde.
b) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000,- Euro be-
grenzt.

Für die Gefahr Leitungswasser (Abschnitt A § 3),
sofern Versicherungsschutz besteht

42. Fußbodenheizungen
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Schäden, die an und
durch Fußbodenheizungen entstehen.

43. Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes
a) In Erweiterung von Abschnitt A § 3 Nr. 4 a) aa) gelten Nässeschä-
den als versichert, die durch Leitungswasser entstehen, welches aus in-
nerhalb des Gebäudes verlaufenden Regenfallrohren bestimmungswid-
rig ausgetreten ist.
b) In Erweiterung von Abschnitt A § 3 Nr.1 a) sind frostbedingte und
sonstige Bruchschäden an im Gebäude (siehe Abschnitt A § 3 Nr. 1 c))
verlaufenden Regenfallrohren versichert.

44. Medienverlust infolge Rohrbruch
a) In Erweiterung von Abschnitt A § 8 ersetzt der Versicherer den
Mehrverbrauch von Frischwasser, Gas, Öl oder Dampf, der infolge ei-
nes Versicherungsfalles nach Abschnitt A § 3 entsteht und den das
Versorgungsunternehmen in Rechnung stellt.
b) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.000,- Euro be-
grenzt.

45. Armaturen
a) In Erweiterung von Abschnitt A § 3 Nr. 1 b) ersetzt der Versicherer
auch sonstige Bruchschäden an Armaturen (z. B. Wasser- und Ab-
sperrhähne, Ventile, Wassermesser, Geruchsverschlüsse). Ausgeschlos-
sen sind Bruchschäden an bereits defekten Armaturen.
b) Weiterhin ersetzt der Versicherer die Kosten für den Austausch der
zuvor genannten Armaturen, soweit dieser Austausch infolge eines
Versicherungsfalles gemäß Abschnitt A § 3 Nr. 1 a) im Bereich der
Rohrbruchstelle notwendig ist.
c) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000,- Euro begrenzt.

46. Gasleitungen innerhalb des Gebäudes sowie auf und außerhalb des
versicherten Grundstücks
Versichert sind in Erweiterung von Abschnitt A § 3 Nr.1 und 2 Frost-
und sonstige Bruchschäden an Rohren, die der Gasversorgung des ver-
sicherten Gebäudes dienen und sich auf dem Versicherungsgrundstück
(innerhalb und außerhalb versicherter Gebäude) befinden und für die
der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

47. Wasserzuleitungs- und Heizungsrohre auf dem Versicherungsgrund-
stück
a) In Erweiterung von Abschnitt A § 3 Nr. 2 leistet der Versicherer
Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende frostbedingte
und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasserversor-
gung oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-,
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, die auf dem Versi-
cherungsgrundstück verlegt sind, aber nicht der Versorgung versicher-
ter Gebäude oder Anlagen dienen, sofern der Versicherungsnehmer die
Gefahr trägt.
b) a) gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken die-
nen.

48. Wasserzuleitungs- und Heizungsrohre außerhalb des Versicherungs-
grundstücks
a) In Erweiterung von Abschnitt A § 3 Nr. 2 leistet der Versicherer
Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende frostbedingte
und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasserversor-
gung oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-,

Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, die außerhalb des
Versicherungsgrundstücks liegen und der Versorgung versicherter Ge-
bäude oder Anlagen dienen, sofern der Versicherungsnehmer die Ge-
fahr trägt.
b) a) gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken die-
nen.

49. Wasserableitungsrohre außerhalb des Gebäudes auf dem versicherten
Grundstück
a) In Erweiterung von Abschnitt A § 3 Nr. 2 leistet der Versicherer
Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende frostbedingte
und sonstige Bruchschäden an den Ableitungsrohren der Wasserver-
sorgung, die auf dem Versicherungsgrundstück liegen und der Versor-
gung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, sofern der Versiche-
rungsnehmer die Gefahr trägt.
b) a) gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken die-
nen.
c) Kein Bruchschaden liegt vor, wenn Dichtungen undicht werden,
Rohrstücke ihre Lage verändert haben (Muffenversatz) oder wenn
Wurzeln in die Rohre hineingewachsen sind, selbst wenn dadurch ein
Materialschaden am Rohr oder an der Dichtung entstanden ist.
d) Versicherungsschutz besteht außerdem nicht für die Kosten einer
vorsorglich durchgeführten oder behördlich angeordneten Untersu-
chung von Rohren ohne konkreten Schadenverdacht. Erfolgt eine Un-
tersuchung aufgrund eines konkreten Schadenverdachts werden nur die
Kosten für die Lokalisierung und Beseitigung eines entdeckten versi-
cherten Bruchschadens ersetzt.
e) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000,- Euro be-
grenzt

50. Wasserableitungsrohre außerhalb des versicherten Grundstücks
a) In Erweiterung von Abschnitt A § 3 Nr. 2 leistet der Versicherer
Entschädigung für eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden
an den Ableitungsrohren der Wasserversorgung, die außerhalb des
Versicherungsgrundstücks liegen und der Versorgung versicherter Ge-
bäude oder Anlagen dienen, sofern der Versicherungsnehmer die Ge-
fahr trägt.
b) a) gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken die-
nen.
c) Kein Bruchschaden liegt vor, wenn Dichtungen undicht werden,
Rohrstücke ihre Lage verändert haben (Muffenversatz) oder wenn
Wurzeln in die Rohre hineingewachsen sind, selbst wenn dadurch ein
Materialschaden am Rohr oder an der Dichtung entstanden ist.
d) Versicherungsschutz besteht außerdem nicht für die Kosten einer
vorsorglich durchgeführten oder behördlich angeordneten Untersu-
chung von Rohren ohne konkreten Schadenverdacht. Erfolgt eine Un-
tersuchung aufgrund eines konkreten Schadenverdachts werden nur die
Kosten für die Lokalisierung und Beseitigung eines entdeckten versi-
cherten Bruchschadens ersetzt.
e) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000,- Euro be-
grenzt.

51. Entlüftungsrohre von Abwasserleitungen im und außerhalb des
Gebäudes
In Erweiterung von Abschnitt A § 3 Nr. 1 und 2 erstreckt sich der
Versicherungsschutz auch auf Entlüftungsrohre von Abwasserleitungen
im Gebäude sowie Entlüftungsrohre von Abwasserleitungen, die sich
außerhalb des Gebäudes befinden, aber fest mit dem Gebäude verbun-
den sind (keine Regenrohre).

52. Bruch- und Frostschäden an Regenwassernutzungsanlagen
(Zisternen)
In Erweiterung von Abschnitt A § 3 Nr. 1 und 2 erstreckt sich der
Versicherungsschutz auch auf Bruch- oder Frostschäden an Regenwas-
sernutzungsanlagen (Zisternen) einschließlich Zubehör, die sich auf dem
Versicherungsgrundstück befinden.

53. Beseitigung von Rohrverstopfungen
a) In Erweiterung von Abschnitt A § 3 sind die notwendigen Kosten für
die Beseitigung von Verstopfungen von Ableitungsrohren innerhalb
versicherter Gebäude sowie auf dem Versicherungsgrundstück mitver-
sichert.
b) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000,- Euro be-
grenzt, max. 3.000,- Euro je Versicherungsjahr.

54. Leckortungskosten bei nicht versicherten Schäden
a) Bei Nässeschäden an versicherten Gebäuden werden auch Kosten
zur Leckortung ersetzt, wenn kein Versicherungsfall im Sinne der Be-
dingungen angefallen ist.
b) Die Entschädigung ist je Ereignis auf 500,- Euro begrenzt.



55. Leckage von stationären Brandschutzanlagen
a) Leckage ist der bestimmungswidrige Austritt von Wasser oder son-
stigen Löschmedien aus stationär installierten Brandschutzanlagen (sie-
he d)).
b) Innerhalb versicherter Gebäude sind versichert:

aa) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren von sta-
tionär installierten Wasserlöschanlagen.
bb) frostbedingte Bruchschäden an Einrichtungen oder Installatio-
nen von stationär installierten Brandschutzanlagen.

c) Außerhalb versicherter Gebäude sind versichert frostbedingte und
sonstige Bruchschäden an stationär installierten Brandschutzanlagen.
d) Zu stationären Brandschutzanlagen gehören Sprinkler-, Beriese-
lungsanlagen, Pumpenanlagen, sonstige Armaturen und Zuleitungsroh-
re.
Der Versicherungsschutz nach b) erstreckt sich nur auf stationäre
Löschanlagen, die von einem Sachverständigen abgenommen sind und
regelmäßig durch eine anerkannte Überwachungsstelle überprüft wer-
den.

Für die Gefahr Sturm/Hagel (Abschnitt A § 4),
sofern Versicherungsschutz besteht

56. Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter Bäume
In Erweiterung von Abschnitt A § 7 Nr. 1 ersetzt der Versicherer die
notwendigen Kosten für das Entfernen, den Abtransport und die Ent-
sorgung durch Blitzschlag oder Sturm umgestürzter bzw. im Stamm
oder Leittrieb (Starkast) beschädigter Bäume auf dem Versicherungs-
grundstück, soweit eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten ist.
Bereits abgestorbene Bäume sind von der Versicherung ausgeschlossen.

57. Wiederaufforstungskosten für durch Blitz oder Sturm beschädigte
oder entwurzelte Bäume
a) In Erweiterung von Abschnitt A § 7 Nr. 1 ersetzt der Versicherer
die notwendigen Kosten für die Wiederaufforstung durch Blitzschlag
oder Sturm im Stamm oder Leittrieb (Starkast) beschädigter oder um-
gestürzter Bäume auf dem Versicherungsgrundstück, soweit eine na-
türliche Regeneration nicht zu erwarten ist. Bereits abgestorbene Bäu-
me sind von der Versicherung ausgeschlossen.
b) Die Wiederaufforstung umfasst das Einpflanzen junger Bäume bis
zu 1,50m Höhe.
c) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000,- Euro begrenzt.

58. Wiederherstellung der Gartenanlage
1. In Erweiterung von Abschnitt A § 7 ersetzt der Versicherer die not-
wendigen und angefallenen Kosten für die Wiederbepflanzung durch
Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Verpuffung, Luftfahrzeuge,
Leitungswasser oder Sturm beschädigter und/oder umgestürzter Hek-
ken, Sträucher und Zierpflanzen auf dem Versicherungsgrundstück, so-
weit eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten ist. Bereits abge-
storbene Hecken, Sträucher und Zierpflanzen sind von der Versiche-
rung ebenso ausgeschlossen wie jegliche Art von Topfbepflanzungen.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000,- Euro begrenzt.
3. Schäden durch Hagel sind nicht mitversichert.



Optimum (09.14)
Besondere Bedingungen für den Wohngebäude-Baustein

§ 1 Vertragsgrundlage
Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen
VGB 2014 (09.14) Abschnitte A bis C und die sonstigen dem Vertrag
zugrunde liegenden Besonderen Bedingungen, soweit sich nicht aus den
folgenden Bestimmungen etwas anderes ergibt.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden
1. In Erweiterung der VGB trägt der Versicherer - soweit nicht einer
der in § 3 genannten Ausschlüsse zur Anwendung kommt - alle Gefah-
ren, denen die versicherten Sachen (siehe Abschnitt A § 5 VGB 2014)
während der Dauer der Versicherung ausgesetzt sind.
2. Entschädigt werden:
a) versicherte Sachen (siehe Abschnitt A § 5 VGB 2014), die durch eine
versicherte Gefahr unvorhergesehen zerstört oder beschädigt werden
oder dabei abhanden kommen (Versicherungsfall);
b) die infolge § 2 Nr. 2 a) notwendig angefallenen Kosten (siehe Ab-
schnitt A § 7 VGB 2014);
3. Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder
sein Repräsentant weder rechtzeitig vorhergesehen haben, noch mit der
im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätten vorhersehen können, wobei
nur Vorsatz schadet.

§ 3 Nicht versicherte Gefahren und Schäden
1. Ausgeschlossen sind die Gefahren
a) des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse sowie die
Gefahren aus dem Vorhandensein oder der Verwendung von Kriegs-
werkzeugen;
b) der Beschlagnahme oder sonstiger Eingriffe von hoher Hand;
c) der Kernenergie (der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet
sich in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die
Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und
schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab);
d) Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben und Vulkanausbruch, so-
fern kein Versicherungsschutz nach den Besonderen Bedingungen für
den Wohngebäude-Baustein Elementar (09.14) vereinbart wurde oder
vereinbart werden konnte, aufgrund einer Prüfung des Versicherers für
eine dieser Gefahren;
e) Abhandenkommen versicherter Sachen infolge Verlieren, Liegen-,
Hängen- und Stehenlassen.
2. Ausgeschlossen sind Schäden verursacht durch
a) allmähliche Einwirkung von Frost, Hitze, Temperatur- und Luft-
schwankungen, Luftfeuchtigkeit, Fäulnis, Rost, Schimmel, Schwamm,
Staub, Licht und Strahlen; Gasen und Chemikalien; ferner durch Ver-
fall; eingeschlossen sind jedoch Schäden durch Leitungswasser, auch
wenn sie allmählich eingetreten sind;
b) natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen;
c) Abnutzung, Verschleiß oder Beschädigung infolge bestimmungsge-
mäßen Gebrauchs der versicherten Sachen;
d) Computerprogrammierungs- und Bedienungsfehler sowie Compu-
terviren;
e) Vögel, Nagetiere, Haustiere, Schädlinge, Ungeziefer aller Art sowie
Pflanzen;
f) Sturmflut;
g) Grundwasser;
h) Bearbeitung, Wartung, Umbau, Reparatur, Renovierung und Re-
stauration.
3. Die Ausschlüsse in § 3 Nr. 2 a), e) und h) finden keine Anwendung
für Folgeschäden, soweit es sich dabei um versicherte Gefahren gemäß
Abschnitt A §§ 2 bis 4 VGB 2014 handelt.
4. Eine Entschädigungsleistung für Schäden, für die standardgemäß von
anderer Stelle (z.B. staatliche Behörden, spezielle Fonds oder Stiftun-
gen) eine Entschädigungsleistung vorgesehen ist, wird dann erbracht,
sobald der Schaden diese Leistungen übersteigt
5. Die Entschädigungsgrenzen der diesem Vertrag zugrunde liegenden
Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen VGB 2014 so-
wie der Besonderen Bedingungen für mögliche ergänzende Bausteine
bleiben unberührt.

§ 4 Selbstbehalt
1. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag
wird je Versicherungsfall um den Selbstbehalt von 500,- Euro gekürzt.
2. Sofern zu einzelnen Versicherungsleistungen höhere Selbstbehalte
vereinbart wurden, gelten die dort getroffenen Regelungen.

§ 5 Beendigung des Hauptvertrages
Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe § 1) erlischt
auch der Versicherungsschutz des Bausteins Optimum.
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Elementar (09.14)
Besondere Bedingungen für den Wohngebäude-Baustein

§ 1 Vertragsgrundlage
Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen
VGB 2014 (09.14) Abschnitte A bis C und die sonstigen dem Vertrag
zugrunde liegenden Besonderen Bedingungen, soweit sich nicht aus den
folgenden Bestimmungen etwas anderes ergibt.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
a) Überschwemmung (§ 3),
b) Rückstau (§ 4),
c) Erdbeben (§ 5),
d) Vulkanausbruch (§ 6)
zerstört oder beschädigt werden oder dabei abhandenkommen.

§ 3 Überschwemmung
Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens des Ver-
sicherungsgrundstücks mit erheblichen Mengen von Oberflächenwasser
durch
a) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewäs-
sern,
b) Witterungsniederschläge,
c) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von a)
oder b).

§ 4 Rückstau
Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen
(stehenden oder fließenden) Gewässern oder durch Witterungsnieder-
schläge bestimmungswidrig aus den gebäudeeigenen Ableitungsrohren
oder damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt.

§ 5 Erdbeben
a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die
durch geophysikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird.
b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass
aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung
des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden im einwandfreien Zu-
stand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet
hat, oder
bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten
Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann.

§ 6 Vulkanausbruch
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der
Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem
Austritt von sonstigen Materialien und Gasen.

§ 7 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind
a) Schäden an versicherten Gebäuden oder versicherten Sachen, die sich
in Gebäuden befinden, die nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbei-
ten für ihren Zweck nicht benutzbar sind.
b) Schäden an im Freien befindlichen beweglichen Sachen.
c) - ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen - Schäden durch
aa) Sturmflut;
bb) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen
(siehe § 3).

§ 8 Besondere Obliegenheiten
Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden hat
der Versicherungsnehmer alle notwendigen und zumutbaren Vorkeh-
rungen zu treffen.
Insbesondere sind,
a) vorhandene Rückstausicherungen stets funktionsbereit zu halten;
b) wasserführende Anlagen auf dem Versicherungsgrundstück freizu-
halten.
Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der
Versicherer unter den in Abschnitt B § 8 VGB 2014 (09.14) beschrie-
benen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder
teilweise leistungsfrei.

§ 9 Wartezeit, Selbstbehalt
a) Der Versicherungsschutz beginnt frühestens einen Monat nach dem
Tag der Antragstellung, jedoch nicht vor dem beantragten Versiche-
rungsbeginn (Wartezeit).
Diese Wartezeit entfällt, sofern zum Zeitpunkt der Antragstellung für
die versicherten Sachen bereits Versicherungsschutz gegen die in § 2
genannten Elementarschäden besteht.
b) Bei jedem Schaden gemäß § 2 wird der im Versicherungsschein ge-
nannte Betrag (Selbstbeteiligung) abgezogen.
Nach Abzug der Selbstbeteiligung werden die Entschädigungsgrenzen
berücksichtigt.

§ 10 Kündigung
a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung ei-
ner Frist von drei Monaten die Versicherung weiterer Elementarschä-
den in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) kündigen. Kündigt der Ver-
sicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung erst
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.
b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den
Hauptvertrag (siehe § 1) innerhalb eines Monats nach Zugang der Er-
klärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

§ 11 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages
Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe § 1) erlischt
auch die Versicherung weiterer Elementarschäden.
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"Haustechnik" (09.14)
Besondere Bedingungen für den Wohngebäude-Baustein

§ 1 Vertragsgrundlage
§ 2 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort
§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden
§ 4 Nicht versicherte Gefahren und Schäden
§ 5 Versicherte Kosten
§ 6 Versicherungswert
§ 7 Umfang der Entschädigung
§ 8 Wiederherbeigeschaffte Sachen
§ 9 Obliegenheiten
§ 10 Selbstbehalt
§ 11 Kündigung
§ 12 Ende des Gebäudeversicherungsvertrages

§ 1 Vertragsgrundlage
Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen
VGB 2014 (09.14) und die sonstigen dem Vertrag zugrunde liegenden
Besonderen Bedingungen, soweit sich nicht aus den folgenden Bestim-
mungen etwas anderes ergibt.

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort
1. Versichert sind im Rahmen des Bausteins "Haustechnik" haustechni-
sche Anlagen der im Versicherungsschein bezeichneten Gebäude mit
ihren Gebäudebestandteilen, gemäß Abschnitt A § 5 VGB 2014 (09.14).
2. Haustechnische Anlagen im Sinne dieser Besonderen Bedingungen
sind:
a) die mit dem versicherten Gebäude fest verbundenen und zu dessen
ausschließlicher Wärmeversorgung und Warmwasserbereitung dienen-
den Anlagen, wie z.B. auf Grundlage von oberflächennaher Geother-
mie, Solarthermie, Umweltwärme, Bioöl und Holz, einschließlich der
Kraft-Wärme-Kopplung; mit dem versicherten Gebäude fest verbunde-
nen Klima- und Lüftungsanlagen. Zu den haustechnischen Anlagen
gehört auch die Mess-, Steuer- und Regeltechnik.
b) auf dem Hausdach (Aufdachmontage) oder an der Fassade befestigte
sowie in den Baukörper integrierte Photovoltaikanlagen bis zu einer
Leistung von 200 kWp-Spitzenleistung. Versichert sind alle Teile, die
direkt zu einer Photovoltaikanlage gehören, dies sind u.a. Photovol-
taikmodule, Modul-Trageeinrichtungen/-Zubehör/-Einbausätze, Lade-
regler, Wechselrichter, Erzeuger- und Einspeiseregler, Überspannungs-
schutzeinrichtungen, zugehörige Gleich- und Wechselstromverkabe-
lung, Stromzähler im Eigentum und Zugriff des Versicherungsnehmers.
3. Ausschlüsse
Nicht versichert sind:
a) Ausmauerungen, Auskleidungen, und Beschichtungen von Öfen,
Feuerungs- und sonstigen Erhitzungsanlagen, Dampferzeugern und
Behältern, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen erfah-
rungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen;
b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel;
c) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen
erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen;
d) Sachen, die noch nicht betriebsfertig sind.
Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung und
- soweit vorgesehen - nach beendetem Probebetrieb entweder zur Ar-
beitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. Eine spätere Un-
terbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versicherungsschutz
nicht. Dies gilt auch während einer De- oder Remontage sowie wäh-
rend eines Transportes der Sache innerhalb des Versicherungsortes.
e) Wechseldatenträger;
f) Werkzeuge aller Art.

§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden
1. Der Versicherer leistet auch Entschädigung für versicherte haustech-
nische Anlagen (gemäß § 2), die durch andere, als in den VGB 2014
(09.14) versicherten Gefahren (Abschnitt A § 1), wie z.B.:
- Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Implo-

sion, Verpuffung, Luftfahrzeuge;
- Leitungswasser;
- Sturm/Hagel und
- nach den Besondere Bedingungen für den Wohngebäude-Baustein

Elementar versicherbare Gefahren unvorhergesehen zerstört oder
beschädigt werden oder durch Einbruchdiebstahl oder Raub ab-
handen kommen.

2. Für haustechnische Anlagen nach § 2 Nr.2 b) werden über Nr. 1
hinaus auch Schäden durch Diebstahl ersetzt.
3. Unvorhergesehene Schäden
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder sei-
ne Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit
dem für den Betrieb erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen
können, wobei nur Vorsatz schadet und diese den Versicherer dazu be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen.
Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden durch:
a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter;
b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;
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c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung
d) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen;
e) Schwelen, Glimmen, Sengen oder Glühen;
f) Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel;
g) Wasser, Feuchtigkeit;
h) Zerreißen infolge Fliehkraft;
i) Überdruck oder Unterdruck;
j) Frost oder Eisgang.
4. Elektronische Bauelemente Entschädigung für elektronische Bauele-
mente (Bauteile) der versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine
versicherte Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit
(im Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf die
versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu
erbringen, so genügt die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der
Schaden auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr von außen zu-
rückzuführen ist. Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten
wird jedoch Entschädigung geleistet.

§ 4 Nicht versicherte Gefahren und Schäden
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf
1. Schäden durch
a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Verpuffung, Luftfahrzeuge
(Abschnitt A § 1 VGB 2014),
b) Leitungswasser (Abschnitt A § 3 VGB 2014) - Frostschäden gelten
jedoch mitversichert sowie
c) sofern vereinbart und versicherbar, die erweiterten Elementargefah-
ren nach den Besonderen Bedingungen für den Wohngebäude-Baustein
Elementar.
2. Schäden durch:
a) Sturmflut,
b) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen,
c) Erdbeben, jeglicher Ursachen,
Nr. 2 c) gilt mitversichert - sofern die dort aufgeführte Gefahr im
Rahmen der erweiterten Elementargefahren nach Besonderen Bedin-
gungen für den Wohngebäude-Baustein Elementar vereinbart wurde.
3. Schäden durch:
a) betriebsbedingte normale Abnutzung;
b) betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung;
c) korrosive Angriffe oder Abzehrungen;
d) übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder sonstigen Ab-
lagerungen;
Die Ausschlüsse gemäß a) bis d) gelten nicht für Folgeschäden an wei-
teren Austauscheinheiten der Anlagen der Energieversorgung die nicht
auch ihrerseits aus Gründen gemäß a) bis d) bereits erneuerungsbe-
dürftig waren;
Die Ausschlüsse gemäß b) bis d) gelten ferner nicht in den Fällen von
§ 3 Nr. 3 a und b, d und e; ob ein Konstruktionsfehler vorliegt, wird
nach dem Stand der Technik zur Zeit der Konstruktion beurteilt, bei
Bedienungs-, Material- oder Ausführungsfehlern nach dem Stand der
Technik zur Zeit der Herstellung;
4. Schäden durch:
a) Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentanten;
b) Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion,
Aufstand;
c) Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.
5. Schäden durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits
vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder seinen Reprä-
sentanten bekannt sein mussten.
6. Schäden durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit
dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein
musste; der Versicherer leistet jedoch Entschädigung, wenn der Schaden
nicht durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die
Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versicherers wenig-
stens behelfsmäßig repariert war.
7. Schäden, für die ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler),
Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag einzutreten hat. Bestrei-
tet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer zunächst
Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung der Entschädigung, dass ein
Dritter für den Schaden eintreten muss und bestreitet der Dritte dies,
so behält der Versicherungsnehmer zunächst die bereits gezahlte Ent-
schädigung. § 86 VVG - Übergang von Ersatzansprüchen - gilt für
diese Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf
Kosten und nach den Weisungen des Versicherers außergerichtlich und
erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu machen. Die Entschädigung
ist zurückzuzahlen, wenn der Versicherungsnehmer einer Weisung des
Versicherers nicht folgt oder soweit der Dritte dem Versicherungsneh-
mer Schadenersatz leistet.

8. Schäden an versicherten Daten, es sei denn, dass der Verlust oder die
Veränderung der Daten infolge eines dem Grunde nach versicherten
Schadens (siehe § 3 Nr. 3) an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem
diese Daten gespeichert waren.
9. Schäden an Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Beton-
kübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten, Kardenbelägen, Be-
reifungen sowie Öl- oder Gasfüllungen, die Isolationszwecken dienen
und Ölfüllungen von versicherten Turbinen, es sei denn, dass an ande-
ren Teilen der versicherten Sache ein versicherter Schaden (siehe § 3
Nr. 3) entstanden ist.
10. Schäden an haustechnischen Anlagen (siehe § 2) von Gebäuden oder
Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind.

§ 5 Versicherte Kosten
1. Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen und
tatsächlich angefallenen:
a) Kosten gemäß Abschnitt A § 7 VGB 2014 (09.14) und
b) den Kostenpositionen gemäß Abschnitt C,
c) Mehrkosten für Primärenergie infolge eines versicherten Ausfalles
von Anlagen der Energieversorgung (siehe § 2 Nr.1 und 2 a) sowie für
versicherte Gefahren und Schäden nach Abschnitt A § 1 VGB 2014
(09.14) auf Grundlage von oberflächennaher Geothermie, Solarthermie,
Umweltwärme, Bioöl und Holz, sowie
d) der Ertragsausfall für netzgekoppelte Photovoltaikanlagen.
aa) Der Versicherer leistet Entschädigung für den entgangenen Erlös ab
dem 3. Tag nach Beginn der Unterbrechung für maximal 3 Monate
(Haftzeit) der Unterbrechung, längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem
die versicherte Photovoltaikanlage wieder benutzbar ist.
bb) Die Entschädigungsleistung beträgt pauschal 2,00 Euro pro Tag
und kWp der ausgefallenen Leistung und auf Nachweis darüber hinaus.
e) sonstigen versicherten Kosten auf erstes Risiko für Photovoltaikan-
lagen:
aa) Entsorgungskosten in Höhe von 30.000 Euro,
bb) Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, Gerüstge-
stellung, Bergungsarbeiten, Bereitstellung eines Provisoriums, Luft-
fracht in Höhe von 30.000 Euro;
cc) zusätzliche Kosten für schadenbedingte Reparaturarbeiten an Ge-
bäuden, die als Folge eines ersatzpflichtigen Schadens an der versicher-
ten Photovoltaikanlage notwendig geworden sind bis 5.000,- Euro;
dd) für Photovoltaikanlagen bis 50 kWp, sofern der Versicherungsneh-
mer hierfür die Gefahr trägt, Schäden, die während der Montage der
Photovoltaikanlage durch die Gefahren Einbruchdiebstahl und Raub
sowie Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luft-
fahrzeuges seiner Teile oder seiner Ladung entstehen bis 5.000,- Euro;
f) Kosten für die Wiederherstellung von Daten
aa) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten des
Betriebssystems, welche für die Grundfunktion der versicherten Sache
notwendig sind, sofern der Verlust, die Veränderung oder die Nichtver-
fügbarkeit der Daten infolge eines dem Grunde nach versicherten
Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem diese Daten ge-
speichert waren.
bb) Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung versichert.
2. Kosten nach Nr.1 c) und d) werden nur insoweit ersetzt, wie der
Versicherungsnehmer die mögliche Wiederbenutzung nicht schuldhaft
verzögert.
3. Die Entschädigung für versicherte Kosten ist auf den Betrag gemäß
Abschnitt A § 7 oder den Kostenpositionen gemäß Abschnitt C sowie
den Kosten auf Erstes Risiko gemäß Nr. 1 e) begrenzt.

§ 6 Versicherungswert
Versicherungswert ist der Neuwert.
1. Neuwert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicherten Sache im
Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten (z.B. Kosten für Verpackung,
Fracht, Zölle, Montage).
2. Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten geführt, so ist
der letzte Listenpreis der Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugs-
kosten maßgebend; dieser Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung
für vergleichbare Sachen zu vermindern oder zu erhöhen. Hatte die
versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt an dessen Stelle der Kauf-
oder Lieferpreis der Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten;
dieser Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung für vergleichbare
Sachen zu vermindern oder zu erhöhen.
Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Lieferpreis ermittelt
werden, so ist die Summe der Kosten maßgebend, die jeweils notwendig
war, um die Sache in der vorliegenden gleichen Art und Güte (z.B.
Konstruktion, Abmessung, Leistung) zuzüglich der Handelsspanne und
der Bezugskosten wiederherzustellen. Dieser Betrag ist entsprechend
der Preisentwicklung zu vermindern oder zu erhöhen. Rabatte und
Preiszugeständnisse bleiben für den Versicherungswert unberücksich-
tigt.



3. Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt,
so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

§ 7 Umfang der Entschädigung
1. Wiederherstellungskosten
Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden unter-
schieden.
a) Teilschaden für versicherte Sachen nach § 2 Nr. 2 a)
Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskosten zuzüglich
des Wertes des Altmaterials nicht höher sind als der Zeitwert der versi-
cherten Sache unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles. Sind die
Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein Totalschaden vor. Der
Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug insbesondere
für Alter, Abnutzung und technischen Zustand. Versicherte Sachen
(siehe § 2), die in verschiedenen Positionen bezeichnet sind, gelten auch
dann nicht als einheitliche Sache, wenn sie wirtschaftlich zusammen ge-
hören. Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition aufgeführt,
so gelten sie nicht als einheitliche Sache, sofern diese eigenständig ver-
wendet werden können.
b) Teilschaden für versicherte Sachen nach § 2 Nr. 2 b)
Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskosten zuzüglich
des Wertes des Altmaterials nicht höher sind als der Neuwert der ver-
sicherten Sache. Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein
Totalschaden vor. Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch
einen Abzug insbesondere für Alter, Abnutzung und technischen Zu-
stand. Versicherte Sachen (siehe § 2), die in verschiedenen Positionen
bezeichnet sind, gelten auch dann nicht als einheitliche Sache, wenn sie
wirtschaftlich zusammen gehören. Werden versicherte Sachen in einer
Sammelposition aufgeführt, so gelten sie nicht als einheitliche Sache,
sofern diese eigenständig verwendet werden können.
2. Teilschaden
Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des früheren, be-
triebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwendungen abzüglich des
Wertes des Altmaterials.
a) Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere
aa) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe;
bb) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch übertarifliche Lohn-
anteile und Zulagen, ferner Mehrkosten durch tarifliche Zuschläge für
Überstunden sowie für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten;
cc) De- und Remontagekosten;
dd) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Expressfrachten;
ee) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebssystems, welches für
die Grundfunktion der versicherten Sache notwendig ist;
b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der Wertver-
besserung wird vorgenommen an
aa) Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmit-
teln, Werkzeugen aller Art sowie sonstigen Teilen, die während der Le-
bensdauer der versicherten Sache erfahrungsgemäß mehrfach ausge-
wechselt werden müssen, soweit diese Teile zur Wiederherstellung der
versicherten Sache zerstört oder beschädigt werden.
bb) Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und Betonkübeln, Ket-
ten, Seilen, Gurten, Riemen, Bürsten, Kardenbelägen und Bereifungen,
Verbrennungsmotoren, Akkumulatoren und Röhren;
c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
aa) Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnahmen, die auch un-
abhängig von dem Versicherungsfall notwendig gewesen wären;
bb) Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die über die
Wiederherstellung hinausgehen; wird eine Konstruktionseinheit, z. B.
ein Motor, ein Getriebe oder ein Baustein, ausgewechselt, obgleich sie
neben beschädigten Teilen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auch
unbeschädigte umfasst, so wird die Entschädigung hierfür angemessen
gekürzt; dies gilt jedoch nicht, wenn die Kosten, die für eine Reparatur
der beschädigten Teile notwendig gewesen wären, die Kosten für die
Auswechselung der Konstruktionseinheit übersteigen würden;
werden beschädigte Teile erneuert, obgleich eine Reparatur ohne Ge-
fährdung der Betriebssicherheit möglich ist, so ersetzt der Versicherer
die Kosten, die für eine Reparatur der beschädigten Teile notwendig
gewesen wären, jedoch nicht mehr als die für die Erneuerung aufge-
wendeten Kosten;
cc) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, soweit die Kosten
nicht auch durch Arbeiten in fremder Regie entstanden wären;
dd) entgangenen Gewinn infolge von Arbeiten in eigener Regie;
ee) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wiederherstel-
lung;
ff) Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstellung erforderlich
sind, aber nicht an der versicherten Sache selbst ausgeführt werden;
gg) Vermögensschäden.
3. Totalschaden
Entschädigt wird:
a) Totalschaden für versicherte Sachen nach §2 Nr. 2 a)
Der Zeitwert abzüglich des Wertes des Altmaterials.

b) Totalschaden für versicherte Sachen nach §2 Nr. 2 b)
Der Neuwert abzüglich des Wertes des Altmaterials.
4. Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert
Abweichend von Nr. 2 und Nr. 3 b) ist die Entschädigungsleistung auf
den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles begrenzt,
wenn
a) die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbeschaffung (Total-
schaden) unterbleibt oder
b) für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte Ersatzteile nicht
mehr zu beziehen sind. Der Versicherungsnehmer erwirbt einen An-
spruch auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwert übersteigt,
nur, soweit und sobald er innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des
Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschädigung zur
Wiederherstellung der beschädigten oder Wiederbeschaffung der zer-
störten oder abhanden gekommenen Sachen verwenden wird.

§ 8 Wiederherbeigeschaffte Sachen
1. Anzeigepflicht
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der
Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer
unverzüglich in Textform anzuzeigen.
2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen
Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache ge-
zahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls
er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfü-
gung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zu-
rückzugeben.
3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekomme-
nen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung
in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der
Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sa-
che dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsneh-
mer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang
einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer
über.
b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekomme-
nen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung
gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer als der Versiche-
rungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und
muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu
innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Auffor-
derung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer
die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend
verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten er-
hält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedin-
gungsgemäßen Entschädigung entspricht.
4. Beschädigte Sachen
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versi-
cherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe der
Wiederherstellungskosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die
Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.
5. Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Ver-
sicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu ver-
schaffen.
6. Übertragung der Rechte
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen
zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Ei-
gentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf
diese Sachen zustehen.

§ 9 Obliegenheiten
1. Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten hat der Versi-
cherungsnehmer die versicherten haustechnischen Anlagen (gemäß §2)
stets im vom Hersteller empfohlenen Intervall von einem für das je-
weilige Gewerk qualifizierten Fachbetrieb warten zu lassen und hier-
über einen Nachweis zu führen.
2. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungsfalles
alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzuhalten.
b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Obliegenhei-
ten, so ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung
berechtigt. Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zugang wirksam.
3. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles
a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens
zu sorgen;



bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis
erlangt hat, unverzüglich - ggf. auch mündlich oder telefonisch - anzu-
zeigen;
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/- minderung -
ggf. auch mündlich oder telefonisch - einzuholen, wenn die Umstände
dies gestatten;
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/- minderung,
soweit für ihn zumutbar, zu befolgen; erteilen mehrere an dem Versi-
cherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat
der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;
ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unver-
züglich der Polizei anzuzeigen;
ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der
abhanden gekommenen Sachen einzureichen;
gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schaden-
stelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben
worden sind; sind Veränderungen unumgänglich, ist das Schadenbild
nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschä-
digten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzu-
bewahren;
hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft - auf
Verlangen in Textform - zu erteilen, die zur Feststellung des Versiche-
rungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers
erforderlich ist, sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des
Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;
ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaf-
fung ihm billigerweise zugemutet werden kann.
b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem
Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 3 a) ebenfalls
zu erfüllen - soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen
Umständen möglich ist.
4. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1, 2 oder
3, so ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG lei-
stungsfrei. Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist
der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
pflicht des Versicherers ursächlich ist.

§ 10 Selbstbeteiligung
1. Im Versicherungsfall wird die im Versicherungsvertrag vereinbarte
Selbstbeteiligung in Höhe von 500,- Euro abgezogen.
2. Entstehen mehrere Schäden, so wird die Selbstbeteiligung jeweils
einzeln abgezogen. Entstehen die mehreren Schäden jedoch an dersel-
ben Sache und besteht außerdem ein Ursachenzusammenhang zwischen
diesen Schäden, so wird die Selbstbeteiligung nur einmal abgezogen.
3. Die vereinbarte Selbstbeteiligung, gemäß Nr. 1 gilt nicht für versi-
cherte Kosten gemäß § 5 Nr. 1 c) und d).

§ 11 Kündigung
1. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung ei-
ner Frist von drei Monaten den Baustein "Haustechnik" durch schrift-
liche Erklärung kündigen. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen,
dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungs-
jahres wirksam wird.
2. Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so
kann der Versicherungsnehmer die Wohngebäudeversicherung inner-
halb eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum
gleichen Zeitpunkt kündigen.
3. Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm der Teil der Prämie, der der
Dauer der Gefahrtragung entspricht. Gleiches gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer gemäß Nr. 2 kündigt.

§ 12 Ende des Gebäudeversicherungsvertrages
Mit Beendigung des Wohngebäudevertrages erlischt auch die Versiche-
rung des Bausteins "Haustechnik".



"Schadenservice Spezial Haus" (09.14)
Besondere Bedingungen für den Wohngebäude-Baustein

1. Was ist Vertragsgrundlage?
Es gelten die Allgemeine Wohngebäude Versicherungsbedingungen
nach dem Konzept für Wohnungseigentümergemeinschaften und
Hausverwalter - VGB 2014 (09.14). Grundlage der Besonderen Bedin-
gungen für den Wohngebäude-Baustein Schadenservice Spezial Haus"
(09.14) ist somit Abschnitt A, Abschnitt B und Deckungserweiterungen
Abschnitt C, sofern die versicherten Gefahren durch den Vertrag versi-
chert sind, soweit sich nicht aus den folgenden Bestimmungen etwas
anderes ergibt.

2. Welche Verpflichtung zur Nutzung des Schadenservice Spezial Haus
besteht?
Bei der Vereinbarung des Bausteins "Schadenservice Spezial Haus"
verpflichtet sich der Versicherungsnehmer, bei einem Schaden an versi-
cherten Sachen (gemäß Abschnitt A § 5 VGB 2014 (09.14)) die Behe-
bung des Sachschadens durch einen von AXA ausgewählten General-
unternehmer vornehmen zu lassen. Dies gilt für alle Schäden durch:
a) Nässeschäden (Abschnitt A § 3 Nr. 3 VGB 2014 (09.14)), wie z.B.
Leitungswasser das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus Zu- und
Ableitungsrohren der Wasserversorgung, mit den Zu- und Ableitungs-
rohren der Wasserversorgung verbundenen Einrichtungen, Einrichtun-
gen der Warmwasser- oder Dampfheizung;
b) Rohrbruch, Frost (Abschnitt A § 3 Nr. 1 und 2 VGB 2014 (09.14))
wie z.B. innerhalb versicherter Gebäude frostbedingte und sonstige
Bruchschäden an Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitun-
gen), Frostschäden an Heizkörpern, Heizkessel, sofern diese innerhalb
des Gebäudes liegen;
c) die in Abschnitt C VGB 2014 (09.14) aufgeführten Deckungserwei-
terungen der Gefahr "Leitungswasser" unter den Nummern 42 bis 55,
wie z.B. Nr. 49 Frost- und sonstige Bruchschäden an Wasserablei-
tungsrohre außerhalb des Gebäudes auf dem versicherten Grundstück.

3. Was ist bei der Schadenmeldung zu beachten?
a) Der Schaden ist unverzüglich AXA bzw. dem Betreuer des Versi-
cherungsnehmers mitzuteilen.
b) Der von AXA ausgewählte Generalunternehmer setzt sich kurzfri-
stig nach Information über den Schaden mit dem Versicherungsnehmer
zwecks Terminabstimmung, Schadenaufnahme und Auftragsvergabe in
Verbindung.
c) Die Koordination der Gewerke zur Behebung des Gesamtschadens
erfolgt durch den Generalunternehmer. Gegebenenfalls wird die Behe-
bung des Schadens durch einen Regulierungsbeauftragten der AXA be-
gleitet.
d) Die Abrechnung des Schadens erfolgt im Rahmen des Versiche-
rungsvertrages.

4. Was passiert, wenn der Versicherungsnehmer den von AXA ausge-
wählten Generalunternehmer nicht beauftragt?
a) Wenn der Versicherungsnehmer den von AXA ausgewählten Gene-
ralunternehmer aus Gründen, die der Versicherungsnehmer zu vertre-
ten hat, nicht beauftragt, wird von der bedingungsgemäß ermittelten
Entschädigung eine Selbstbeteiligung in Höhe von 250,00 Euro abge-
zogen.
b) Die Selbstbeteiligung gemäß a) entfällt, sofern der Schaden 500,00
Euro nicht übersteigt.

5. Kündigung
a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung ei-
ner Frist von drei Monaten den Baustein "Schadenservice Spezial
Haus" in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) kündigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss
des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.
b) Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht des Bausteines
"Schadenservice Spezial Haus" Gebrauch, kann der Versicherungsneh-
mer die Wohngebäudeversicherung innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.
c) Ein möglicher Preisnachlass aufgrund Vereinbarung des Bausteins
"Schadenservice Spezial Haus" entfällt mit Beendigung dieses Bausteins.

6. Ende des Gebäudeversicherungsvertrages
Mit Beendigung des Wohngebäudevertrages erlischt auch die Vereinba-
rung des Bausteins "Schadenservice Spezial Haus".
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an vermietetem Wohneigentum (ASM) (09.14)
Allgemeine Bedingungen für Sachschäden durch Mieter

Abschnitt A - Umfang und Leistungen
§ 1 Gegenstand der Versicherung
§ 2 Versicherte Sachen Versicherungsort
§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden, Versicherungsfall
§ 4 Versicherte Kosten
§ 5 Ausschlüsse
§ 6 Versicherungssumme, Entschädigungsgrenze
§ 7 Selbstbeteiligung
§ 8 Subsidiarität
§ 9 Entschädigungsberechnung
§ 10 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
§ 11 Sachverständigenverfahren
§ 12 Beitragsanpassung, Beitragsänderung

Abschnitt B - Rechte und Pflichten

§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters
bis zum Vertragsschluss

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Wartezeit, Beitrag und
Versicherungsteuer

§ 3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger
Beitrag

§ 4 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
§ 5 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat
§ 6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
§ 7 Dauer und Ende des Vertrages, Wegfall des versicherten

Interesses
§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
§ 9 Mehrere Versicherer
§ 10 Versicherung für fremde Rechnung
§ 11 Übergang von Ersatzansprüchen
§ 12 Kündigung nach dem Versicherungsfall
§ 13 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
§ 14 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
§ 15 Repräsentanten, mehrere Versicherungsnehmer
§ 16 Verjährung
§ 17 Bedingungsanpassungsklausel
§ 18 Zuständiges Gericht
§ 19 Anzuwendendes Recht
§ 20 Sanktionsklausel
§ 21 Begriffsbestimmung - Versicherungsjahr
§ 22 Wenn der Versicherungsnehmer mit dem Versicherer einmal

nicht zufrieden ist
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Abschnitt A - Umfang und Leistungen

§ 1 Gegenstand der Versicherung
Die Versicherung bietet dem Vermieter von Wohnräumen im Rahmen
des unter §§ 2-10 vereinbarten Deckungsumfanges Versicherungsschutz
für durch Mieter verursachte Schäden an den unter § 2 genannten ver-
sicherten Sachen.

§ 2 Versicherte Sachen, Versicherungsort
1. Versichert sind die vom Vermieter eingebrachten Gebäudebestand-
teile innerhalb der im Versicherungsvertrag bezeichneten Wohneinhei-
ten und der mitversicherten Räume, wie Keller, Loggien, Balkone, Ter-
rassen sowie Räume in Nebengebäuden einschließlich Garagen.
2. Mitversichert sind auch vom Vermieter eingebaute und mit der
Wand fest verbundene Einbaumöbel und -küchen sowie nicht fest ver-
klebter Fußbodenbelag wie z.B. Teppichboden oder schwimmend ver-
legtes Parkett.
3. Versicherbar sind vorgenannte Sachen nur, sofern sich die zu ver-
mietende Wohnung gemäß einem vom Vermieter und Mieter unter-
zeichneten Übergabeprotokoll bei Einzug in einem ordnungsgemäßen
Zustand befindet. Dies ist im Schadenfall anhand dieses von beiden
Mietparteien unterzeichneten Übergabeprotokolls nachzuweisen. Die
Wohnung befindet sich dann in einem ordnungsgemäßen Zustand,
wenn diese gemäß Übergabeprotokoll
- bezugsfertig,
- verkehrssicher und
- mängelfrei
ist.
Mängelfrei im Sinne dieser Bedingungen ist eine Wohnung auch dann,
wenn die im Übergabeprotokoll festgestellten Mängel bei Eintritt des
Versicherungsfalles nachweislich fachgerecht beseitigt wurden. Kein
Versicherungsschutz besteht für nicht im Übergabeprotokoll bezeich-
nete Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Bezugs objektiv vorhanden
waren, wie z.B. versteckte Mängel (siehe § 5 Nr. 2). Ohne Existenz ei-
nes ordnungsgemäßen Übergabeprotokolls besteht für die einzelne
Mieteinheit kein Versicherungsschutz. Eine vor dem Versicherungsfall
erstellte, von beiden Mietparteien unterzeichnete, Erklärung zur objek-
tiven Mängelfreiheit der Wohnung steht dem Übergabeprotokoll jedoch
gleich, sofern die Wohnung bereits vermietet ist und ein Übergabepro-
tokoll zum Bezugszeitpunkt nicht erstellt wurde.

§ 3 Versicherte Gefahr und Schäden, Versicherungsfall
1. Versicherungsschutz besteht für Beschädigung, Zerstörung oder Ab-
handenkommen der versicherten Sachen (Sachschaden) durch folgende
Handlungen oder Unterlassungen des Mieters:
a) Mutwilligkeit
b) Verwahrlosen lassen des Mietobjektes
2. Darüber hinaus sind Schäden an versicherten Sachen durch den Be-
fall von Ungeziefer, Ratten und Mäusen mitversichert, sofern diese
durch ein Verhalten nach Nr. 1 verursacht wurden.
3. Im Sinne dieser Bedingungen ist die Mietsache verwahrlost, wenn der
Allgemeinzustand der Wohnung zu einer unzumutbaren Gefährdung
der Gesundheit von Personen oder zu einer erheblichen und nachhalti-
gen Beeinträchtigung der Mietsubstanz selbst oder fremden Eigentums
führt.

§ 4 Versicherte Kosten
1. Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles (§ 3) - angefalle-
nen Kosten:
a) für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen (§ 2), für
das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablage-
rungsplatz und für deren Ablagerung und Vernichtung. Sonstige Reste
im Sinne dieser Bedingungen sind neben Resten von versicherten Sa-
chen auch solche, die vom Mieter in dem Mietobjekt zurückgelassen
wurden einschließlich Müll und Sperrmüll (Aufräumungs- und Ab-
bruchkosten);
b) für die Reinigung, Desinfizierung, Schädlingsbekämpfung und für
weitere behördlich angeordnete Dekontaminationsmaßnahmen, die er-
forderlich sind, um den Wohnungszustand wiederherzustellen, der vor
Eintritt des Versicherungsfalles bestand;
c) die dadurch entstehen, dass zum Zwecke der Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung versicherter Sachen (§ 2) andere Sachen bewegt,
verändert oder geschützt werden müssen (Bewegungs- und Schutzko-
sten);
d) die dadurch entstehen, dass sich die zuständige Behörde Zugang zu
der Wohnung verschaffen muss, z.B. wenn der Mieter verstorben ist
oder die Gefahr besteht, dass durch den Zustand der Wohnung Krank-

heiten verbreitet werden oder von dieser Gesundheitsgefahren ausgehen
können.
2. Versichert sind notwendig angefallene Kosten für - auch erfolglose -
Maßnahmen, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung eines un-
mittelbar drohenden versicherten Schadens oder Minderung eines
Schadens für sachgerecht halten durfte (Schadenabwendungs- und
Schadenminderungskosten). Hierzu gehören nicht Maßnahmen einer
Rechtsverfolgung (z.B. Zwangsräumung).

§ 5 Ausschlüsse
Versicherungsschutz besteht nicht für:
1. bereits bei Einzug gemäß Übergabeprotokoll festgestellten Mängeln
an den versicherten Sachen (§ 2) oder - sofern das Mietobjekt bei Ein-
zug unrenoviert war - die Kosten für die bereits im Übergabeprotokoll
dokumentierten notwendigen Reparaturen oder Renovierungen;
2. die zum Bezugszeitpunkt objektiv vorhandenen Mängel (z.B. ver-
steckte Mängel).
3. Veränderungen oder Verschlechterungen an den versicherten Sachen
(§ 2), die nach dem Einzug durch normale Abnutzung oder Verschleiß
entstanden sind;
4. finanzielle Schäden durch:
a) Mietausfälle und fortlaufende Mietnebenkosten;
b) Mahn- und Prozesskosten infolge außergerichtlicher und gerichtli-
cher Inanspruchnahme des Mieters aufgrund des Versicherungsfalles;
5. Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institu-
tionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind,
wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

§ 6 Versicherungssumme / Entschädigungsgrenze
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf die im Versi-
cherungsschein genannte Versicherungssumme.

§ 7 Selbstbeteiligung
Der Versicherungsnehmer trägt je Versicherungsfall eine Selbstbeteili-
gung in Höhe von drei Monats-Kaltmieten.

§ 8 Subsidiarität
Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer insoweit keinen
Versicherungsschutz, als der Versicherungsnehmer Entschädigung aus
einem anderen Versicherungsvertrag des Versicherungsnehmers oder
des Mieters verlangen kann (z.B. Feuer-, Leitungswasserversicherung).

§ 9 Entschädigungsberechnung
1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei
a) zerstörten Sachen der Versicherungswert bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles. Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert (/-preis)
von Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand (Neuwert);
b) beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt
des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur nicht aus-
zugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch der Versicherungswert
bei Eintritt des Versicherungsfalles. Wird durch den Schaden die Ge-
brauchsfähigkeit einer Sache nicht beeinträchtigt und ist dem Versiche-
rungsnehmer die Nutzung ohne Reparatur zumutbar (sogenannte
Schönheitsschäden), so ist die Beeinträchtigung durch Zahlung des Be-
trages auszugleichen, der dem Minderwert entspricht.
2. Restwerte werden in Fällen von Nr. 1 angerechnet.
3. Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer
vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer Umsatzsteuer tatsächlich nicht zahlt bzw. gezahlt hat.

§ 10 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1. Fälligkeit der Entschädigung
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers
zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. Der
Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens
den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sa-
che mindestens zu zahlen ist.
2. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund
eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens zu verzinsen, soweit
sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet
werden kann.
b) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszins-
satz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch
bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.
c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.



3. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a) ist der Zeit-
raum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt
werden kann.
4. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers
bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versi-
cherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versi-
cherungsfalles noch läuft.

§ 11 Sachverständigenverfahren
1. Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles
verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenver-
fahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren können
Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.
2. Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere
Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.
3. Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) einen Sach-
verständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sach-
verständigen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) auffordern, den
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständi-
ge nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung
benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Scha-
denort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist
auf diese Folge hinzuweisen.
b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Personen benennen,
die Mitbewerber des Versicherungsnehmers sind oder mit ihm in dau-
ernder Geschäftsverbindung stehen; ferner keine Personen, die bei Mit-
bewerbern oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in ei-
nem ähnlichen Verhältnis stehen.
c) Beide Sachverständige benennen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail) vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen
als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benen-
nung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die
Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.
4.Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschä-
digten versicherten Sachen sowie deren Wiederherstellungs- und Wie-
derbeschaffungskosten und die Zeitwerte zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles;
b) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den
versicherten Mietausfall bzw. Mietwert.
5. Verfahren nach Feststellung
Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen beiden Parteien
gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen vonein-
ander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann.
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der
durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. Die Fest-
stellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Ver-
tragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie of-
fenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund die-
ser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschä-
digung. Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen
die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.
6. Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten
ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Partei-
en je zur Hälfte.
7. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des
Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 12 Beitragsanpassung, Beitragsänderung
1. Der Beitrag wird unter Berücksichtigung der in den Kalkulationsun-
terlagen des Versicherers niedergelegten Beitragsfaktoren (z.B. Scha-
den- und Kostenaufwand, Bestandszusammensetzung, Stornoquote) für
eine ausreichend große Anzahl gleichartiger Risiken eines Tarifs (Be-
standsgruppe) unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der Versi-
cherungsmathematik und Versicherungstechnik ermittelt.
Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den
Tarifmerkmalen, die sich aus dem Tarif des Versicherers und aus son-
stigen Vereinbarungen ergeben. Tarifmerkmale sind alle Informationen,
die der Versicherer zur Bestimmung des versicherten Risikos und zur
Berechnung des Beitrages im Antrag abfragt und im Versicherungs-
schein dokumentiert.
2. Der Versicherer überprüft jährlich unter Berücksichtigung der tat-
sächlichen Werte der letzten 3 Kalenderjahre, ob sich die von ihm kal-
kulierten Werte der einzelnen Bestandsgruppen bestätigt haben. Unter-
nehmensübergreifende Daten dürfen für den Fall herangezogen werden,
dass eine ausreichende Grundlage unternehmenseigener Daten nicht zur
Verfügung steht.
3. Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jedes Versiche-
rungsjahres, zu dem er ein ordentliches Kündigungsrecht hat, berech-
tigt, den für bestehende Verträge geltenden Beitrag, auch soweit diese
für erweiterten Versicherungsschutz vereinbart ist, für die einzelnen
Bestandsgruppen anzupassen, wenn
a) die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezogenen
Beitragsfaktoren beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der letzten
Beitragsanpassung eingetreten sind und weder vorhersehbar noch be-
einflussbar waren und
b) die Abweichung mindestens 3 Prozent beträgt (Bagatellgrenze).
Der neue Beitrag ist unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der
Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik den tatsächlichen
Werten angemessen anzupassen und darf nicht höher sein als der Bei-
trag des Tarifs für neu abzuschließende Verträge mit gleichen Tarif-
merkmalen und gleichem Deckungsumfang. Ist der Beitrag nach der
festgestellten Abweichung zu senken, so ist der Versicherer dazu ver-
pflichtet.
4. Steht dem Versicherer zum Ende eines Versicherungsjahres kein or-
dentliches Kündigungsrecht zu, darf er den Beitrag nach obigen
Grundsätzen zu Beginn eines neuen Versicherungsjahres nur anpassen,
wenn und soweit der kalkulierte Schaden- und Kostenaufwand von den
tatsächlichen Werten abweicht. Die weiteren Beitragsfaktoren bleiben
bei einer solchen Anpassung außer Betracht.
5. Der neue Beitrag wird mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres
wirksam. Für eine Beitragserhöhung gilt dies aber nur, wenn
a) der Versicherer dem Versicherungsnehmer in Textform (z.B. Brief,
Fax, E-Mail) die Beitragserhöhung unter Hinweis auf den Unterschied
zwischen altem und neuen Beitrag einen Monat vor dem Zeitpunkt des
Wirksamwerdens mitgeteilt und
b) ihn über sein Recht nach Nr. 7 belehrt hat.
6. Liegen die berechneten Beitragsänderungen unterhalb der Bagatell-
grenze (Nr. 3 b), sind die festgestellten Abweichungen bei der nächsten
Beitragsanpassung zu berücksichtigen.
7. Bei Erhöhung des Beitrages kann der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, kündigen. Andernfalls
wird der Vertrag mit dem geänderten Beitrag fortgeführt.



Abschnitt B - Rechte und Pflichten

§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters
1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumstän-
den
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach
denen der Versicherer in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) gefragt hat
und die für dessen Entsc hluss erheblich sind, den Vertrag mit dem
vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch
insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung,
aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform (z.B. Brief,
Fax, E-Mail) zusätzliche Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich ver-
letzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Ge-
fahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen,
so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers
rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer
unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. Erhöht sich
durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder
schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeig-
ten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers oh-
ne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertrags-
änderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen
Kündigungsrecht hinzuweisen.
b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1,
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versi-
cherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt. Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers
ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen
Bedingungen abgeschlossen hätte. Tritt der Versicherer nach Eintritt
des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet,
es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung
der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig
verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1
leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, der
Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
ständen zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.
d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt
(b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige An-
zeige kannte.
e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
anzufechten, bleibt unberührt.
3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt (Nr. 2 b)
oder zur Kündigung (Nr. 2 c) muss der Versicherer innerhalb eines
Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben,
auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich
weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände
Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht be-
gründen.
4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt (Nr. 2 b)
und zur Kündigung (Nr. 2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) auf die Folgen der Verletzung der Anzeige-
pflicht hingewiesen hat.
5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und Nr. 2 sowohl die

Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit zur Last fällt.
6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Nr. 2a), zum
Rücktritt (Nr. 2b) und zur Kündigung (Nr. 2c) erlöschen mit Ablauf
von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versiche-
rungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft
sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter
die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Wartezeit, Beitrag und Versiche-
rungsteuer
1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitpunkt - Mittags 12:00 Uhr -, wenn der Versicherungs-
nehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von
Abschnitt B § 3 Nr. 1 zahlt.
Endet bei einem Versichererwechsel die Vorversicherung mit Ablauf
des Tages vor dem im Versicherungsschein ausgewiesenen Tag des
Versicherungsbeginns, beginnt die Versicherung mit dessen Tagesbe-
ginn, damit keine Lücke im Versicherungsschutz entsteht.
2. Wartezeit
Für bei Abschluss des Vertrages bereits vermietete Wohnungen, besteht
erst nach Ablauf von sechs Monaten - gerechnet ab Abschluss dieser
Versicherung - Versicherungsschutz (Wartezeit).
3. Beitrag
Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Betrag
(Einmalbeitrag) durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jah-
resbeiträge (laufende Beiträge) entrichtet werden. Die Versicherungspe-
riode umfasst bei unterjähriger Beitragszahlung entsprechend der Zah-
lungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.
4. Versicherungsteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die
der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe
zu entrichten hat.

§ 3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger
Beitrag
1. Der erste oder einmalige Beitrag ist, abweichend von der gesetzlichen
Regelung (§ 33 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz) nach Zugang des
Versicherungsscheins fällig und ist unverzüglich zu zahlen, jedoch nicht
vor dem vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginn.
2. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu
vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags
eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch einen auffälligen Hin-
weis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung
des Beitrags aufmerksam gemacht hat.
3. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, so-
lange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurück-
treten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

§ 4 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
1. Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am
Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. Die Zahlung
gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der
Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.
2. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-
rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die ver-
spätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt,
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.



Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform (z.B. Brief,
Fax, E-Mail) eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wo-
chen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die
rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Nr. 3 und Nr.4 mit dem
Fristablauf verbunden sind.
3. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in Verzug,
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz,
wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Nr. 2 Absatz 3 darauf
hingewiesen wurde.
4. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit
der Zahlungsaufforderung nach Nr. 2 Absatz 3 darauf hingewiesen hat.
5. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so ver-
bunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versi-
cherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist;
hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich
hinzuweisen.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer da-
nach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der
Vertrag fort. Das gleiche gilt, wenn die Kündigung zusammen mit der
Mahnung ausgesprochen wird und der Versicherungsnehmer innerhalb
eines Monats nach Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist
zahlt. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung
und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungs-
schutz. Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach Nr. 3 bleibt unbe-
rührt.

§ 5 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat
1. Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht.
2. Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsneh-
mers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) abgegebenen Zahlungsaufforderung des Ver-
sicherers erfolgt.
3. Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der
Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Bei-
trag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt,
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der
Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflich-
tet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail) aufgefordert worden ist.

§ 6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit
durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den
Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat.

§ 7 Dauer und Ende des Vertrages, Wegfall des versicherten Interesses
1. Dauer und Ende des Vertrages
a) Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr.
b) Der Vertrag kann vom Versicherungsnehmer auch während des er-
sten Versicherungsjahres zum ersten eines jeden Monats in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) gekündigt werden.
c) Der Vertrag kann vom Versicherer jeweils zum Ende des Versiche-
rungsjahres, frühestens zum vereinbarten Ablauf, gekündigt werden.
d) Die Kündigung muss dem Versicherungsnehmer oder dem Versiche-
rer spätestens einen Monat vor dem Kündigungstermin zugegangen
sein. Der Vertrag endet an dem jeweiligen Tag, Mittags 12:00 Uhr.
e) Der Vertrag verlängert sich um ein Jahr und weiter von Jahr zu
Jahr, wenn er zu dem vereinbarten Vertragsablauf ungekündigt ist.
2. Wegfall des versicherten Interesses
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so er-
lischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht
der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung
dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu
dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Der Versicherungsnehmer hat vor Vermietung der Wohneinheit vom
Mieter eine Selbstauskunft sowie einen amtlichen Identitätsnachweis
(z.B. Kopie des Personalausweises) einzufordern.
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig
eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber
dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer

aa) innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vor-
sätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.
bb) nach Nr. 3 ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen;
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich - ggf. auch mündlich oder tele-
fonisch - anzuzeigen;
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minde-
rung - ggf. auch mündlich oder telefonisch - einzuholen, wenn die
Umstände dies gestatten;
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minde-
rung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an
dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem
Ermessen zu handeln;
ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum un-
verzüglich der Polizei anzuzeigen;
ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis
aller abhanden gekommenen Sachen (Stehlgutliste) einzureichen.
Sind abhandengekommene Sachen der Polizeidienststelle nicht oder
nicht unverzüglich angezeigt, so kann der Versicherer für diese Sa-
chen von der Entschädigungspflicht frei sein.
gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Scha-
denstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer frei-
gegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos)
und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den
Versicherer aufzubewahren;
hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft -
auf Verlangen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) - zu erteilen,
die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der
Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Unter-
suchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Um-
fang der Entschädigungspflicht zu gestatten;
ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Be-
schaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem
Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr.2a) ebenfalls zu
erfüllen - soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Um-
ständen möglich ist.
c) Ferner ist der Versicherungsnehmer- soweit zumutbar - verpflichtet,
dem Versicherer Auskünfte zu möglichen Ansprüchen gegenüber scha-
denverursachenden Dritten zu erteilen.
3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder
Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Lei-
stung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.
b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Ver-
sicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist.



c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der
Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 9 Mehrere Versicherer
1. Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr
versichert hat, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer
und der Versicherungsumfang anzugeben.
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vor-
sätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in Abschnitt
B § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein,
wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von
der anderen Versicherung erlangt hat.
3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr
versichert und übersteigt die Summe der Entschädigungen, die von je-
dem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen
wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.
b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet,
dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach
seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Gan-
zen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlan-
gen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versi-
cherer bestehen. Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicher-
te aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben
Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag
in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt
nicht höher ist, als wenn das gesamte Risiko nur in diesem Vertrag in
Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädi-
gungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen
Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als
wenn das gesamte Risiko in diesem Vertrag in Deckung gegeben wor-
den wäre.
c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag
nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt.
4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfach-
versicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der
Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später
geschlossene Vertrag aufgehoben oder unter verhältnismäßiger Minde-
rung des Beitrages auf den Umfang herabgesetzt wird, der durch die
frühere Versicherung nicht gedeckt ist. Die Aufhebung des Vertrages
wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versiche-
rer zugeht.

§ 10 Versicherung für fremde Rechnung
1. Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen
Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die
Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn
der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.
2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versi-
cherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine
Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlan-
gen.
3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers
von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde
Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu
berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsneh-
mers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsneh-
mer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten

nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versi-
cherungsnehmers ist.
b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich
oder nicht zumutbar war.
c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der
Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten ge-
schlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

§ 11 Übergang von Ersatzansprüchen
1. Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Drit-
ten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Ver-
sicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil
des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der
Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der
er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der
Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat
den Schaden vorsätzlich verursacht.
2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Si-
cherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der gelten-
den Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch
den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der
Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge des-
sen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-
rungsnehmer.

§ 12 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragspar-
teien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Text-
form (z.B. Brief, Fax, E-Mail) zu erklären. Sie muss dem Vertrags-
partner spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der
Entschädigung zugegangen sein.
2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis
mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ab-
lauf des Versicherungsjahres in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) zu
kündigen.
3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 13 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungs-
falles
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich
herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil
wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt,
so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.
b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei,
so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis
zu kürzen.
2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versi-
cherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den
Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht
oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Be-
trugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1
als bewiesen.



§ 14 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
1. Zuständige Stelle
Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen
an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versiche-
rungsschein oder seinen Nachträgen als zuständig bezeichnete Ge-
schäftsstelle gerichtet werden.
2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes
als zugegangen. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht
angezeigten Namensänderung.
3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift
seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entspre-
chend Anwendung.

§ 15 Repräsentanten, mehrere Versicherungsnehmer
1. Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten
seiner Repräsentanten zurechnen lassen.
2. Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, muss sich
jeder Versicherungsnehmer Kenntnis und Verhalten der übrigen Versi-
cherungsnehmer zurechnen lassen.

§ 16 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begrün-
denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller
nicht mit.

§ 17 Bedingungsanpassungsklausel
1. Der Versicherer ist berechtigt, die jeweils betroffenen Bedingungen
des Versicherungsvertrages zu ändern, zu ergänzen oder zu ersetzen
(Anpassung), wenn
a) sich Änderungen bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechtsvor-
schriften unmittelbar auf sie auswirken,
b) sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zu ihnen ändert,
c) ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechtskräftig feststellt oder
d) sie durch das Versicherungsaufsichts- oder Kartellamt durch be-
standskräftigen Verwaltungsakt für mit geltendem Recht nicht verein-
bar erklärt werden oder gegen Leitlinien oder Rundschreiben dieser
Behörden verstoßen.
2. Die Anpassung kommt nur in Betracht für Bedingungen über Ge-
genstand und Umfang der Versicherung, Ausschlüsse, Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers nach Vertragsschluss, Beitragsanpassung,
Vertragsdauer und Kündigung.
3. Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genannten Ände-
rungsanlässe das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhältnis zwi-
schen Leistung und Gegenleistung in nicht unbedeutendem Maße ge-
stört ist. In den Fällen der Unwirksamkeit und der Beanstandung ein-
zelner Bedingungen ist die Anpassung darüber hinaus nur dann zuläs-
sig, wenn die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen enthalten, die
an die Stelle der unwirksamen oder beanstandeten Bedingungen treten.
4. Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte
Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bei Gesamtbetrach-
tung der Anpassung nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers ge-
ändert werden (Verschlechterungsverbot). Die Anpassung muss nach
den Grundsätzen einer ergänzenden Vertragsauslegung unter Wahrung
der beiderseitigen Interessen erfolgen.
5. Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten Voraus-
setzungen für im Wesentlichen inhaltsgleiche Bedingungen des Versi-
cherers, wenn sich die gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen
gegen Bedingungen anderer Versicherer richten.
6. Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpassung muss von ei-
nem unabhängigen Treuhänder überprüft und bestätigt werden. Die
Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes für die Bestellung
eines Treuhänders gelten entsprechend.

7. Die angepassten Bedingungen werden dem Versicherungsnehmer in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) bekanntgegeben und erläutert. Der
Versicherungsnehmer kann den Vertrag bis und zum Zeitpunkt des In-
krafttretens der Änderung kündigen.

§ 18 Zuständiges Gericht
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver-
mittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung ei-
nes solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung han-
delt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Ge-
richt geltend machen.
2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver-
mittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung han-
delt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz
oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht gel-
tend machen.

§ 19 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 20 Sanktionsklausel
Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - Versi-
cherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertrags-
parteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsank-
tionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepu-
blik Deutschland entgegenstehen.

§ 21 Begriffsbestimmung - Versicherungsjahr
Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf
Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus gan-
zen Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt.
Die folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf
sind jeweils ganze Jahre.

§ 22 Wenn der Versicherungsnehmer mit dem Versicherer einmal nicht
zufrieden ist

1. Versicherungsombudsmann

Wenn der Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Verbraucher
mit der Entscheidung des Versicherers nicht zufrieden ist oder eine
Verhandlung mit dem Versicherer einmal nicht zu dem gewünschten
Ergebnis geführt hat, kann der Verbraucher sich an den Ombudsmann
für Versicherungen wenden:
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Telefon: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000
(kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz).
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für
Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle.
Der Versicherer hat sich verpflichtet an dem Schlichtungsverfahren
teilzunehmen.
Verbraucher, die diesen Vertrag online (z.B. über eine Webseite oder
per E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde
auch an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre
Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsom-
budsmann weitergeleitet.

2. Versicherungsaufsicht
Ist der Versicherungsnehmer mit der Betreuung des Versicherers nicht
zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsab-
wicklung auf, kann der Versicherungsnehmer sich auch an die für den
Versicherer zuständige Aufsicht wenden. Versicherungsunternehmen
unterliegen der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht.



Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
Telefon: 0228 4108-0, Fax: 0228 4108-1550
Es ist zu beachten, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

3. Rechtsweg
Außerdem hat der Versicherungsnehmer die Möglichkeit, den Rechts-
weg zu beschreiten.
Bei Meinungsverschiedenheiten zur Höhe des Schadens in der Versi-
cherung Sachschäden durch Mieter an vermietetem Eigentum kann der
Versicherungsnehmer auch das Sachverständigenverfahren nach Ab-
schnitt A § 11 der diesem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen
nutzen.
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Abschnitt A - Umfang und Leistungen

§ 1 Versicherte Gefahr; Versicherungsfall

1. Versicherungsfall
Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe Abschnitt A § 3), die
durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden.

2. Nicht versicherte Gefahren und Schäden
a) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf

aa) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B. Schram-
men, Kratzer, Muschelausbrüche, Absplitterungen);
bb) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-Iso-
lierverglasungen;

b) Nicht versichert sind Schäden, die durch
aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Verpuffung, Anprall
oder Absturz eines Luftfahrzeuges oder eines unbemannten Flug-
körpers, seiner Teile oder seiner Ladung, Anprall von Straßen-,
Schienen-, Wasserfahrzeugen;
bb) Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus;
cc) Sturm, Hagel;
dd) Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schnee-
druck, Lawinen oder Vulkanausbruch

entstehen und soweit für diese anderweitig Versicherungsschutz besteht.

§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie
1. Ausschluss Krieg
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf Schäden durch Kriegsereignisse jeder Art, dazu gehören
auch Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.

2. Ausschluss Innere Unruhen
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf Schäden durch innere Unruhen.
3. Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder ra-
dioaktive Substanzen.

§ 3 Versicherte und nicht versicherte Sachen
1. Versicherte Sachen
Versichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten, fertig einge-
setzten oder montierten
a) Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas;
b) Scheiben und Platten aus Kunststoff;
c) Glasbausteine und Profilbaugläser;
d) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff;
e) künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel (z.B.
Motivdarstellung durch Glasmalerei, Ätzung und Schliff; Blei- und
Messingverglasung mit künstlerischer Bearbeitung).
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 750,- Euro begrenzt;
f) sonstigen Sachen, die im Versicherungsschein ausdrücklich benannt
sind.

2. Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind
a) optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskörper und
Handspiegel;
b) Scheiben von Sonnenkollektoren / Photovoltaikanlagen;
c) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind;
d) Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Bestandteil elek-
tronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- und Kommunikationsgeräte
sind (z. B. Bildschirme von Fernsehgeräten, Computer-Displays).

§ 4 Versicherte Kosten, Aufwendungsersatz
1. Versicherte Kosten
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen und
tatsächlich angefallenen Kosten für
a) das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverschalungen,
Notverglasungen);
b) das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten Ablagerungs-
platz und für die Entsorgung (Entsorgungskosten);
c) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren von
versicherten Sachen durch deren Lage verteuert (z. B. Kran- oder Ge-
rüstkosten). Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 750,- Euro
begrenzt;

d) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das Einsetzen
von Ersatzscheiben behindern (z. B. Schutzgitter, Schutzstangen,
Markisen usw.). Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 750,-
Euro begrenzt;
e) die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen,
Lichtfilterlacken und Folien auf den versicherten Sachen (siehe Ab-
schnitt A § 3). Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 250,- Eu-
ro begrenzt;
f) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauer-
werk, Schutz und Alarmeinrichtungen. Die Entschädigung ist je Versi-
cherungsfall auf 250,- Euro begrenzt.

2. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach
zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte
oder die er auf Weisung des Versicherers macht.
b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmit-
telbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen
Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwen-
dungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen
objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich
waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.
c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er
auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend kürzen, dies
gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung der Versicherers
entstanden sind.
d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versi-
cherte Sachen ist je Versicherungsfall auf die im Versicherungsschein
vereinbarte Höchstentschädigung begrenzt; dies gilt jedoch nicht, so-
weit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.
e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderli-
chen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

3. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die
Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens,
sofern diese den Umständen nach geboten waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand
hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er vom Versicherer
aufgefordert wurde.
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, so kann er
auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen.

4. Nicht versicherte Kosten
Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfelei-
stung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse
kostenfrei zu erbringen sind.

§ 5 Versicherungsort

Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten
Gebäude oder Räume von Gebäuden.
Soweit Versicherungsschutz für bewegliche Sachen vereinbart ist, be-
steht dieser nur innerhalb des Versicherungsortes.

§ 6 Anpassung des Beitrages

1. Der Beitrag wird unter Berücksichtigung der in den Kalkulationsun-
terlagen des Versicherers niedergelegten Beitragsfaktoren (z.B. Schaden
und Kostenaufwand, Bestandszusammensetzung, Stornoquote) für eine
ausreichend große Anzahl gleichartiger Glasrisiken eines Tarifs (Be-
standsgruppe) unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der Versi-
cherungsmathematik und Versicherungstechnik ermittelt.
Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den
Tarifmerkmalen, die sich aus dem Tarif des Versicherers, aus Abschnitt
A § 6 a) und aus sonstigen Vereinbarungen ergeben (z.B. Risikoart und
Berufsgruppe). Tarifmerkmale sind alle Informationen, die der Versi-
cherer zur Bestimmung des versicherten Risikos und zur Berechnung
des Beitrages im Antrag abfragt und im Versicherungsschein doku-
mentiert.
2. Der Versicherer überprüft jährlich unter Berücksichtigung der tat-
sächlichen Werte der letzten 3 Kalenderjahre, ob sich die von ihm kal-
kulierten Werte der einzelnen Bestandsgruppen bestätigt haben. Un-
ternehmensübergreifende Daten dürfen für den Fall herangezogen wer-
den, dass eine ausreichende Grundlage unternehmenseigener Daten
nicht zur Verfügung steht.



3. Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jedes Versiche-
rungsjahres, zu dem er ein ordentliches Kündigungsrecht hat, berech-
tigt, den für bestehende Verträge geltenden Beitrag, auch soweit dieser
für erweiterten Versicherungsschutz vereinbart ist, für die einzelnen
Bestandsgruppen anzupassen, wenn
a) die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezogenen
Beitragsfaktoren beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der letzten
Beitragsanpassung eingetreten sind und weder vorhersehbar noch be-
einflussbar waren und
b) die Abweichung mindestens 3 Prozent beträgt (Bagatellgrenze).
Der neue Beitrag ist unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der
Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik den tatsächlichen
Werten angemessen anzupassen und darf nicht höher sein als der Bei-
trag des Tarifs für neu abzuschließende Verträge mit gleichen Tarif-
merkmalen und gleichem Deckungsumfang.
Ist der Beitrag nach der festgestellten Abweichung zu senken, so ist der
Versicherer dazu verpflichtet.
4. Steht dem Versicherer zum Ende eines Versicherungsjahres kein or-
dentliches Kündigungsrecht zu, darf er den Beitrag nach obigen
Grundsätzen zu Beginn eines neuen Versicherungsjahres nur anpassen,
wenn und soweit der kalkulierte Schaden- und Kostenaufwand von den
tatsächlichen Werten abweicht. Die weiteren Beitragsfaktoren bleiben
bei einer solchen Anpassung außer Betracht.
5. Der neue Beitrag wird mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres
wirksam. Für eine Beitragserhöhung gilt dies aber nur, wenn der Ver-
sicherer dem Versicherungsnehmer in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail)
a) die Beitragserhöhung unter Hinweis auf den Unterschied zwischen
altem und neuem Beitrag einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens mitgeteilt und
b) ihn über sein Recht nach Nr. 7 belehrt hat.
6. Liegen die berechneten Beitragsänderungen unterhalb der Bagatell-
grenze (Nr. 3 b), sind die festgestellten Abweichungen bei der nächsten
Beitragsanpassung zu berücksichtigen.
7. Bei Erhöhung des Beitrages kann der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, kündigen. Andernfalls
wird der Vertrag mit dem geänderten Beitrag fortgeführt.

§ 6 a Tarifmerkmale
Der Versicherer geht unternehmensbezogen nach den bisherigen Scha-
denverläufen davon aus, dass das versicherte Risiko unter anderem
durch das nachfolgende Tarifmerkmal und Tarifmerkmalsklassen be-
stimmt wird.

1. Tarifmerkmal Berufsgruppe
a) Der Beitrag richtet sich nach der Berufsgruppe der der im Versiche-
rungsschein erstgenannte Versicherungsnehmer angehört.
b) Es gilt folgende Einteilung:

Tarifmerkmalsklasse Bezeichnung

Berufsgruppe B: Beamte
Berufsgruppe V: Versicherungsangestellte
Berufsgruppe N: alle weiteren Berufsgruppen

Die Berufsgruppe B wird ausschließlich unter der Marke DBV Deut-
sche Beamtenversicherung angeboten.
c) Definition der Berufsgruppen:

aa) Berufsgruppe B:
Die Berufsgruppe B wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es
sich bei den Versicherungsnehmern handelt um:
(1) Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter folgender juristischer
Personen und Einrichtungen:
- Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des deutschen öffentlichen Rechts;
- juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck
Aufgaben wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen
würden;
- mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenord-
nung);
- gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung),
die im Hauptzweck der Gesundheitspflege, Fürsorge, der Jugend-
und Altenpflege oder im Hauptzweck der Förderung der Wissen-
schaft, Kunst, Religion, Erziehung oder der Volks- und Berufsbil-
dung dienen;

- Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dien-
stes;
- überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen;
sofern ihre nicht selbständige und der Lohnsteuer unterliegende
Tätigkeit für diese mindestens 50 Prozent der normalen Arbeitszeit
beansprucht und sie von diesen besoldet oder entlohnt werden;
(2) die bei den unter (1) genannten juristischen Personen und Ein-
richtungen in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden
Personen;
(3) Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht
Wehr bzw. Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer);
(4) Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentli-
chen Dienstes, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) bis (3) un-
mittelbar vor ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beur-
laubung erfüllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind;
(5) nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von
Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und
Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die
jeweils bei ihrem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) er-
füllt haben;
(6) Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Ar-
beitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr,
Pensionären und Rentnern, die die Voraussetzungen gemäß (1) bis
(4) erfüllen. Voraussetzung ist, dass die Familienangehörigen nicht
erwerbstätig sind und mit den vorher genannten Personen in häus-
licher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden.

bb) Berufsgruppe V:
Die Berufsgruppe V wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es
sich bei dem Versicherungsnehmer handelt um:
(1) angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von Versicherungsun-
ternehmen im Sinne von § 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes;
(2) Inhaber und angestellte Mitarbeiter einer hauptberuflichen Ver-
sicherungsagentur;
(3) Ehegatten und eingetragene Lebenspartner von berechtigten
Personen gemäß (1) und (2), sofern sie nicht erwerbstätig sind, mit
den Berechtigten in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen
unterhalten werden;
(4) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß
(1) und (2) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und
nicht anderweitig berufstätig sind, sowie Witwen und Witwer von
Berechtigten, die jeweils bei ihrem Tode die Voraussetzungen ge-
mäß (1) und (2) erfüllt haben.
(5) Die Berufsgruppe V kann nur dann Anwendung finden, wenn
der Versicherungsnehmer den Beitragseinzug im Wege des SEPA-
Lastschriftmandates zustimmt.

cc) Berufsgruppe N:
Die Berufsgruppe N wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn der
Beruf des Versicherungsnehmers nicht den unter aa) bis bb) ge-
nannten Berufsgruppen zuzuordnen ist.

2. Zuordnung zu den Tarifmerkmalen
a) Die Zuordnung zu den Tarifmerkmalen gilt, solange die jeweiligen
Voraussetzungen erfüllt sind. Änderungen hat der Versicherungsneh-
mer dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Bewirkt die Änderung
auch eine Änderung der Zuordnung zu einer der Tarifmerkmalsklassen,
wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Änderung nach der neuen Ta-
rifmerkmalsklasse berechnet.
b) Fehlen die zur Zuordnung des Vertrages zu einer Tarifmerkmals-
klasse notwendigen Angaben bei Abschluss des Vertrages, gilt die Ta-
rifmerkmalsklasse mit dem höchsten Beitrag als vereinbart. Werden die
Angaben später nachgeholt, gilt der Beitrag nach der zutreffenden Ta-
rifmerkmalsklasse ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Meldung beim
Versicherer als vereinbart.
c) Der Versicherer ist berechtigt, jährlich einmal die Angaben für die
Zuordnung des Vertrages zu Tarifmerkmalsklassen zu prüfen und vom
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten entsprechende Nachweise an-
zufordern. Kommt der Versicherungsnehmer der Aufforderung des
Versicherers nicht binnen eines Monats nach, wird der Beitrag vom
Beginn des laufenden Versicherungsjahres an nach der Tarifmerkmals-
klasse mit dem höchsten Beitrag berechnet.
d) Wurde der Versicherungsvertrag aufgrund schuldhaft unrichtiger
Angaben des Versicherungsnehmers einer günstigeren Tarifmerkmals-
klasse zugeordnet oder diese Zuordnung während der Vertragslaufzeit
schuldhaft beibehalten, wird der Beitrag rückwirkend ab Beginn des
laufenden Versicherungsjahres nach der bei richtiger Zuordnung gel-
tenden Tarifmerkmalsklasse berechnet und die Differenz nacherhoben.



Zusätzlich wird eine Vertragsstrafe in Höhe eines Jahresbeitrages für
das laufende Versicherungsjahr erhoben, die sofort fällig ist und nach
der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse berechnet wird. Insoweit werden
die Rechte des Versicherers nach den §§ 1 und 9 des Abschnitt B aus-
geschlossen.

3. Änderungen von Tarifmerkmalen
a) Der Versicherer ist berechtigt, die Regelungen über die Tarifmerk-
male zu ändern, aufzuheben, zu ersetzen oder zu ergänzen, wenn sich
anhand der zukünftigen, unternehmensbezogenen Schadenentwicklung
herausstellt, dass die vereinbarten Tarifmerkmale gar nicht, nicht in
dem kalkulierten Umfang oder nicht allein für den Umfang des versi-
cherten Risikos bestimmend sind.
Außerdem ist er verpflichtet, einzelne Tarifmerkmalsklassen zusam-
menzufassen, wenn die tatsächliche Anzahl der Versicherungsnehmer
einer Tarifmerkmalsklasse nicht groß genug ist, um Zufallsschwankun-
gen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschließen.
b) Die neue Regelung muss das versicherte Risiko, dessen Umfang und
die veränderte Schadenentwicklung widerspiegeln. Beitrag und Versi-
cherungsleistung müssen weiterhin in einem angemessenen Verhältnis
stehen.
c) Änderungen nach a) gelten ab Beginn des nächsten Versicherungs-
jahres, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer
- einen Monat vor Inkrafttreten über die Anpassung unter Erläute-

rung der Unterschiede zwischen altem und neuen Tarif sowie altem
und neuem Beitrag und

- über sein Kündigungsrecht nach d) in Textform (z.B. Brief, Fax,
E-Mail) informiert hat.

d) Im Fall einer Änderung nach a) kann der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers zum Ablauf des laufenden Versicherungsjahres
kündigen, und zwar auch dann, wenn die Anpassung nicht zu einer
Beitragserhöhung führt.

§ 7 Wohnungswechsel

1. Umzug in eine neue Wohnung
Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der Versiche-
rungsschutz auf die neue Wohnung über. Während des Wohnungs-
wechsels besteht in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Der Ver-
sicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei
Monate nach Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt,
in dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue Wohnung ge-
bracht werden.

2. Mehrere Wohnungen
Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige Wohnung,
geht der Versicherungsschutz nicht über, wenn er die alte Wohnung
weiterhin bewohnt (Doppelwohnsitz); für eine Übergangszeit von zwei
Monaten besteht Versicherungsschutz in beiden Wohnungen.

3. Umzug ins Ausland
Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land, so geht der Versicherungsschutz nicht auf die neue Wohnung
über. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt
spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn.

4. Anzeige der neuen Wohnung
a) Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Beginn des Ein-
zuges dem Versicherer mit Angabe der neuen Wohnfläche in Quadrat-
metern bzw. sonstiger für die Beitragsberechnung erforderlichen Um-
stände anzuzeigen.
b) Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnfläche oder ein
sonstiger für die Beitragsberechnung erforderlicher Umstand und wird
der Versicherungsschutz nicht entsprechend angepasst, kann dies zu
Unterversicherung führen (siehe Abschnitt A § 8 Nr. 5).

5. Festlegung der neuen Beiträge, Kündigungsrecht
a) Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung gültigen
Tarifbestimmungen des Versicherers.
b) Bei einer Erhöhung des Beitrages aufgrund veränderter Beitragssätze
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Die Kündigung
hat spätestens einen Monat nach Zugang der Mitteilung über die Er-
höhung zu erfolgen. Sie wird einen Monat nach Zugang wirksam. Die
Kündigung ist in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) zu erklären.
c) Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versicherungsneh-
mer den Beitrag nur in der bisherigen Höhe zeitanteilig bis zur Wirk-
samkeit der Kündigung beanspruchen.

6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung
a) Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungsnehmer
aus der Ehewohnung aus und bleibt der Ehegatte in der bisherigen
Ehewohnung zurück, so gelten als Versicherungsort (siehe Abschnitt
A § 5) die neue Wohnung des Versicherungsnehmers und die bisherige
Ehewohnung. Dies gilt bis zu einer Änderung des Versicherungsvertra-
ges, längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, auf
den Auszug des Versicherungsnehmers folgenden Beitragsfälligkeit.
Danach besteht Versicherungsschutz nur noch in der neuen Wohnung
des Versicherungsnehmers.
b) Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer
Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten aus der Ehewohnung aus,
so sind Versicherungsort (siehe Abschnitt A § 5) die bisherige Ehewoh-
nung und die neue Wohnung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt bis
zu einer Änderung des Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ab-
lauf von drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug des Ehegat-
ten folgenden Beitragsfälligkeit. Danach erlischt der Versicherungs-
schutz für die neue Wohnung.
c) Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt b) entsprechend.
Nach Ablauf der Frist von drei Monaten nach der nächsten, auf den
Auszug der Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit erlischt der Versi-
cherungsschutz für beide neuen Wohnungen.

7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften
Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften und Le-
benspartnerschaften, sofern beide Partner am Versicherungsort gemel-
det sind.

§ 8 Entschädigung als Sachleistung

1. Sachleistung
a) Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Sachleistung, zu
der er den Auftrag erteilt.
b) Sachleistung bedeutet, dass auf Veranlassung und Rechnung des
Versicherers die zerstörten oder beschädigten versicherten Sachen ent-
sorgt und in gleicher Art und Güte (siehe Abschnitt A § 3) an den
Schadenort geliefert und wieder eingesetzt werden (Naturalersatz).
c) Von der Sachleistung ausgenommen sind besondere Aufwendungen,
die zum Erreichen des Schadenortes (z. B. Gerüste, Kräne) bzw. im
Zusammenhang mit dem Einsetzen der Scheibe (z. B. Anstriche, De-
und Remontage von Vergitterungen) notwendig sind. Diese Aufwen-
dungen werden nur - soweit dies besonders vereinbart ist - in verein-
barter Höhe ersetzt (siehe Abschnitt A § 4 Nr. 1).
Falls solche besonderen Aufwendungen zur Erbringung der Sachlei-
stung notwendig sind, erteilt der Versicherer in Absprache mit dem
Versicherungsnehmer in dessen Namen den Auftrag hierzu. Der Versi-
cherer erstattet dem Versicherungsnehmer die Rechnungskosten bis zur
vereinbarten Höhe.
d) Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der Anglei-
chung unbeschädigter Sachen (z. B. Farbe und Struktur) an entschä-
digten Sachen sowie für fertigungsbedingte Abweichungen der Ersatz-
sache im äußeren Erscheinungsbild entstehen und erteilt hierzu keinen
Auftrag.

2. Abweichende Entschädigungsleistung
a) Im Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer ersetzt der Versi-
cherer den Geldbetrag, welcher dem unter Nr.1 beschriebenen Lei-
stungsumfang entspricht.
b) Darüber hinaus kann der Versicherer in Geld leisten, soweit eine
Ersatzbeschaffung durch den Versicherer zu den ortsüblichen Wieder-
herstellungskosten nicht möglich ist;
c) Wird Unterversicherung nach Nr. 5 festgestellt, leistet der Versiche-
rer ausschließlich in Geld.
d) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsneh-
mer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das gleiche gilt, soweit der
Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

3. Notverglasung / Notverschalung
Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverglasungen und
Notverschalungen, siehe Abschnitt A § 4 Nr. 1 a) kann vom Versiche-
rungsnehmer in Auftrag gegeben und als notwendige versicherte Ko-
sten geltend gemacht werden.

4. Kosten
a) Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe Abschnitt A § 4)
ist der Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalles.
b) Kürzungen nach Nr. 2 d) gelten entsprechend für die versicherten
Kosten.



5. Unterversicherung
a) Wenn festgestellt wird, dass aufgrund der im Antrag gemachten An-
gaben oder durch später eingetretene Änderungen ein zu niedriger Bei-
trag erhoben wurde, wird im Versicherungsfall nur der Teil des nach
Abschnitt A § 8 festgestellten Schadens (einschließlich versicherter Ko-
sten) ersetzt, der sich zum Schadenbetrag verhält wie der zuletzt be-
rechnete Jahresbeitrag zum erforderlichen Jahresbeitrag.
b) Die Rechte bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht (Ab-
schnitt B § 1) und Gefahrerhöhung (Abschnitt B § 9) bleiben unbe-
rührt.
c) Für die Entschädigungsberechnung versicherter Kosten (siehe Ab-
schnitt A § 4) gilt die Kürzung entsprechend.

§ 9 Selbstbeteiligung
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag
wird je Versicherungsfall um die vereinbarte und im
Versicherungsschein/seinen Nachträgen ausgewiesene Selbstbeteiligung
gekürzt. Dies gilt nicht für Schadenabwendungs- oder Schadenminde-
rungskosten (siehe Abschnitt A § 4 Nr. 2), die auf Weisung des Versi-
cherers angefallen sind.

§ 10 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung bei Geldleistung

1. Fälligkeit der Entschädigung
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers
zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Scha-
dens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der
Sache mindestens zu zahlen ist.
2. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund
eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens zu verzinsen, soweit
sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet
werden kann.
b) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszins-
satz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch
bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.
c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a) ist der Zeit-
raum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt
werden kann.
4. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers
bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versi-
cherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versi-
cherungsfalles noch läuft.

§ 11 Ergänzungsdeckung - sofern ausdrücklich vereinbart

Die Ergänzungsdeckung ist eine Anschlussdeckung zu einem bei einem
anderen Versicherer bestehenden Glasversicherungsvertrag (Vertrag).
Sie ergänzt den Versicherungsschutz des bei einem anderen Versicherer
bestehenden Vertrages um die durch unseren Vertrag gebotene Glas-
deckung.

1. Umfang der Ergänzungsdeckung
a) Versicherungsschutz besteht bis zu den jeweils in unserem Vertrag
vereinbarten Entschädigungsgrenzen.
b) Versicherungsschutz besteht nur, soweit aus dem bei einem anderen
Versicherer bestehenden Vertrag keine Leistung beansprucht werden
kann.

2. Ausschlüsse
Verweigert der andere Versicherer wegen Nichtzahlung des Beitrages
den Versicherungsschutz oder existiert kein Vertrag bei einem anderen
Versicherer, so besteht kein Anspruch auf Gewährung dieses Versiche-
rungsschutzes aus unserem Vertrag.

3. Dauer der Ergänzungsdeckung
Die Ergänzungsdeckung besteht bis zum Ablauf des bei einem anderen
Versicherer bestehenden Vertrages, längstens für die Dauer von drei
Jahren.

4. Beitrag für die Ergänzungsdeckung
a) Für die Dauer der Ergänzungsdeckung ist ein entsprechend dem
Deckungsumfang reduzierter Beitrag zu zahlen.
b) Mit dem Ende der Ergänzungsdeckung und dem Beginn des vollen
Versicherungsschutzes ist der volle Beitrag zu entrichten, über den der
Versicherungsnehmer mit einem Nachtrag zum Versicherungsschein
informiert wird.

5. Anzeigepflichten bei der Ergänzungsdeckung
Der Versicherungsnehmer muss den Versicherer unverzüglich infor-
mieren, wenn der Vertrag bei dem anderen Versicherer vor dem im
Versicherungsschein genannten Zeitpunkt endet.



Abschnitt B - Rechte und Pflichten

§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumstän-
den
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach
denen der Versicherer in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) gefragt hat
und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem ver-
einbarten Inhalt zu schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet,
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Ver-
sicherer in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) Fragen im Sinne des
Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich ver-
letzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Ge-
fahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen,
so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers
rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer
unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10
Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den
nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi-
cherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der
Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf
dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.
b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1,
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versi-
cherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktritts-
recht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abge-
schlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist
er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer
weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Um-
stand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Lei-
stungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet.
c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1
leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, der
Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
ständen zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.
d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt
(b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige An-
zeige kannte.
e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt (Nr. 2 b)
oder zur Kündigung (Nr. 2 c) muss der Versicherer innerhalb eines
Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben,
auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich
weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände
Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht be-
gründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt (Nr. 2 b)
und zur Kündigung (Nr. 2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) auf die Folgen der Verletzung der Anzeige-
pflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und Nr. 2 sowohl die
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum
Rücktritt (Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 2 c) erlöschen mit Ablauf
von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versiche-
rungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft
sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter
die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag und Versicherungsteuer

1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitpunkt - Mittags 12:00 Uhr -, wenn der Versicherungs-
nehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von
Abschnitt B § 3 Nr. 1 zahlt.
Endet bei einem Versichererwechsel die Vorversicherung mit Ablauf
des Tages vor dem im Versicherungsschein ausgewiesenen Tag des
Versicherungsbeginns, beginnt die Versicherung mit dessen Tagesbe-
ginn, damit keine Lücke im Versicherungsschutz entsteht.

2. Beitrag
Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Betrag
(Einmalbeitrag), durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jah-
resbeiträge (laufende Beiträge) entrichtet werden. Die Versicherungspe-
riode umfasst bei unterjähriger Beitragszahlung entsprechend der Zah-
lungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

3. Versicherungsteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die
der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe
zu entrichten hat.

§ 3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmaliger
Beitrag

1. Der erste oder einmalige Beitrag ist, abweichend von der gesetzlichen
Regelung (§ 33 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz) nach Zugang des
Versicherungsscheins fällig und ist unverzüglich zu zahlen, jedoch nicht
vor dem vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginn.
2. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu
vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags
eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch einen auffälligen Hin-
weis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung
des Beitrags aufmerksam gemacht hat.
3. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, so-
lange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurück-
treten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

§ 4 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag

1. Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am
Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-
schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.
2. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-
rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die ver-
spätete Zahlung nicht zu vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug ent-
standenen Schadens zu verlangen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform (z.B. Brief,
Fax, E-Mail) eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wo-
chen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die



rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Nr. 3 und Nr. 4 mit dem
Fristablauf verbunden sind.
3. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in Verzug,
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz,
wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Nr. 2 Absatz 3 darauf
hingewiesen wurde.
4. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit
der Zahlungsaufforderung nach Nr. 2 Absatz 3 darauf hingewiesen hat.
5. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so ver-
bunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versi-
cherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist;
hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich
hinzuweisen.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer da-
nach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der
Vertrag fort. Das gleiche gilt, wenn die Kündigung zusammen mit der
Mahnung ausgesprochen wird und der Versicherungsnehmer innerhalb
eines Monats nach Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist
zahlt. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung
und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungs-
schutz. Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach Nr. 3 bleibt unbe-
rührt.

§ 5 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat

1. Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht.
2. Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsneh-
mers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) abgegebenen Zahlungsaufforderung des Ver-
sicherers erfolgt.
3. Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der
Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Bei-
trag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt,
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der
Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflich-
tet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail) aufgefordert worden ist.

§ 6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit
durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den
Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat.

§ 7 Dauer und Ende des Vertrages, Wegfall des versicherten Interesses

1. Dauer und Ende des Vertrages
a) Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr.
b) Der Vertrag kann vom Versicherungsnehmer auch während des er-
sten Versicherungsjahres zum ersten eines jeden Monats in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) gekündigt werden.
c) Der Vertrag kann vom Versicherer jeweils zum Ende des Versiche-
rungsjahres, frühestens zum vereinbarten Ablauf, gekündigt werden.
d) Die Kündigung muss dem Versicherungsnehmer oder dem Versiche-
rer spätestens einen Monat vor dem Kündigungstermin zugegangen
sein. Der Vertrag endet an dem jeweiligen Tag, Mittags 12:00 Uhr.
e) Der Vertrag verlängert sich um ein Jahr und weiter von Jahr zu
Jahr, wenn er zu dem vereinbarten Vertragsablauf ungekündigt ist.

2. Wegfall des versicherten Interesses
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so er-
lischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht
der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung
dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu
dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.
a) Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollständige und dau-
erhafte Auflösung des versicherten Hausrates, u.a.

aa) nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine stationäre
Pflegeeinrichtung;
bb) nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung.

Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Interesses.

b) Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versicherungsneh-
mers zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Versicherers über die
vollständige und dauerhafte Haushaltsauflösung, spätestens jedoch zwei
Monate nach dem Tod des Versicherungsnehmers, wenn nicht bis zu
diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben Weise nutzt wie
der verstorbene Versicherungsnehmer.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles (Sicherheitsvorschriften)
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer
vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich
vereinbarten Sicherheitsvorschriften;
bb) dafür zu sorgen, dass die versicherten Sachen fachmännisch
nach den anerkannten Regeln der Technik erstellt und eingebaut
sind.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig
eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber
dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann

aa) der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der
Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.
bb) der Versicherer nach Nr. 3 ganz oder teilweise leistungsfrei
sein.

c) Führt die Obliegenheitsverletzung zu einer Gefahrerhöhung, so gilt
Abschnitt B § 9 Nr. 4. Danach kann der Versicherer zur Kündigung
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen;
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich - ggf. auch mündlich oder tele-
fonisch - anzuzeigen;
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minde-
rung - ggf. auch mündlich oder telefonisch - einzuholen, wenn die
Umstände dies gestatten;
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minde-
rung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an
dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem
Ermessen zu handeln;
ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum un-
verzüglich der Polizei anzuzeigen;
ff) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Scha-
denstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer frei-
gegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos)
und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den
Versicherer aufzubewahren;
gg) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft -
auf Verlangen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) - zu erteilen,
die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der
Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Unter-
suchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Um-
fang der Entschädigungspflicht zu gestatten
hh) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Be-
schaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem
Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls
zu erfüllen - soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen
Umständen möglich ist.
c) Ferner ist der Versicherungsnehmer - soweit zumutbar - verpflichtet,
dem Versicherer Auskünfte zu möglichen Ansprüchen gegenüber scha-
denverursachenden Dritten zu erteilen.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder
Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Lei-
stung frei.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.



Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.
b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Ver-
sicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist.
c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der
Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 9 Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragser-
klärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Um-
stände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles
oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

2. Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere dann vorliegen, wenn sich
ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor
Vertragsschluss gefragt hat;
b) sich anlässlich eines Wohnungswechsels (siehe Abschnitt A § 7) ein
Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist;
c) die ansonsten ständig bewohnte Wohnung oder das Gebäude länger
als 2 Monate oder über eine für den Einzelfall vereinbarte längere Frist
hinaus unbewohnt bleibt und auch nicht beaufsichtigt wird. Beaufsich-
tigt ist eine Wohnung oder das Gebäude nur dann, wenn sich während
der Nacht eine dazu berechtigte volljährige Person darin aufhält;
d) im Versicherungsort ein gewerblicher Betrieb aufgenommen wird.
e) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr
nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert
gelten soll.

3. Keine Anzeigepflicht beim Aufstellen eines Gerüstes
a) In Ergänzung zu den anzeigepflichtigen Gefahrerhöhungen ist die
Aufstellung eines Baugerüstes am Versicherungsort keine dem Versi-
cherer anzuzeigende Gefahrerhöhung.

4. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsneh-
mer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhö-
hung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.
b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorhe-
rige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen
oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich an-
zeigen.
c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung
unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer
dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis
erlangt hat.

5. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 4 a),
kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versi-
cherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versiche-
rer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 4
b) und Nr. c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen.
b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Ge-
fahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöh-
ten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr aus-
schließen.
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10
Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten
Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den
Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung
nach Nr. 5 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab
Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhö-
hung bestanden hat.

7. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Pflichten nach Nr. 4 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt
der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.
b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 4 b) und Nr. 4 c) ist der Ver-
sicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zu-
gegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer
seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungs-
nehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3
entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die An-
zeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.
c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrer-
höhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles
oder den Umfang der Leistungspflicht war oder
bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung
nicht erfolgt war oder
cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden
erhöhten Beitrag verlangt.

§ 10 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer
und der Versicherungsumfang anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vor-
sätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in Abschnitt
B § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein,
wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von
der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr
versichert und übersteigt die Summe der Entschädigungen, die von je-
dem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen
wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.
b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet,
dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach
seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Gan-
zen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlan-
gen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versi-
cherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen
Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so er-
mäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise,
dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist,
als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungswerte, aus denen die Bei-
träge errechnet wurden, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben
worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt
keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag
der Versicherungswerte in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden
wäre.



c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag
nichtig.
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfach-
versicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der
Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später
geschlossene Vertrag aufgehoben wird.
Die Aufhebung des Vertrages wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem
die Erklärung dem Versicherer zugeht.

§ 11 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen
Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die
Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn
der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versi-
cherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine
Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlan-
gen.

3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers
von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde
Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu
berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsneh-
mers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsneh-
mer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten
nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versi-
cherungsnehmers ist.
b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich
oder nicht zumutbar war.
c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der
Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten ge-
schlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

§ 12 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Drit-
ten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Ver-
sicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil
des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der
Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der
er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der
Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat
den Schaden vorsätzlich verursacht.
2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Si-
cherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der gelten-
den Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch
den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der
Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge des-
sen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-
rungsnehmer.

§ 13 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragspar-
teien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Text-
form (z.B. Brief, Fax, E-Mail) zu erklären. Die Kündigung ist nur bis
zum Ablauf eines Monats seit dem Naturalersatz oder dem Abschluss
der Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis
mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ab-
lauf des Versicherungsjahres in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) zu
kündigen.

3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 14 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungs-
falles
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich
herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil
wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt,
so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.
b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei,
so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis
zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versi-
cherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den
Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht
oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Be-
trugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1
als bewiesen.

§ 15 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

1. Zuständige Stelle
Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen
an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versiche-
rungsschein oder seinen Nachträgen als zuständig bezeichnete Ge-
schäftsstelle gerichtet werden.

2. Nichtanzeige einer Anschriften bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes
als zugegangen. Das gilt entsprechend für den Fall einer Namensände-
rung des Versicherungsnehmers.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift
seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entspre-
chend Anwendung.

§ 16 Repräsentanten, mehrere Versicherungsnehmer

1. Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten
seiner Repräsentanten zurechnen lassen.
2. Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, muss sich
jeder Versicherungsnehmer Kenntnis und Verhalten der übrigen Versi-
cherungsnehmer zurechnen lassen.

§ 17 Wohnungs- und Teileigentum

1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern
der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer
ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er sich hierauf gegenüber den
übrigen Wohnungseigentümern wegen deren Sondereigentum sowie de-
ren Miteigentumsanteile nicht berufen.
2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der Ver-
sicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber einzelnen Mit-
eigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche Entschädigung
zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums verwendet
wird.



Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund
vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese Mehraufwendungen zu
erstatten.
3. Für die Glasversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 2
entsprechend.

§ 18 Bedingungsanpassungsklausel

1. Der Versicherer ist berechtigt, die jeweils betroffenen Bedingungen
des Versicherungsvertrages zu ändern, zu ergänzen oder zu ersetzen
(Anpassung), wenn
a) sich Änderungen bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechtsvor-
schriften unmittelbar auf sie auswirken,
b) sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zu ihnen ändert,
c) ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechtskräftig feststellt oder
d) sie durch das Versicherungsaufsichts- oder Kartellamt durch be-
standskräftigen Verwaltungsakt für mit geltendem Recht nicht verein-
bar erklärt werden oder gegen Leitlinien oder Rundschreiben dieser
Behörden verstoßen.
2. Die Anpassung kommt nur in Betracht für Bedingungen über Ge-
genstand und Umfang der Versicherung, Ausschlüsse, Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers nach Vertragsschluss, Beitragsanpassung,
Vertragsdauer und Kündigung.
3. Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genannten Ände-
rungsanlässe das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhältnis zwi-
schen Leistung und Gegenleistung in nicht unbedeutendem Maße ge-
stört ist. In den Fällen der Unwirksamkeit und der Beanstandung ein-
zelner Bedingungen ist die Anpassung darüber hinaus nur dann zuläs-
sig, wenn die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen enthalten, die
an die Stelle der unwirksamen oder beanstandeten Bedingungen treten.
4. Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte
Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bei Gesamtbetrach-
tung der Anpassung nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers ge-
ändert werden (Verschlechterungsverbot). Die Anpassung muss nach
den Grundsätzen einer ergänzenden Vertragsauslegung unter Wahrung
der beiderseitigen Interessen erfolgen.
5. Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten Voraus-
setzungen für im Wesentlichen inhaltsgleiche Bedingungen des Versi-
cherers, wenn sich die gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen
gegen Bedingungen anderer Versicherer richten.
6. Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpassung muss von ei-
nem unabhängigen Treuhänder überprüft und bestätigt werden. Die
Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes für die Bestellung
eines Treuhänders gelten entsprechend.
7. Die angepassten Bedingungen werden dem Versicherungsnehmer in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) bekanntgegeben und erläutert. Der
Versicherungsnehmer kann den Vertrag bis und zum Zeitpunkt des In-
krafttretens der Änderung kündigen.

§ 19 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begrün-
denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller
nicht mit.

§ 20 Zuständiges Gericht

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver-
mittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung ei-
nes solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung han-
delt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Ge-
richt geltend machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver-
mittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung han-
delt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz
oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht gel-
tend machen.

§ 21 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 22 Sanktionsklausel

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - Versi-
cherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertrags-
parteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsank-
tionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepu-
blik Deutschland entgegenstehen.

§ 23 Begriffsbestimmung - Versicherungsjahr

Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf
Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus gan-
zen Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt.
Die folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf
sind jeweils ganze Jahre.

§ 24 Wenn der Versicherungsnehmer mit dem Versicherer einmal nicht
zufrieden ist

1. Versicherungsombudsmann

Wenn der Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Verbraucher
mit der Entscheidung des Versicherers nicht zufrieden ist oder eine
Verhandlung mit dem Versicherer einmal nicht zu dem gewünschten
Ergebnis geführt hat, kann der Verbraucher sich an den Ombudsmann
für Versicherungen wenden:
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Telefon: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000
(kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz).
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für
Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle.
Der Versicherer hat sich verpflichtet an dem Schlichtungsverfahren
teilzunehmen.
Verbraucher, die diesen Vertrag online (z.B. über eine Webseite oder
per E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde
auch an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre
Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsom-
budsmann weitergeleitet.

2. Versicherungsaufsicht
Ist der Versicherungsnehmer mit der Betreuung des Versicherers nicht
zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsab-
wicklung auf, kann der Versicherungsnehmer sich auch an die für den
Versicherer zuständige Aufsicht wenden. Versicherungsunternehmen
unterliegen der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
Telefon: 0228 4108-0, Fax: 0228 4108-1550
Es ist zu beachten, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

3. Rechtsweg
Außerdem hat der Versicherungsnehmer die Möglichkeit, den Rechts-
weg zu beschreiten.
Bei Meinungsverschiedenheiten zur Höhe des Schadens in der Glasver-
sicherung kann der Versicherungsnehmer auch das Sachverständigen-
verfahren nach Abschnitt A § 16 der diesem Vertrag zugrunde liegen-
den Bedingungen nutzen.



Abschnitt C - Erweiterungen des Versicherungsschutzes
(gilt nicht für Glasversicherung alternativ)
In Erweiterung zu den Allgemeinen Glasversicherungsbedingungen
AGlB 2014 (09.14), Abschnitte A und B, gelten folgende Vereinbarun-
gen (gilt nicht für Glasversicherung alternativ):

1. Künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -spiegel und -platten
In Erweiterung zu Abschnitt A § 3 Nr. 1 e) AGlB 2014 (09.14) ist die
Entschädigung je Versicherungsfall auf 5.000,- Euro erhöht.

2. Abdeckungen von Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen
In Erweiterung zu Abschnitt A § 3 Nr. 2 b) besteht auch Versiche-
rungsschutz für Glas oder Kunststoffscheiben von Sonnenkollektoren
und Photovoltaikanlagen auf dem Versicherungsgrundstück.

3. Technik bei Glaskeramik-Kochflächen
Bei Mitversicherung von Glaskeramik-Kochflächen erstattet der Versi-
cherer auch die Kosten für die zugehörige Technik, wenn kein separater
Ersatz der beschädigten Glasplatte möglich ist.

4. Kran- und Gerüstkosten
In Erweiterung zu Abschnitt A § 4 Nr. 1 c) ist die Entschädigung je
Versicherungsfall für Kran und Gerüstkosten erhöht auf 3.000,- Euro.

5. Kosten für das Beseitigen von Hindernissen
In Erweiterung zu Abschnitt A § 4 Nr. 1 d) gilt die Entschädigung je
Versicherungsfall für das Beseitigen von Hindernissen und das Wieder-
anbringen von Sachen erhöht auf 3.000,- EUR.

6. Kosten für Anstriche
In Erweiterung zu Abschnitt A § 4 Nr. 1 e) gilt die Entschädigung je
Versicherungsfall für Anstriche, Malereien, Schriften, Verzierungen und
Folien erhöht auf 3.000,- Euro.

7. Kosten für Schäden an Umrahmungen
In Erweiterung zu Abschnitt A § 4 Nr. 1 f) gilt die Entschädigung je
Versicherungsfall für Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz-
und Alarmeinrichtungen erhöht auf 3.000,- Euro.

8. Beitragsfreier Vorsorgeschutz bei Umzug, An- oder Ausbau
1. Wenn durch Umzug oder bauliche Maßnahmen ein der Beitragsbe-
rechnung zugrunde liegender Umstand (Risikoart, Nutzung, oder son-
stige vereinbarte Merkmale) innerhalb des Versicherungsjahres werter-
höhend verändert wird, besteht in Ergänzung zu Abschnitt A § 7 Nr. 5
bis zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres auch insoweit Ver-
sicherungsschutz (beitragsfreie Vorsorge).
2. Die sonstigen Bestimmungen des Abschnitt A § 7 gelten unverändert.

9. Beitragsfreier Vorsorgeschutz für Kinder
In Ergänzung zu Abschnitt A § 5 besteht Versicherungsschutz für
Kinder des Versicherungsnehmers (leibliche, Stief-, Adoptiv- oder Pfle-
gekinder) bei eigenem Hausstand wie folgt:
1. Wird nach Abschluss der Ausbildung, des freiwilligen Wehrdienstes,
eines internationalen oder nationalen Jugendfreiwilligendienstes (Frei-
williges Soziales oder Ökologisches Jahr) oder des Bundesfreiwilligen-
dienstes erstmalig ein eigener Haushalt innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland gegründet, besteht auch für den neuen Haushalt Versiche-
rungsschutz.
Dieser Vorsorgeschutz erlischt drei Monate nach Ablauf des Versiche-
rungsjahres, in dem die Haushaltsgründung erfolgte.
Die Haushaltsgründung ist dem Versicherer unter Angabe der An-
schrift und der Wohnfläche (m2) mitzuteilen.
2. Wird bereits während der Ausbildung, des freiwilligen Wehrdienstes,
eines internationalen oder nationalen Jugendfreiwilligendienstes (Frei-
williges Soziales oder Ökologisches Jahr) oder des Bundesfreiwilligen-
dienstes erstmalig ein eigener Haushalt innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland gegründet, besteht auch für diesen Haushalt nach Ab-
schluss der Ausbildung, des freiwilligen Wehrdienstes, eines internatio-
nalen oder nationalen Jugendfreiwilligendienstes (Freiwilliges Soziales
oder Ökologisches Jahr) oder des Bundesfreiwilligendienstes Versiche-
rungsschutz.
Dieser Vorsorgeschutz erlischt drei Monate nach Ablauf des Versiche-
rungsjahres, in dem die Ausbildung, des freiwilligen Wehrdienstes, eines
internationalen oder nationalen Jugendfreiwilligendienstes (Freiwilliges
Soziales oder Ökologisches Jahr) oder des Bundesfreiwilligendienstes
endete.

Die Haushaltsgründung ist dem Versicherer unter Angabe der An-
schrift und der Wohnfläche (m2) und dann auch den Abschluss der
Ausbildung, des freiwilligen Wehrdienstes, eines internationalen oder
nationalen Jugendfreiwilligendienstes (Freiwilliges Soziales oder Ökolo-
gisches Jahr) oder des Bundesfreiwilligendienstes mitzuteilen.
3. Entschädigung wird nur geleistet, sofern aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag kein Ersatz erlangt werden kann.

10. Vorübergehendes Unbewohntsein der ansonsten ständig bewohnten
Wohnung
a) In Ergänzung zu Abschnitt B § 9 Nr. 2 c) liegt eine anzeigepflichtige
Gefahrerhöhung erst vor, wenn die versicherte Wohnung länger als 6
Monate unbewohnt ist.
b) Nr. 10 a) gilt nicht für Wohnungen (z.B. Ferien, Zweitwohnungen)
die bereits bei Antragsaufnahme eine überwiegend unbewohnte Eigen-
schaft besitzen und dies im Versicherungsschein entsprechend doku-
mentiert ist.

11. Verzicht auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit
a) Abweichend von Abschnitt B § 14 Nr. 1 b) verzichtet der Versicherer
bei der grob fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalls darauf,
die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechendem Verhältnis zu kürzen.
b) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
Schäden,

aa) die der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant vorsätz-
lich herbeiführen (siehe Abschnitt B § 14 Nr. 1 a) und Abschnitt B
§ 17) und
bb) durch Verletzung der Obliegenheiten, Sicherungsvorschriften
(siehe Abschnitt B § 8).

12. Leistungs-Update-Garantie
Werden die dieser Glasversicherung zugrunde liegenden Versicherungs-
bedingungen im Hinblick auf den Leistungsumfang ausschließlich zum
Vorteil der Versicherungsnehmer geändert, so gelten die Inhalte der
neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.
Ausgenommen hiervon sind künftige Leistungserweiterungen, die auch
bei Neuverträgen gesondert gegen Zahlung eines zusätzlichen Beitrags
versichert werden müssen.
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Teil A - Besonderer Teil
1. Versichertes Risiko
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Haus und/oder Grundstücksbesitzer, z.B. als Eigentümer, Mieter,
Pächter, Leasingnehmer oder Nutznießer für das im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen beschriebene Gebäude oder Grundstück.
Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die
dem Versicherungsnehmer in den obengenannten Eigenschaften oblie-
gen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen
und Schneeräumen auf Gehwegen).

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
2.1. des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von
Bauarbeiten (z. B. Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-,
Grabearbeiten) bis zu einer veranschlagten Bausumme von 50.000,-
Euro je Bauvorhaben;
Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversicherung.
Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung Teil
B Ziffer 4.
2.2. der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen
für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Ver-
richtungen erhoben werden.
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich
um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers oder bei der Verrichtung vorübergehender betrieblicher
Tätigkeiten auf einer gemeinsamen Betriebsstätte gemäß dem Sozialge-
setzbuch Teil VII (SGB VII) handelt. Das Gleiche gilt für solche
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus-
übung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle
zugefügt werden
2.3. des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Absatz
2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;
2.4. des Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft;
2.5. des Versicherungsnehmers;
2.5.1. wegen Schäden infolge von Veränderungen der physikalischen,
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers ein-
schließlich des Grundwassers (Gewässerveränderungen) mit Ausnahme
der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen im Rahmen von Teil A Ziffer 7.;
2.5.2. als Inhaber von Anlagen/Behältern zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser Stoffe - soweit es
sich um Anlagen/Behälter mit einem Gesamtfassungsvermögen von
max. 500 l/kg handelt - im Rahmen der Gewässerschadenhaftpflicht-
versicherung (Anlagenrisiko) nach den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen;
Kein Versicherungsschutz - auch nicht über Teil B Ziffer 3.1.2. der
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung nach den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen (Erhöhungen und Erweiterungen des Risi-
kos) - besteht für Haftpflichtansprüche, die aus Anlagen/Behältern ent-
stehen, wenn das Gesamtfassungsvermögen von 500 l/kg überschritten
wird.
2.5.3. als Inhaber einer privat genutzten Abwassergrube ausschließlich
für häusliche Abwässer ohne Einleitung in ein Gewässer - soweit die
Abwassergrube nach 1945 erstellt wurde - im Rahmen der Gewässer-
schadenhaftpflichtversicherung (Anlagenrisiko) nach den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen;
Kein Versicherungsschutz - auch nicht über Teil B Ziffer 3.1.2. der
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung nach den Allgemeinen
Haftpflicht Versicherungsbedingungen (Erhöhungen und Erweiterun-
gen des Risikos) - besteht für andere Abwasseranlagen, oder in dem
Fall, dass mehrere Abwassergruben auf einem Grundstück vorhanden
sind
2.6. - soweit besonders vereinbart - wegen Vermögensschäden im Sinne
des Teil B Ziffer 2. und Teil A Ziffer 8. für die Mitversicherung von
Vermögensschäden.

3. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
3.1. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versi-
cherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines
- Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen,
- Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Be-

sitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden,
- Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter

oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch ge-
nommen werden.

3.2. Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versi-
cherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so
gilt das auch für alle anderen Versicherten.

3.3. Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem
Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen
Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei
nicht in Betrieb gesetzt wird.
3.4. Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht
werden durch den Gebrauch von
- nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kraft-

fahrzeugen und Anhängern,
- Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit,
- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Stapler mit nicht mehr als

20 km/h Höchstgeschwindigkeit).
Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Teil B Ziffer
3.1.2. und Ziffer 4.2.1.
3.5. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei,
- wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeuges beim Eintritt des Versiche-

rungsfalles auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis hat;

- wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat.
Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung zur Lei-
stung bestehen, wenn dieser
- das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden annehmen durf-

te oder
- den Gebrauch des Kraftfahrzeuges durch den unberechtigten Fah-

rer nicht bewusst ermöglicht hat.

4. Einschluss von vertraglich übernommenen Haftpflichtansprüchen
Eingeschlossen ist - abweichend von Teil B Ziffer 7.3. - die vom Ver-
sicherungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer
übernommene gesetzliche Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners
(z. B. Vermieter, Verpächter, Leasinggeber) in dieser Eigenschaft.

5. Einschluss von Sachschäden durch häusliche und gewerbliche
Abwässer
Eingeschlossen sind - abweichend von Teil B Ziffer 7.14. - Haftpflicht-
ansprüche wegen Sachschäden durch häusliche und gewerbliche Ab-
wässer, die im Gebäude selbst anfallen (also keine industriellen Abwäs-
ser), und Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch Abwässer
aus dem Rückstau des Straßenkanals auftreten. Sachschäden durch ge-
werbliche Abwässer sind nur dann mitversichert, wenn das Gebäude
überwiegend privat genutzt wird, der gewerbliche Anteil der Gebäude-
nutzung maximal 50 Prozent beträgt.

6. Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des Gesetzes
vom 15.03.1951 gilt außerdem:
6.1. Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentü-
mer.
6.2. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der
Wohnungseigentümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum.
6.3. Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Ver-
walters und der Wohnungseigentümer bei Betätigung im Interesse und
für Zwecke der Gemeinschaft.
6.4. Eingeschlossen sind
6.4.1. Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den
Verwalter;
6.4.2. Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer;
6.4.3. gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei Betäti-
gung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft.
Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und Teil-
eigentum.

7. Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden - außer Anlagen-
risiko -
7.1. Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden
wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Ver-
änderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaf-
fenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-
schäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur
Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung
dieser gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz hierfür, wird ausschließ-
lich durch besonderen Vertrag gewährt).



7.2. Mitversichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versi-
cherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung
des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten). Außerge-
richtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernom-
men, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versiche-
rungssumme für Sachschäden nicht übersteigen.
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zu-
sammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschä-
den übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des
Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung
des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.
Rettungskosten nach dieser Maßgabe entstehen bereits dann, wenn der
Eintritt des Versicherungsfalles ohne Einleitung von Rettungsmaßnah-
men als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von
Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (öffent-
lich-rechtlich oder privatrechtlich) der Versicherungsnehmer zur Zah-
lung dieser Kosten verpflichtet ist.
Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des
Zustandes von Grundstücks- und Gebäudeteilen - auch des Versiche-
rungsnehmers -, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand.
Eintretende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Re-
paratur oder Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären,
sind zu berücksichtigen.
7.3. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche
7.3.1. gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Ge-
wässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen
herbeigeführt haben;
7.3.2. wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereig-
nissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen,
Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder
unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beru-
hen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich
elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

8. Mitversicherung von Vermögensschäden in der Haftpflicht-
versicherung
8.1. Soweit besonders vereinbart ist im Rahmen des Vertrages die ge-
setzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne des Teil B
Ziffer 2. wegen Versicherungsfällen mitversichert, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.
8.2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
8.2.1. Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem
Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelie-
ferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;
8.2.2. Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche,
Erschütterungen);
8.2.3. planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender
oder gutachtlicher Tätigkeit;
8.2.4. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versiche-
rungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Ge-
schäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie
aus Untreue und Unterschlagung;
8.2.5. der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheber-
rechten sowie des Kartell- und Wettbewerbsrechts;
8.2.6. Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenan-
schlägen;
8.2.7. Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich
verbundene Unternehmen;
8.2.8. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationa-
lisierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Rei-
severmittlung und Reiseveranstaltung;
8.2.9. bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder
aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;
8.2.10. Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpa-
pieren und Wertsachen.

9. Umweltschäden
Die Ausschlussbestimmung von Teil B Ziffer 7.10. hat keine Gültigkeit.
Mitversichert sind bei Umweltschäden auch Haftpflichtansprüche öf-
fentlich - rechtlichen Inhalts.



Teil B - Allgemeiner Teil
Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1. Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos
für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versi-
cherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts
von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des
Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenver-
ursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.
1.2. Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es
sich um gesetzliche Ansprüche handelt,
1.2.1. auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornah-
me, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der Leistung;
1.2.2. wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung
durchführen zu können;
1.2.3. wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder
wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Er-
folges;
1.2.4. auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ord-
nungsgemäße Vertragserfüllung;
1.2.5. auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Lei-
stung;
1.2.6. wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistun-
gen.
1.3. Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen -
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Ver-
tragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundes-
republik Deutschland entgegenstehen.

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen
Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung er-
weitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts
des Versicherungsnehmers wegen
2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sach-
schäden entstanden sind;
2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann
die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

3. Versichertes Risiko
3.1. Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht
3.1.1. aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angege-
benen Risiken des Versicherungsnehmers,
3.1.2. aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein
und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken
aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-,
Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versi-
cherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,
3.1.3. aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss
der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Teil
B Ziffer 4. näher geregelt sind.
3.2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer
Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den
Voraussetzungen von Teil B Ziffer 19. kündigen.

4. Vorsorgeversicherung
Im Rahmen dieses Vertrages bietet der Versicherer sofort Versiche-
rungsschutz für gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen:
4.1. Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu ent-
stehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert.
4.1.1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des
Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die
Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt
der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versi-
cherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde,
so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst
nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzuge-
kommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

4.1.2. Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen ange-
messenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe
des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der
Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue
Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.
4.2. Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken
4.2.1. aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-,
Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-,
Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;
4.2.2. aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
4.2.3. die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;
4.2.4. die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen
von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.

5. Leistungen der Versicherung
5.1. Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage,
die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und die Freistel-
lung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenersatzver-
pflichtungen.
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkennt-
nisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Ver-
sicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die
vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgege-
ben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit
der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bin-
dender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer
den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des
Dritten freizustellen.
5.2. Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des
Schadens oder Abwehr der Schadenersatzansprüche zweckmäßig er-
scheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzu-
geben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-
denersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versiche-
rer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im
Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.
5.3. Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das
einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur
Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt
der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm beson-
ders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.
5.4. Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das
Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu
fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevoll-
mächtigt.

6. Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Jahreshöchster-
satzleistung, Serienschaden, Selbstbeteiligung)
6.1. Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versi-
cherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies
gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-
schädigungspflichtige Personen erstreckt.
Die Versicherungssumme beträgt für Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden 10.000.000,- EUR.

6.2. Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädi-
gungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres auf das 3-fache der vereinbarten Versicherungssum-
men begrenzt.
6.3. Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
- auf derselben Ursache,
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und

zeitlichem, Zusammenhang oder
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
beruhen.
6.4. Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer
bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein und sei-
nen Nachträgen festgelegten Betrag an der Schadenersatzleistung
(Selbstbeteiligung). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist
der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Scha-
denersatzansprüche verpflichtet.



6.5. Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf
die Versicherungssummen angerechnet.
6.6. Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Ver-
sicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Pro-
zesskosten und Zinsen, abweichend von § 101 Abs. 2 S. 2 VVG, im
Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprü-
che.
6.7. Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlun-
gen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versiche-
rungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus
dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versiche-
rungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der
Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der
Rente vom Versicherer erstattet.
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift
der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalles.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsneh-
mer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden
die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versiche-
rungssumme abgesetzt.
6.8. Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am
Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für
den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädi-
gungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

7. Ausschlüsse
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrück-
lich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausge-
schlossen:
7.1. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätz-
lich herbeigeführt haben.
7.2. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch
verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder
Schädlichkeit
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.
7.3. Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers hinausgehen.
7.4. Haftpflichtansprüche
7.4.1. des Versicherungsnehmers selbst oder der in Teil B Ziffer 7.5.
benannten Personen gegen die Mitversicherten,
7.4.2. zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versiche-
rungsvertrages,
7.4.3. zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsver-
trages.
7.5. Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer
7.5.1. aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher
Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversi-
cherten Personen gehören;
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem
Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder,
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und
Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie El-
tern und Kinder miteinander verbunden sind).
7.5.2. von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der
Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähi-
ge oder betreute Person ist;
7.5.3. von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder
ein nicht rechtsfähiger Verein ist;
7.5.4. von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern,
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;
7.5.5. von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine einge-
tragene Partnerschaftsgesellschaft ist;
7.5.6. von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.

zu Ziffer 7.4. und Ziffer 7.5.:
Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4. und Ziffer 7.5.2. bis 7.5.6. erstrecken
sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genann-
ten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.
7.6. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungs-
nehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch ver-
botene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen
Verwahrungsvertrages sind.
7.7. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn
7.7.1. die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des
Versicherungsnehmer an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Be-
förderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sa-
chen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von
ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;
7.7.2. die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsneh-
mer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder berufli-
chen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und
dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur
insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der
Benutzung betroffen waren;
7.7.3. die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des
Versicherungsnehmer entstanden sind und sich diese Sachen oder - so-
fern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im unmittel-
baren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Aus-
schluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum
Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen
zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.
zu Ziffer 7.6. und Ziffer 7.7.:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Teil B Ziffer 7.6. und
Ziffer 7.7. in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Be-
vollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben,
so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den
Versicherungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag
etwa mitversicherten Personen.
7.8. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer
hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistun-
gen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden
Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt
auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil
der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschä-
digung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auf-
trag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder
Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen
übernommen haben.
7.9. Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen. Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch
mitversichert.
7.10.1. Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Um-
weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderen auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umset-
zungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der
Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch
solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen
wird.
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die
auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der
EU- Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler
Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer gel-
tend gemacht werden könnten.
7.10.2. Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht
7.10.2.1. im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken oder
7.10.2.2. für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte
oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige
Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der
Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).



Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelt-
einwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Montage,
Demontage, Instandhaltung oder Wartung von
- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen,

zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzulei-
ten (WHG-Anlagen);

- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (Um-
weltHG-Anlagen);

- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen ei-
ner Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen;

- Abwasseranlagen
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt
sind.
7.11. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.
7.12. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden
Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).
7.13. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf
7.13.1. gentechnische Arbeiten;
7.13.2. gentechnisch veränderte Organismen (GVO);
7.13.3. Erzeugnisse, die
- Bestandteile aus GVO enthalten,
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.
7.14. Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch
7.14.1. Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt;
7.14.2. Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen;
7.14.3. Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.
7.15. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es
sich handelt um Schäden aus
7.15.1. Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verän-
derung von Daten;
7.15.2. Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten;
7.15.3. Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch;
7.15.4. Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.
7.16. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder
Namensrechtsverletzungen.
7.17. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane,
Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.
7.18. Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Über-
tragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das
Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versiche-
rungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere
entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8. Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag und Versicherungssteuer
8.1. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt - Mittags 12:00 Uhr -, wenn der Versiche-
rungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne
von Teil B Ziffer 9.1. zahlt.
Endet bei einem Versichererwechsel die Vorversicherung mit Ablauf
des Tages vor dem im Versicherungsschein ausgewiesenen Tag des
Versicherungsbeginns, beginnt die Versicherung mit dessen Tagesbe-
ginn, damit keine Lücke im Versicherungsschutz entsteht.
8.2. Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Be-
trag (Einmalbeitrag), durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder
Jahresbeiträge (laufende Beiträge) entrichtet werden. Die Versiche-
rungsperiode umfasst bei unterjähriger Beitragszahlung entsprechend
der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.
8.3. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer,
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten
Höhe zu entrichten hat.

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Bei-
trag
9.1. Der erste oder einmalige Beitrag ist, abweichend von der gesetzli-
chen Regelung (§ 33 Abs. 1 VVG), nach Zugang des Versicherungs-
scheins fällig und ist unverzüglich zu zahlen, jedoch nicht vor dem ver-
einbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.

9.2. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu
vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags
eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch einen auffälligen Hin-
weis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung
des Beitrags aufmerksam gemacht hat.
9.3. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, so-
lange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurück-
treten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
10.1. Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist,
am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-
schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.
10.2. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versi-
cherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die
verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug ent-
standenen Schadens zu verlangen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform (z.B. Brief,
Fax, E-Mail) eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wo-
chen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die
rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Teil B Ziffer 10.3. und
10.4. mit dem Fristablauf verbunden sind.
10.3. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung des Beitrages, der Zinsen oder der Kosten in
Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versiche-
rungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Teil B Ziffer
10.2. Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.
10.4. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsneh-
mer mit der Zahlungsaufforderung nach Teil B Ziffer 10.2. Abs. 3 dar-
auf hingewiesen hat.
10.5. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug
ist; hierauf ist der VN bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer da-
nach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der
Vertrag fort. Das gleiche gilt, wenn die Kündigung zusammen mit der
Mahnung ausgesprochen wird und der Versicherungsnehmer innerhalb
eines Monats nach Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist
zahlt. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung
und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungs-
schutz. Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach Teil B Abschnitt 1
Ziffer 10.3. bleibt unberührt.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform (z.B.
Brief, Fax, E-Mail) abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versiche-
rers erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der
Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Bei-
trag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt,
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der
Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflich-
tet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail) aufgefordert worden ist.

12. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit
durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den
Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat.



13. Beitragsregulierung
13.1. Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob
und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den frühe-
ren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch
einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind
innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und
auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben
zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer
eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunter-
schiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden
trifft.
13.2. Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers
oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der
Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter
Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim
Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch
nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Teil B Ziffer 14.1. nach
dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßi-
gungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt.
13.3. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung,
kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen
waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in
Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nacht-
räglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versi-
cherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet,
wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mit-
teilung des erhöhten Beitrages erfolgten.
13.4. Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf
Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

14. Anpassung des Beitrages
14.1. Der Beitrag wird unter Berücksichtigung der in den Kalkula-
tionsunterlagen des Versicherers niedergelegten Beitragsfaktoren (z.B.
Schaden- und Kostenaufwand, Bestandszusammensetzung, Stornoquo-
te) für eine ausreichend große Anzahl gleichartiger Haftpflichtrisiken
eines Tarifs (Bestandsgruppe) unter Beachtung der anerkannten
Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik
ermittelt.
Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den
Tarifmerkmalen, die sich aus dem Tarif des Versicherers, aus den ge-
meinsamen Bestimmungen zu Teil B Ziffer 15. und aus sonstigen Ver-
einbarungen ergeben (z.B. Berufsgruppe, Familienstand). Tarifmerk-
male sind alle Informationen, die der Versicherer zur Bestimmung des
versicherten Risikos und zur Berechnung des Beitrages im Antrag ab-
fragt und im Versicherungsschein dokumentiert.
14.2. Der Versicherer überprüft jährlich unter Berücksichtigung der
tatsächlichen Werte der letzten 3 Kalenderjahre, ob sich die von ihm
kalkulierten Werte der einzelnen Bestandsgruppen bestätigt haben.
Unternehmensübergreifende Daten dürfen für den Fall herangezogen
werden, dass eine ausreichende Grundlage unternehmenseigener Daten
nicht zur Verfügung steht.
14.3. Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jedes Versi-
cherungsjahres, zu dem er ein ordentliches Kündigungsrecht hat, be-
rechtigt, den für bestehende Verträge geltenden Beitrag, auch soweit
dieser für erweiterten Versicherungsschutz vereinbart ist, für die einzel-
nen Bestandsgruppen anzupassen, wenn
14.4.1. die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezoge-
nen Beitragsfaktoren beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der letz-
ten Beitragsanpassung eingetreten sind und weder vorhersehbar noch
beeinflussbar waren und
14.3.2. die Abweichung mindestens 3 Prozent beträgt (Bagatellgrenze).
Der neue Beitrag ist unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der
Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik den tatsächlichen
Werten angemessen anzupassen und darf nicht höher sein als der Bei-
trag des Tarifs für neu abzuschließende Verträge mit gleichen Tarif-
merkmalen und gleichem Deckungsumfang.
Ist der Beitrag nach der festgestellten Abweichung zu senken, so ist der
Versicherer dazu verpflichtet.
14.4. Steht dem Versicherer zum Ende eines Versicherungsjahres kein
ordentliches Kündigungsrecht zu, darf er den Beitrag nach obigen
Grundsätzen zu Beginn eines neuen Versicherungsjahres nur anpassen,
wenn und soweit der kalkulierte Schaden- und Kostenaufwand von den
tatsächlichen Werten abweicht. Die weiteren Beitragsfaktoren bleiben
bei einer solchen Anpassung außer Betracht.
14.5. Der neue Beitrag wird mit Beginn des nächsten Versicherungs-
jahres wirksam. Für eine Beitragserhöhung gilt dies aber nur, wenn der
Versicherer dem Versicherungsnehmer in Textform (z.B. Brief, Fax,
E-Mail)

- die Beitragserhöhung unter Hinweis auf den Unterschied zwischen
altem und neuem Beitrag einen Monat vor dem Zeitpunkt des
Wirksamwerdens mitgeteilt und

- ihn über sein Recht nach Teil B Ziffer 14.7. belehrt hat.
14.6. Sieht der Versicherer von einer Beitragserhöhung ab, ist die fest-
gestellte Abweichung bei der nächsten Anpassung zu berücksichtigen.
14.7. Bei Erhöhung des Beitrages kann der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, schriftlich kündigen.
Andernfalls wird der Vertrag mit dem geänderten Beitrag fortgeführt.
15. Tarifmerkmale
Der Versicherer geht unternehmensbezogen nach den bisherigen Scha-
denverläufen davon aus, dass das versicherte Risiko unter anderem
durch das nachfolgende Tarifmerkmal und Tarifmerkmalsklassen be-
stimmt wird.
15.1 Tarifmerkmal Berufsgruppe
15.1.1 Der Beitrag richtet sich nach der Berufsgruppe der der im Ver-
sicherungsschein erstgenannte Versicherungsnehmer angehört.
15.1.2. Es gilt folgende Einteilung:

Tarifmerkmalsklasse Bezeichnung

Berufsgruppe B: Beamte
Berufsgruppe V: Versicherungsangestellte
Berufsgruppe N: alle weiteren Berufsgruppen

Die Berufsgruppe B wird ausschließlich unter der Marke DBV Deut-
sche Beamtenversicherung angeboten.
15.1.3. Definition der Berufsgruppen:
15.1.3.1. Berufsgruppe B:
Die Berufsgruppe B wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich
bei den Versicherungsnehmern handelt um:
(1) Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter folgender juristischer
Personen und Einrichtungen:
- Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen

des deutschen öffentlichen Rechts;
- juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck

Aufgaben wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen
würden;

- mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenord-
nung);

- gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung),
die im Hauptzweck der Gesundheitspflege, Fürsorge, der Jugend
und Altenpflege oder im Hauptzweck der Förderung der Wissen-
schaft, Kunst, Religion, Erziehung oder der Volks- und Berufsbil-
dung dienen;

- Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes;
- überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen, sofern ihre

nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit für
diese mindestens 50 Prozent der normalen Arbeitszeit beansprucht
und sie von diesen besoldet oder entlohnt werden.

(2) die bei den unter (1) genannten juristischen Personen und Einrich-
tungen in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden Perso-
nen;
(3) Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr-
bzw. Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer);
(4) Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen
Dienstes, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) bis (3) unmittelbar
vor ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt
haben und nicht anderweitig berufstätig sind;
(5) nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Be-
amten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten
auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei ih-
rem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllt haben;
(6) Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbei-
tern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionä-
ren und Rentnern, die die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllen.
Voraussetzung ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind
und mit den vorher genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft le-
ben und von ihnen unterhalten werden.



15.1.3.2. Berufsgruppe V:
Die Berufsgruppe V wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich
bei dem Versicherungsnehmer handelt um:
(1) angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von Versicherungsunter-
nehmen im Sinne von § 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes;
(2) Inhaber und angestellte Mitarbeiter einer hauptberuflichen Versi-
cherungsagentur;
(3) Ehegatten und eingetragene Lebenspartner von berechtigten Perso-
nen gemäß (1) und (2), sofern sie nicht erwerbstätig sind, mit den Be-
rechtigten in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten
werden;
(4) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1)
oder (2) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht an-
derweitig berufstätig sind, sowie Witwen und Witwer von Berechtigten,
die jeweils bei ihrem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) oder (2) er-
füllt haben.
Die Berufsgruppe V kann nur dann Anwendung finden, wenn der Ver-
sicherungsnehmer dem Beitragseinzug im Wege des Lastschrifteinzugs-
verfahrens zustimmt.
15.1.3.3. Berufsgruppe N:
Die Berufsgruppe N wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn der Be-
ruf des Versicherungsnehmers nicht den unter Teil B Ziffer 15.1.2.1.
und 15.1.2.2 genannten Berufsgruppen zuzuordnen ist.
15.2. Zuordnung zu den Tarifmerkmalen
15.2.1. Die Zuordnung zu den Tarifmerkmalen gilt, solange die jeweili-
gen Voraussetzungen erfüllt sind. Änderungen hat der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Bewirkt die Ände-
rung auch eine Änderung der Zuordnung zu einer der Tarifmerkmals-
klassen, wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Änderung nach der
neuen Tarifmerkmalsklasse berechnet.
15.2.2. Fehlen die zur Zuordnung des Vertrages zu einer Tarifmerk-
malsklasse notwendigen Angaben bei Abschluss des Vertrages, gilt die
Tarifmerkmalsklasse mit dem höchsten Beitrag als vereinbart. Werden
die Angaben später nachgeholt, gilt der Beitrag nach der zutreffenden
Tarifmerkmalsklasse ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Meldung beim
Versicherer als vereinbart.
15.2.3. Der Versicherer ist berechtigt, jährlich einmal die Angaben für
die Zuordnung des Vertrages zu Tarifmerkmalsklassen zu prüfen und
vom Versicherungsnehmer auf dessen Kosten entsprechende Nachweise
anzufordern. Kommt der Versicherungsnehmer der Aufforderung des
Versicherers nicht binnen eines Monats nach, wird der Beitrag vom
Beginn des laufenden Versicherungsjahres an nach der Tarifmerkmals-
klasse mit dem höchsten Beitrag berechnet.
15.2.4. Wurde der Versicherungsvertrag aufgrund schuldhaft unrichti-
ger Angaben des Versicherungsnehmers einer günstigeren Tarifmerk-
malsklasse zugeordnet oder diese Zuordnung während der Vertrags-
laufzeit schuldhaft beibehalten, wird der Beitrag rückwirkend ab Beginn
des laufenden Versicherungsjahres nach der bei richtiger Zuordnung
geltenden Tarifmerkmalsklasse berechnet und die Differenz nacherho-
ben. Zusätzlich wird eine Vertragsstrafe in Höhe eines Jahresbeitrages
für das laufende Versicherungsjahr erhoben, die sofort fällig ist und
nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse berechnet wird. Insoweit
werden die Rechte des Versicherers nach Teil B Ziffer 21. ausgeschlos-
sen.
15.3. Änderungen von Tarifmerkmalen
15.3.1. Der Versicherer ist berechtigt, die Regelungen über die Tarif-
merkmale zu ändern, aufzuheben, zu ersetzen oder zu ergänzen, wenn
sich anhand der zukünftigen, unternehmensbezogenen Schadenentwick-
lung herausstellt, dass die vereinbarten Tarifmerkmale gar nicht, nicht
in dem kalkulierten Umfang oder nicht allein für den Umfang des ver-
sicherten Risikos bestimmend sind. Außerdem ist er verpflichtet, ein-
zelne Tarifmerkmalsklassen zusammenzufassen, wenn die tatsächliche
Anzahl der Versicherungsnehmer einer Tarifmerkmalsklasse nicht groß
genug ist, um Zufallsschwankungen mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit auszuschließen.
15.3.2. Die neue Regelung muss das versicherte Risiko, dessen Umfang
und die veränderte Schadenentwicklung widerspiegeln. Beitrag und
Versicherungsleistung müssen weiterhin in einem angemessenen Ver-
hältnis stehen.
15.3.3. Änderungen nach 15.3.1. gelten ab Beginn des nächsten Versi-
cherungsjahres, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer
- einen Monat vor Inkrafttreten über die Anpassung unter Erläute-

rung auf die Unterschiede zwischen altem und neuen Tarif sowie
altem und neuem Beitrag und

- über sein Kündigungsrecht nach Teil B Ziffer 15.3.4. in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) informiert hat.

15.3.4. Im Fall einer Änderung nach Teil B Ziffer 15.3.1. kann der
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers zum Ablauf des lau-
fenden Versicherungsjahres kündigen, und zwar auch dann, wenn die
Anpassung nicht zu einer Beitragserhöhung führt.

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung

16. Dauer und Ende des Vertrages
16.1. Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr.
16.2. Der Vertrag kann vom Versicherungsnehmer auch während des
ersten Versicherungsjahres zum ersten eines jeden Monats in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) gekündigt werden.
16.3. Der Vertrag kann vom Versicherer jeweils zum Ende des Versi-
cherungsjahres, frühestens zum vereinbarten Ablauf, g ekündigt wer-
den.
16.4. Die Kündigung muss dem Versicherungsnehmer oder dem Versi-
cherer spätestens einen Monat vor dem Kündigungstermin zugegangen
sein. Der Vertrag ende am jeweiligen Tag, Mittags 12:00 Uhr.
16.5. Der Vertrag verlängert sich um ein Jahr und weiter von Jahr zu
Jahr, wenn er zu dem vereinbarten Vertragsablauf ungekündigt ist.

17. Wegfall des versicherten Risikos
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so er-
lischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht
der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung
dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu
dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

18. Kündigung nach Versicherungsfall
18.1. Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
- vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet wurde oder
- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versi-

cherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt
wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z.B. Brief,
Fax, E-Mail) spätestens einen Monat nach der Schadenersatzzahlung
oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.
18.2. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsneh-
mer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu jedem späteren
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungspe-
riode, wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.

19. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von
Rechtsvorschriften
Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der
Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

20. Mehrfachversicherung
20.1. Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehre-
ren Versicherungsverträgen versichert ist.
20.2. Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne
dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des
später geschlossenen Vertrages verlangen.
20.3. Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsneh-
mer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von
der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt
wird, dem Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

21. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
21.1. Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche
Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach
denen der Versicherer in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) gefragt hat
und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklä-
rung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform (z.B.
Brief, Fax, E-Mail) Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.



Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Ent-
schluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt
oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich
der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.
21.2. Rücktritt
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Um-
ständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zu-
rückzutreten.
Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvoll-
ständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verlet-
zung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätte.
Im Fall des Rücktritts besteht auch für die Vergangenheit kein Versi-
cherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf
er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte
Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die
Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in
diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.
21.3. Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verlet-
zung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung ei-
ner Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte.
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedin-
gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestand-
teil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10%
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht an-
gezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
fristlos kündigen.
Der Versicherer muss die ihm nach Teil B Ziffer 21.2. und 21.3 zuste-
henden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der
Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet,
Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Er-
klärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung
seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstri-
chen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach Teil B Ziffer 21.2. und 21.3.
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung
in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen hat.
Der Versicherer kann sich auf die in Teil B Ziffer 21.2. und 21.3 ge-
nannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahr-
umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte
21.4. Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Ver-
sicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der
Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

22. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf
Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen.
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseiti-
gen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden
geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

23. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
23.1. Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schadenersatz-
ansprüche erhoben worden sind, dem Versicherer innerhalb einer Wo-
che anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsneh-
mer Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden.
23.2. Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Ab-
wendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versi-
cherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer
zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemä-
ße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und
-regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des
Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen
mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt wer-
den.
23.3. Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftli-
ches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahn-
bescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies
unverzüglich anzuzeigen.
23.4. Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadenersatz muss der Versicherungsnehmer frist-
gemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einle-
gen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.
23.5. Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch
gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem
Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des
Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer
muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte
erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

24. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
24.1. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann
der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von
der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein
Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-
keit beruhte.
24.2. Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt,
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) auf diese Rechtsfolge hingewiesen
hat.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Lei-
stung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die
Obliegenheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der
Versicherer ein ihm nach Teil B Ziffer 24.1. zustehendes Kündigungs-
recht ausübt.

Weitere Bestimmungen
25. Mitversicherte Person
25.1. Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle
für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend
anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Teil
B Ziffer 4.) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines
Mitversicherten entsteht.
25.2. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht
ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitver-
sicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.
26. Abtretungsverbot
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung oh-
ne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet
werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.



27. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
27.1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versi-
cherungsschein oder seinen Nachträgen als zuständig bezeichnete Ge-
schäftsstelle gerichtet werden.
27.2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung ei-
nes eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte
Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes
als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensände-
rung des Versicherungsnehmers.
27.3. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Ge-
werbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerbli-
chen Niederlassung die Bestimmungen nach Teil B Ziffer 27.2. ent-
sprechende Anwendung.

28. Verjährung
28.1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.
28.2. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versi-
cherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis
zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers
dem Anspruchsteller in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) zugeht.

29. Zuständiges Gericht
29.1. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung
eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
29.2. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Kla-
gen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben
werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versi-
cherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige
Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungs-
nehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen
Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.
29.3. Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zustän-
digkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlassung.
30. Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

31. Begriffsbestimmung
Versicherungsjahr:
Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf
Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus gan-
zen Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt.
Die folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf
sind jeweils ganze Jahre.

32. Wenn der Versicherungsnehmer mit dem Versicherer einmal nicht
zufrieden ist

32.1. Versicherungsombudsmann

Wenn der Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Verbraucher
mit der Entscheidung des Versicherers nicht zufrieden ist oder eine
Verhandlung mit dem Versicherer einmal nicht zu dem gewünschten
Ergebnis geführt hat, kann der Verbraucher sich an den Ombudsmann
für Versicherungen wenden:
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Telefon: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000
(kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz).
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für
Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle.
Der Versicherer hat sich verpflichtet an dem Schlichtungsverfahren
teilzunehmen.

Verbraucher, die diesen Vertrag online (z.B. über eine Webseite oder
per E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde
auch an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre
Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsom-
budsmann weitergeleitet.

32.2. Versicherungsaufsicht
Ist der Versicherungsnehmer mit der Betreuung des Versicherers nicht
zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsab-
wicklung auf, kann der Versicherungsnehmer sich auch an die für den
Versicherer zuständige Aufsicht wenden. Versicherungsunternehmen
unterliegen der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
Telefon: 0228 4108-0, Fax: 0228 4108-1550
Es ist zu beachten, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

32.3. Rechtsweg
Außerdem hat der Versicherungsnehmer die Möglichkeit, den Rechts-
weg zu beschreiten.



Gewässerschadenhaftpflichtversicherung (09.14)
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die

Inhaltsverzeichnis

Teil A - Besonderer Teil
1. Gegenstand der Versicherung
2. Rettungskosten
3. Vorsätzliche Verstöße
4. Vorsorgeversicherung
5. Gemeingefahren
6. Eingeschlossene Schäden
7. Risikobeschreibung zur Gewässerschadenhaftpflichtversicherung

Teil B - Allgemeiner Teil
Umfang des Versicherungsschutzes
1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
3. Versichertes Risiko
4. Vorsorgeversicherung
5. Leistungen der Versicherung
6. Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Jahreshöchster-

satzleistung, Serienschaden, Selbstbeteiligung)
7. Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
8. Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag und Versicherungs-

steuer
9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger

Beitrag
10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat
12. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
13. Beitragsregulierung
14. Anpassung des Beitrages
15. Tarifmerkmale

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung
16. Dauer und Ende des Vertrages
17. Wegfall des versicherten Risikos
18. Kündigung nach Versicherungsfall
19. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass

von Rechtsvorschriften
20. Mehrfachversicherung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
21. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
22. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
23. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
24. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen
25. Mitversicherte Personen
26. Abtretungsverbot
27. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
28. Verjährung
29. Zuständiges Gericht
30. Anzuwendendes Recht
31. Begriffsbestimmung
32. Wenn der Versicherungsnehmer mit dem Versicherer einmal nicht

zufrieden ist

21
01

04
04

(0
4.

17
)

C
1.

20
.4

77



Teil A - Besonderer Teil
1. Gegenstand der Versicherung
1.1. Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber
der im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen angegebenen An-
lagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Ver-
wendung dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittelbare Fol-
gen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen der
physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Ge-
wässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschaden).
1.2. Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer
durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und
sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass
sie aus Anlass dieser Verrichtung in Anspruch genommen werden.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers oder bei der Verrichtung vorübergehender be-
trieblicher Tätigkeiten auf einer gemeinsamen Betriebsstätte gemäß
dem Sozialgesetzbuch Teil VII (SGB VII) handelt. Das gleiche gilt für
solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle
zugefügt werden.

2. Rettungskosten
Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Ver-
sicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für gebo-
ten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachter-
kosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusam-
men mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für
Sachschäden nicht übersteigen.
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zu-
sammen mit der Entschädigung die Einheitsversicherungssumme über-
steigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versiche-
rungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens gilt nicht als Weisung des Versicherers.
Rettungskosten nach dieser Maßgabe entstehen bereits dann, wenn der
Eintritt des Versicherungsfalles ohne Einleitung von Rettungsmaßnah-
men als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von
Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (öffent-
lich- rechtlich oder privatrechtlich) der Versicherungsnehmer zur Zah-
lung dieser Kosten verpflichtet ist.
Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des
Zustandes von Grundstücks- und Gebäudeteilen - auch des Versiche-
rungsnehmers -, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand.
Eintretende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Re-
paratur oder Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären,
sind zu berücksichtigen.

3. Vorsätzliche Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versi-
cherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch
vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen
Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

4. Vorsorgeversicherung
Die Bestimmungen in Teil B Ziffer 3.1.3. und Ziffer 4. - Vorsorgever-
sicherung - finden keine Anwendung.

5. Gemeingefahren
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmit-
telbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Hand-
lungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepu-
blik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder
Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden
durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt
haben.

6. Eingeschlossene Schäden
Eingeschlossen sind abweichend von Teil B Ziffer 1. - auch ohne dass
ein Gewässerschaden droht oder eintritt - Schäden an unbeweglichen
Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass
die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage (ge-
mäß Teil A Ziffer 1.) ausgetreten sind. Der Versicherer ersetzt die
Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustandes, wie er vor Eintritt
des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuzie-
hen.
Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß Teil A Ziffer 1.)
selbst.
Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250,- Euro selbst zu
tragen.

7. Risikobeschreibungen zur Gewässerschadenhaftpflichtversicherung
7.1. Die Gewässerschadenhaftpflichtversicherung im Umfange des Teil
A Gewässerschadenhaftpflichtversicherung (Anlagenrisiko) nach den
Allgemeinen Versicherungsbedingungen bezieht sich nicht nur auf die
Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes, sondern auch auf alle
anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen In-
halts.
7.2. Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem Antrag
ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach besonderen Bedingun-
gen prämienfrei eingeschlossen ist.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.
Insbesondere gilt:
7.2.1. Kraft- und Wasserfahrzeuge
7.2.1.1. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Ver-
sicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges
oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen;
7.2.1.2. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Ver-
sicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahr-
zeuges in Anspruch genommen werden;
7.2.1.3. Eine Tätigkeit der in 7.2.1.1. und 7.2.1.2. genannten Personen
an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug
ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Per-
sonen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.
7.2.2. Luftfahrzeuge
7.2.2.1. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Ver-
sicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luftfahrzeuges ver-
ursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeuges
in Anspruch genommen werden;
7.2.2.2. Nicht versichert ist die Haftpflicht aus
7.2.2.2.1. der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung
von Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die Teile er-
sichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in Luftfahr-
zeuge bestimmt waren;
7.2.2.2.2. Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überho-
lung, Reparatur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeug-
teilen, und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen be-
förderten Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch
Luftfahrzeuge.
7.3. Nach der Versicherung der Anlagenhaftung im Umfange der Zu-
satzbedingungen ist auch die Haftpflicht aus Gewässerschäden mitver-
sichert, die dadurch entstehen, dass aus den versicherten Anlagen Stoffe
in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.
7.4. Rettungskosten nach Maßgabe des Buchstaben B entstehen bereits
dann, wenn der Eintritt des Versicherungsfalles ohne Einleitung von
Rettungsmaßnahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für
die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem
Rechtsgrund (öffentlichrechtlich oder privatrechtlich) der Versiche-
rungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist.
Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des
Zustandes von Grundstücks- und Gebäudeteilen - auch des Versiche-
rungsnehmers -, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand.
Eintretende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Re-
paratur oder Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären,
sind abzuziehen.



Teil B - Allgemeiner Teil
Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1. Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos
für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versi-
cherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts
von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des
Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenver-
ursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.
1.2. Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es
sich um gesetzliche Ansprüche handelt,
1.2.1. auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornah-
me, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der Leistung;
1.2.2. wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung
durchführen zu können;
1.2.3. wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder
wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Er-
folges;
1.2.4. auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ord-
nungsgemäße Vertragserfüllung;
1.2.5. auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Lei-
stung;
1.2.6. wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistun-
gen.
1.3. Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen -
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Ver-
tragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundes-
republik Deutschland entgegenstehen.

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen
Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung er-
weitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts
des Versicherungsnehmers wegen
2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sach-
schäden entstanden sind;
2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann
die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

3. Versichertes Risiko
3.1. Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht
3.1.1. aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angege-
benen Risiken des Versicherungsnehmers,
3.1.2. aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein
und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken
aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-,
Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versi-
cherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,
3.1.3. aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss
der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Teil
B Ziffer 4. näher geregelt sind.
3.2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer
Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den
Voraussetzungen von Teil B Ziffer 19. kündigen.

4. Vorsorgeversicherung
Im Rahmen dieses Vertrages bietet der Versicherer sofort Versiche-
rungsschutz für gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen:
4.1. Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu ent-
stehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert.
4.1.1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des
Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die
Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt
der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versi-
cherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde,
so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst
nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzuge-
kommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

4.1.2. Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen ange-
messenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe
des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der
Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue
Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.
4.2. Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken
4.2.1. aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-,
Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-,
Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;
4.2.2. aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
4.2.3. die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;
4.2.4. die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen
von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.

5. Leistungen der Versicherung
5.1. Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage,
die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und die Freistel-
lung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenersatzver-
pflichtungen.
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkennt-
nisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Ver-
sicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die
vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgege-
ben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit
der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bin-
dender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer
den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des
Dritten freizustellen.
5.2. Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des
Schadens oder Abwehr der Schadenersatzansprüche zweckmäßig er-
scheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzu-
geben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-
denersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versiche-
rer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im
Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.
5.3. Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das
einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur
Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt
der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm beson-
ders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.
5.4. Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das
Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu
fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevoll-
mächtigt.

6. Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Jahreshöchster-
satzleistung, Serienschaden, Selbstbeteiligung)
6.1. Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versi-
cherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies
gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-
schädigungspflichtige Personen erstreckt.
Die Versicherungssumme beträgt für Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden 10.000.000,- EUR.

6.2. Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädi-
gungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres auf das 3-fache der vereinbarten Versicherungssum-
men begrenzt.
6.3. Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
- auf derselben Ursache,
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und

zeitlichem, Zusammenhang oder
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
beruhen.
6.4. Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer
bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein und sei-
nen Nachträgen festgelegten Betrag an der Schadenersatzleistung
(Selbstbeteiligung). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist
der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Scha-
denersatzansprüche verpflichtet.



6.5. Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf
die Versicherungssummen angerechnet.
6.6. Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Ver-
sicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Pro-
zesskosten und Zinsen, abweichend von § 101 Abs. 2 S. 2 VVG, im
Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprü-
che.
6.7. Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlun-
gen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versiche-
rungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus
dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versiche-
rungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der
Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der
Rente vom Versicherer erstattet.
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift
der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalles.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsneh-
mer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden
die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versiche-
rungssumme abgesetzt.
6.8. Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am
Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für
den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädi-
gungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

7. Ausschlüsse
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrück-
lich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausge-
schlossen:
7.1. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätz-
lich herbeigeführt haben.
7.2. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch
verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder
Schädlichkeit
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.
7.3. Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers hinausgehen.
7.4. Haftpflichtansprüche
7.4.1. des Versicherungsnehmers selbst oder der in Teil B Ziffer 7.5.
benannten Personen gegen die Mitversicherten,
7.4.2. zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versiche-
rungsvertrages,
7.4.3. zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsver-
trages.
7.5. Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer
7.5.1. aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher
Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversi-
cherten Personen gehören;
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem
Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder,
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und
Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie El-
tern und Kinder miteinander verbunden sind).
7.5.2. von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der
Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähi-
ge oder betreute Person ist;
7.5.3. von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder
ein nicht rechtsfähiger Verein ist;
7.5.4. von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern,
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;
7.5.5. von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine einge-
tragene Partnerschaftsgesellschaft ist;
7.5.6. von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.

zu Ziffer 7.4. und Ziffer 7.5.:
Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4. und Ziffer 7.5.2. bis 7.5.6. erstrecken
sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genann-
ten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.
7.6. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungs-
nehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch ver-
botene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen
Verwahrungsvertrages sind.
7.7. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn
7.7.1. die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des
Versicherungsnehmer an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Be-
förderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sa-
chen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von
ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;
7.7.2. die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsneh-
mer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder berufli-
chen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und
dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur
insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der
Benutzung betroffen waren;
7.7.3. die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des
Versicherungsnehmer entstanden sind und sich diese Sachen oder - so-
fern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im unmittel-
baren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Aus-
schluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum
Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen
zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.
zu Ziffer 7.6. und Ziffer 7.7.:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Teil B Ziffer 7.6. und
Ziffer 7.7. in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Be-
vollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben,
so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den
Versicherungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag
etwa mitversicherten Personen.
7.8. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer
hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistun-
gen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden
Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt
auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil
der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschä-
digung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auf-
trag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder
Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen
übernommen haben.
7.9. Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen. Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch
mitversichert.
7.10.1. Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Um-
weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderen auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umset-
zungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der
Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch
solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen
wird.
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die
auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der
EU- Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler
Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer gel-
tend gemacht werden könnten.
7.10.2. Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht
7.10.2.1. im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken oder
7.10.2.2. für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte
oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige
Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der
Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelt-
einwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Montage,
Demontage, Instandhaltung oder Wartung von
- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen,

zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzulei-
ten (WHG-Anlagen);



- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (Um-
weltHG-Anlagen);

- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen ei-
ner Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen;

- Abwasseranlagen
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt
sind.
7.11. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.
7.12. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden
Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).
7.13. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf
7.13.1. gentechnische Arbeiten;
7.13.2. gentechnisch veränderte Organismen (GVO);
7.13.3. Erzeugnisse, die
- Bestandteile aus GVO enthalten,
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.
7.14. Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch
7.14.1. Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt;
7.14.2. Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen;
7.14.3. Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.
7.15. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es
sich handelt um Schäden aus
7.15.1. Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verän-
derung von Daten;
7.15.2. Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten;
7.15.3. Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch;
7.15.4. Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.
7.16. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder
Namensrechtsverletzungen.
7.17. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane,
Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.
7.18. Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Über-
tragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das
Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versiche-
rungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere
entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8. Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag und Versicherungssteuer
8.1. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt - Mittags 12:00 Uhr -, wenn der Versiche-
rungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne
von Teil B Ziffer 9.1. zahlt.
Endet bei einem Versichererwechsel die Vorversicherung mit Ablauf
des Tages vor dem im Versicherungsschein ausgewiesenen Tag des
Versicherungsbeginns, beginnt die Versicherung mit dessen Tagesbe-
ginn, damit keine Lücke im Versicherungsschutz entsteht.
8.2. Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Be-
trag (Einmalbeitrag), durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder
Jahresbeiträge (laufende Beiträge) entrichtet werden. Die Versiche-
rungsperiode umfasst bei unterjähriger Beitragszahlung entsprechend
der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.
8.3. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer,
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten
Höhe zu entrichten hat.

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Bei-
trag
9.1. Der erste oder einmalige Beitrag ist, abweichend von der gesetzli-
chen Regelung (§ 33 Abs. 1 VVG), nach Zugang des Versicherungs-
scheins fällig und ist unverzüglich zu zahlen, jedoch nicht vor dem ver-
einbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.
9.2. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu

vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags
eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch einen auffälligen Hin-
weis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung
des Beitrags aufmerksam gemacht hat.
9.3. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, so-
lange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurück-
treten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
10.1. Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist,
am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-
schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.
10.2. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versi-
cherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die
verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug ent-
standenen Schadens zu verlangen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform (z.B. Brief,
Fax, E-Mail) eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wo-
chen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die
rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Teil B Ziffer 10.3. und
10.4. mit dem Fristablauf verbunden sind.
10.3. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung des Beitrages, der Zinsen oder der Kosten in
Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versiche-
rungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Teil B Ziffer
10.2. Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.
10.4. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsneh-
mer mit der Zahlungsaufforderung nach Teil B Ziffer 10.2. Abs. 3 dar-
auf hingewiesen hat.
10.5. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug
ist; hierauf ist der VN bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer da-
nach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der
Vertrag fort. Das gleiche gilt, wenn die Kündigung zusammen mit der
Mahnung ausgesprochen wird und der Versicherungsnehmer innerhalb
eines Monats nach Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist
zahlt. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung
und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungs-
schutz. Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach Teil B Abschnitt 1
Ziffer 10.3. bleibt unberührt.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform (z.B.
Brief, Fax, E-Mail) abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versiche-
rers erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der
Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Bei-
trag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt,
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der
Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflich-
tet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail) aufgefordert worden ist.

12. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit
durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den
Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat.



13. Beitragsregulierung
13.1. Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob
und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den frühe-
ren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch
einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind
innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und
auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben
zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer
eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunter-
schiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden
trifft.
13.2. Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers
oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der
Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter
Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim
Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch
nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Teil B Ziffer 14.1. nach
dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßi-
gungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt.
13.3. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung,
kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen
waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in
Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nacht-
räglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versi-
cherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet,
wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mit-
teilung des erhöhten Beitrages erfolgten.
13.4. Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf
Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

14. Anpassung des Beitrages
14.1. Der Beitrag wird unter Berücksichtigung der in den Kalkula-
tionsunterlagen des Versicherers niedergelegten Beitragsfaktoren (z.B.
Schaden- und Kostenaufwand, Bestandszusammensetzung, Stornoquo-
te) für eine ausreichend große Anzahl gleichartiger Haftpflichtrisiken
eines Tarifs (Bestandsgruppe) unter Beachtung der anerkannten
Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik
ermittelt.
Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den
Tarifmerkmalen, die sich aus dem Tarif des Versicherers, aus den ge-
meinsamen Bestimmungen zu Teil B Ziffer 15. und aus sonstigen Ver-
einbarungen ergeben (z.B. Berufsgruppe, Familienstand). Tarifmerk-
male sind alle Informationen, die der Versicherer zur Bestimmung des
versicherten Risikos und zur Berechnung des Beitrages im Antrag ab-
fragt und im Versicherungsschein dokumentiert.
14.2. Der Versicherer überprüft jährlich unter Berücksichtigung der
tatsächlichen Werte der letzten 3 Kalenderjahre, ob sich die von ihm
kalkulierten Werte der einzelnen Bestandsgruppen bestätigt haben.
Unternehmensübergreifende Daten dürfen für den Fall herangezogen
werden, dass eine ausreichende Grundlage unternehmenseigener Daten
nicht zur Verfügung steht.
14.3. Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jedes Versi-
cherungsjahres, zu dem er ein ordentliches Kündigungsrecht hat, be-
rechtigt, den für bestehende Verträge geltenden Beitrag, auch soweit
dieser für erweiterten Versicherungsschutz vereinbart ist, für die einzel-
nen Bestandsgruppen anzupassen, wenn
14.4.1. die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezoge-
nen Beitragsfaktoren beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der letz-
ten Beitragsanpassung eingetreten sind und weder vorhersehbar noch
beeinflussbar waren und
14.3.2. die Abweichung mindestens 3 Prozent beträgt (Bagatellgrenze).
Der neue Beitrag ist unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der
Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik den tatsächlichen
Werten angemessen anzupassen und darf nicht höher sein als der Bei-
trag des Tarifs für neu abzuschließende Verträge mit gleichen Tarif-
merkmalen und gleichem Deckungsumfang.
Ist der Beitrag nach der festgestellten Abweichung zu senken, so ist der
Versicherer dazu verpflichtet.
14.4. Steht dem Versicherer zum Ende eines Versicherungsjahres kein
ordentliches Kündigungsrecht zu, darf er den Beitrag nach obigen
Grundsätzen zu Beginn eines neuen Versicherungsjahres nur anpassen,
wenn und soweit der kalkulierte Schaden- und Kostenaufwand von den
tatsächlichen Werten abweicht. Die weiteren Beitragsfaktoren bleiben
bei einer solchen Anpassung außer Betracht.
14.5. Der neue Beitrag wird mit Beginn des nächsten Versicherungs-
jahres wirksam. Für eine Beitragserhöhung gilt dies aber nur, wenn der
Versicherer dem Versicherungsnehmer in Textform (z.B. Brief, Fax,
E-Mail)

- die Beitragserhöhung unter Hinweis auf den Unterschied zwischen
altem und neuem Beitrag einen Monat vor dem Zeitpunkt des
Wirksamwerdens mitgeteilt und

- ihn über sein Recht nach Teil B Ziffer 14.7. belehrt hat.
14.6. Liegen die berechneten Beitragsänderungen unterhalb der Baga-
tellgrenze (Teil B Ziffer 14.3.2.), sind die festgestellten Abweichungen
bei der nächsten Beitragsanpassung zu berücksichtigen.
14.7. Bei Erhöhung des Beitrages kann der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, schriftlich kündigen.
Andernfalls wird der Vertrag mit dem geänderten Beitrag fortgeführt.
15. Tarifmerkmale
Der Versicherer geht unternehmensbezogen nach den bisherigen Scha-
denverläufen davon aus, dass das versicherte Risiko unter anderem
durch das nachfolgende Tarifmerkmal und Tarifmerkmalsklassen be-
stimmt wird.
15.1 Tarifmerkmal Berufsgruppe
15.1.1 Der Beitrag richtet sich nach der Berufsgruppe der der im Ver-
sicherungsschein erstgenannte Versicherungsnehmer angehört.
15.1.2. Es gilt folgende Einteilung:

Tarifmerkmalsklasse Bezeichnung

Berufsgruppe B: Beamte
Berufsgruppe V: Versicherungsangestellte
Berufsgruppe N: alle weiteren Berufsgruppen

Die Berufsgruppe B wird ausschließlich unter der Marke DBV Deut-
sche Beamtenversicherung angeboten.
15.1.3.1. Berufsgruppe B:
Die Berufsgruppe B wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich
bei den Versicherungsnehmern handelt um:
(1) Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter folgender juristischer
Personen und Einrichtungen:
- Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen

des deutschen öffentlichen Rechts;
- juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck

Aufgaben wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen
würden;

- mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenord-
nung);

- gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung),
die im Hauptzweck der Gesundheitspflege, Fürsorge, der Jugend
und Altenpflege oder im Hauptzweck der Förderung der Wissen-
schaft, Kunst, Religion, Erziehung oder der Volks- und Berufsbil-
dung dienen;

- Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes;
- überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen, sofern ihre

nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit für
diese mindestens 50 Prozent der normalen Arbeitszeit beansprucht
und sie von diesen besoldet oder entlohnt werden.

(2) die bei den unter (1) genannten juristischen Personen und Einrich-
tungen in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden Perso-
nen;
(3) Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr-
bzw. Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer);
(4) Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen
Dienstes, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) bis (3) unmittelbar
vor ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt
haben und nicht anderweitig berufstätig sind;
(5) nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Be-
amten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten
auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei ih-
rem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllt haben;
(6) Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbei-
tern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionä-
ren und Rentnern, die die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) erfüllen.
Voraussetzung ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind
und mit den vorher genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft le-
ben und von ihnen unterhalten werden.



15.1.3.2. Berufsgruppe V:
Die Berufsgruppe V wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es sich
bei dem Versicherungsnehmer handelt um:
(1) angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von Versicherungsunter-
nehmen im Sinne von § 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes;
(2) Inhaber und angestellte Mitarbeiter einer hauptberuflichen Versi-
cherungsagentur;
(3) Ehegatten und eingetragene Lebenspartner von berechtigten Perso-
nen gemäß (1) und (2), sofern sie nicht erwerbstätig sind, mit den Be-
rechtigten in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten
werden;
(4) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1)
oder (2) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht an-
derweitig berufstätig sind, sowie Witwen und Witwer von Berechtigten,
die jeweils bei ihrem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) oder (2) er-
füllt haben.
Die Berufsgruppe V kann nur dann Anwendung finden, wenn der Ver-
sicherungsnehmer dem Beitragseinzug im Wege des Lastschrifteinzugs-
verfahrens zustimmt.
15.1.3.3. Berufsgruppe N:
Die Berufsgruppe N wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn der Be-
ruf des Versicherungsnehmers nicht den unter Teil B Ziffer 15.1.2.1.
und 15.1.2.2 genannten Berufsgruppen zuzuordnen ist.
15.2. Zuordnung zu den Tarifmerkmalen
15.2.1. Die Zuordnung zu den Tarifmerkmalen gilt, solange die jeweili-
gen Voraussetzungen erfüllt sind. Änderungen hat der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Bewirkt die Ände-
rung auch eine Änderung der Zuordnung zu einer der Tarifmerkmals-
klassen, wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Änderung nach der
neuen Tarifmerkmalsklasse berechnet.
15.2.2. Fehlen die zur Zuordnung des Vertrages zu einer Tarifmerk-
malsklasse notwendigen Angaben bei Abschluss des Vertrages, gilt die
Tarifmerkmalsklasse mit dem höchsten Beitrag als vereinbart. Werden
die Angaben später nachgeholt, gilt der Beitrag nach der zutreffenden
Tarifmerkmalsklasse ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Meldung beim
Versicherer als vereinbart.
15.2.3. Der Versicherer ist berechtigt, jährlich einmal die Angaben für
die Zuordnung des Vertrages zu Tarifmerkmalsklassen zu prüfen und
vom Versicherungsnehmer auf dessen Kosten entsprechende Nachweise
anzufordern. Kommt der Versicherungsnehmer der Aufforderung des
Versicherers nicht binnen eines Monats nach, wird der Beitrag vom
Beginn des laufenden Versicherungsjahres an nach der Tarifmerkmals-
klasse mit dem höchsten Beitrag berechnet.
15.2.4. Wurde der Versicherungsvertrag aufgrund schuldhaft unrichti-
ger Angaben des Versicherungsnehmers einer günstigeren Tarifmerk-
malsklasse zugeordnet oder diese Zuordnung während der Vertrags-
laufzeit schuldhaft beibehalten, wird der Beitrag rückwirkend ab Beginn
des laufenden Versicherungsjahres nach der bei richtiger Zuordnung
geltenden Tarifmerkmalsklasse berechnet und die Differenz nacherho-
ben. Zusätzlich wird eine Vertragsstrafe in Höhe eines Jahresbeitrages
für das laufende Versicherungsjahr erhoben, die sofort fällig ist und
nach der zutreffenden Tarifmerkmalsklasse berechnet wird. Insoweit
werden die Rechte des Versicherers nach Teil B Ziffer 21. ausgeschlos-
sen.
15.3. Änderungen von Tarifmerkmalen
15.3.1. Der Versicherer ist berechtigt, die Regelungen über die Tarif-
merkmale zu ändern, aufzuheben, zu ersetzen oder zu ergänzen, wenn
sich anhand der zukünftigen, unternehmensbezogenen Schadenentwick-
lung herausstellt, dass die vereinbarten Tarifmerkmale gar nicht, nicht
in dem kalkulierten Umfang oder nicht allein für den Umfang des ver-
sicherten Risikos bestimmend sind. Außerdem ist er verpflichtet, ein-
zelne Tarifmerkmalsklassen zusammenzufassen, wenn die tatsächliche
Anzahl der Versicherungsnehmer einer Tarifmerkmalsklasse nicht groß
genug ist, um Zufallsschwankungen mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit auszuschließen.
15.3.2. Die neue Regelung muss das versicherte Risiko, dessen Umfang
und die veränderte Schadenentwicklung widerspiegeln. Beitrag und
Versicherungsleistung müssen weiterhin in einem angemessenen Ver-
hältnis stehen.
15.3.3. Änderungen nach 15.3.1. gelten ab Beginn des nächsten Versi-
cherungsjahres, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer
- einen Monat vor Inkrafttreten über die Anpassung unter Erläute-

rung auf die Unterschiede zwischen altem und neuen Tarif sowie
altem und neuem Beitrag und

- über sein Kündigungsrecht nach Teil B Ziffer 15.3.4. in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) informiert hat.

15.3.4. Im Fall einer Änderung nach Teil B Ziffer 15.3.1. kann der
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers zum Ablauf des lau-
fenden Versicherungsjahres kündigen, und zwar auch dann, wenn die
Anpassung nicht zu einer Beitragserhöhung führt.

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung

16. Dauer und Ende des Vertrages
16.1. Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr.
16.2. Der Vertrag kann vom Versicherungsnehmer auch während des
ersten Versicherungsjahres zum ersten eines jeden Monats in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) gekündigt werden.
16.3. Der Vertrag kann vom Versicherer jeweils zum Ende des Versi-
cherungsjahres, frühestens zum vereinbarten Ablauf, gekündigt werden.
16.4. Die Kündigung muss dem Versicherungsnehmer oder dem Versi-
cherer spätestens einen Monat vor dem Kündigungstermin zugegangen
sein. Der Vertrag ende am jeweiligen Tag, Mittags 12:00 Uhr.
16.5. Der Vertrag verlängert sich um ein Jahr und weiter von Jahr zu
Jahr, wenn er zu dem vereinbarten Vertragsablauf ungekündigt ist.

17. Wegfall des versicherten Risikos
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so er-
lischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht
der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung
dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu
dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

18. Kündigung nach Versicherungsfall
18.1. Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
- vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet wurde oder
- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versi-

cherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt
wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z.B. Brief,
Fax, E-Mail) spätestens einen Monat nach der Schadenersatzzahlung
oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.
18.2. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsneh-
mer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu jedem späteren
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungspe-
riode, wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.

19. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von
Rechtsvorschriften
Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der
Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

20. Mehrfachversicherung
20.1. Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehre-
ren Versicherungsverträgen versichert ist.
20.2. Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne
dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des
später geschlossenen Vertrages verlangen.
20.3. Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsneh-
mer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von
der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt
wird, dem Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

21. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
21.1. Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche
Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach
denen der Versicherer in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) gefragt hat
und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklä-
rung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform (z.B.
Brief, Fax, E-Mail) Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.



Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Ent-
schluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt
oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich
der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.
21.2. Rücktritt
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Um-
ständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zu-
rückzutreten.
Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvoll-
ständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verlet-
zung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätte.
Im Fall des Rücktritts besteht auch für die Vergangenheit kein Versi-
cherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf
er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte
Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die
Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in
diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.
21.3. Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verlet-
zung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung ei-
ner Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte.
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedin-
gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestand-
teil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10%
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht an-
gezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
fristlos kündigen.
Der Versicherer muss die ihm nach Teil B Ziffer 21.2. und 21.3 zuste-
henden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der
Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet,
Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Er-
klärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung
seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstri-
chen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach Teil B Ziffer 21.2. und 21.3.
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung
in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen hat.
Der Versicherer kann sich auf die in Teil B Ziffer 21.2. und 21.3 ge-
nannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahr-
umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte
21.4. Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Ver-
sicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der
Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

22. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf
Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen.
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseiti-
gen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden
geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

23. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
23.1. Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schadenersatz-
ansprüche erhoben worden sind, dem Versicherer innerhalb einer Wo-
che anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsneh-
mer Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden.
23.2. Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Ab-
wendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versi-
cherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer
zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemä-
ße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und
-regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des
Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen
mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt wer-
den.
23.3. Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftli-
ches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahn-
bescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies
unverzüglich anzuzeigen.
23.4. Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadenersatz muss der Versicherungsnehmer frist-
gemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einle-
gen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.
23.5. Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch
gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem
Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des
Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer
muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte
erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

24. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
24.1. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann
der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von
der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein
Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-
keit beruhte.
24.2. Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt,
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) auf diese Rechtsfolge hingewiesen
hat.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Lei-
stung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die
Obliegenheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der
Versicherer ein ihm nach Teil B Ziffer 24.1. zustehendes Kündigungs-
recht ausübt.

Weitere Bestimmungen
25. Mitversicherte Person
25.1. Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle
für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend
anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Teil
B Ziffer 4.) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines
Mitversicherten entsteht.
25.2. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht
ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitver-
sicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.
26. Abtretungsverbot
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung oh-
ne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet
werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.



27. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
27.1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versi-
cherungsschein oder seinen Nachträgen als zuständig bezeichnete Ge-
schäftsstelle gerichtet werden.
27.2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung ei-
nes eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte
Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes
als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensände-
rung des Versicherungsnehmers.
27.3. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Ge-
werbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerbli-
chen Niederlassung die Bestimmungen nach Teil B Ziffer 27.2. ent-
sprechende Anwendung.

28. Verjährung
28.1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.
28.2. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versi-
cherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis
zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers
dem Anspruchsteller in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) zugeht.

29. Zuständiges Gericht
29.1. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung
eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
29.2. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Kla-
gen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben
werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versi-
cherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige
Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungs-
nehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen
Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.
29.3. Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zustän-
digkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlassung.
30. Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

31. Begriffsbestimmung
Versicherungsjahr:
Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf
Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus gan-
zen Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt.
Die folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf
sind jeweils ganze Jahre.

32. Wenn der Versicherungsnehmer mit dem Versicherer einmal nicht
zufrieden ist

32.1. Versicherungsombudsmann

Wenn der Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Verbraucher
mit der Entscheidung des Versicherers nicht zufrieden ist oder eine
Verhandlung mit dem Versicherer einmal nicht zu dem gewünschten
Ergebnis geführt hat, kann der Verbraucher sich an den Ombudsmann
für Versicherungen wenden:
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Telefon: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000
(kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz).
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für
Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle.
Der Versicherer hat sich verpflichtet an dem Schlichtungsverfahren
teilzunehmen.

Verbraucher, die diesen Vertrag online (z.B. über eine Webseite oder
per E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit ihrer Beschwerde
auch an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre
Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsom-
budsmann weitergeleitet.

32.2. Versicherungsaufsicht
Ist der Versicherungsnehmer mit der Betreuung des Versicherers nicht
zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsab-
wicklung auf, kann der Versicherungsnehmer sich auch an die für den
Versicherer zuständige Aufsicht wenden. Versicherungsunternehmen
unterliegen der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
Telefon: 0228 4108-0, Fax: 0228 4108-1550
Es ist zu beachten, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

32.3. Rechtsweg
Außerdem hat der Versicherungsnehmer die Möglichkeit, den Rechts-
weg zu beschreiten.
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